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Nichtamtliche Lesefassung des JSL 

Studien- und Prüfungsordnung der Albert-Ludwigs-Universität für den Studiengang Lehramt an Gymnasien vom 
24. März 2011 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 42, Nr. 7, S. 25–252) 

Studien- und Prüfungsordnung der Albert-Ludwigs-Universität  
für den Studiengang Lehramt an Gymnasien 

 

Aufgrund von § 34 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshoch-
schulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2009 (GBl. S. 809), hat der Senat der Albert-Ludwigs-Universität in seiner Sitzung am 
28. April 2010 die nachstehende Satzung beschlossen. 

Der Rektor hat am 18. Februar 2011 gemäß § 34 Absatz 1 Satz 3 LHG seine Zustimmung erteilt. 

Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 4 LHG hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mit Erlass vom 
15. September 2010 (Az.: 21-6722.1-01/436/13) sein Einvernehmen erteilt. 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich und Bestandteile der Prüfungsordnung 

(1) Die Studien- und Prüfungsordnung regelt auf der Grundlage der Verordnung des Kultusministeriums 
über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Gymnasiallehrerprüfungsordnung I – Gym-
PO I) die studienbegleitenden universitären Studien- und Prüfungsleistungen der im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien an der Albert-Ludwigs-Universität angebotenen Studienfächer.  

(2) Die im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Albert-Ludwigs-Universität wählbaren Fächer 
ergeben sich aus Anlage A dieser Studien- und Prüfungsordnung. Die fachspezifischen Bestimmungen 
für die wissenschaftlichen Fächer sind in Anlage B, die fachspezifischen Bestimmungen für das Ethisch-
Philosophische Grundlagenstudium, das Bildungswissenschaftliche Begleitstudium und den Bereich Per-
sonale Kompetenz sind in Anlage C geregelt.  

 

§ 2 Studienaufbau und -umfang, Regelstudienzeit 

(1) Der Studiengang Lehramt an Gymnasien ist modular aufgebaut. Es wird das European Credit Trans-
fer and Accumulation System (ECTS) angewendet, das heißt allen Komponenten des Studiums sind 
ECTS-Punkte zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach dem voraussichtlich erforderlichen Ar-
beitsaufwand des/der Studierenden richtet. 

(2) Der Studienumfang des Studiengangs Lehramt an Gymnasien mit zwei wissenschaftlichen Hauptfä-
chern beträgt insgesamt 300 ECTS-Punkte. Das universitäre Studium umfasst neben den beiden wissen-
schaftlichen Hauptfächern (je 104 ECTS-Punkte) das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium 
(12 ECTS-Punkte), das Bildungswissenschaftliche Begleitstudium (18 ECTS-Punkte) sowie den Bereich 
Personale Kompetenz (6 ECTS-Punkte). Darüber hinaus ist ein Schulpraxissemester (16 ECTS-Punkte) 
zu absolvieren. Das Studium wird mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien abge-
schlossen. Die Erste Staatsprüfung (Wissenschaftliche Arbeit in einem der beiden Hauptfächer und ab-
schließende mündliche Prüfungen in beiden Hauptfächern, insgesamt 40 ECTS-Punkte) wird nach der 
jeweils geltenden Fassung der Gymnasiallehrerprüfungsordnung durchgeführt und liegt im Verantwor-
tungsbereich der Kultusverwaltung. Die Regelstudienzeit für das Lehramt an Gymnasien mit zwei Haupt-
fächern beträgt einschließlich des Schulpraxissemesters sowie der Prüfungszeit zehn Semester. 

(3) Gemäß der jeweils geltenden Gymnasiallehrerprüfungsordnung können weitere Fächer als Erweite-
rungsfächer mit den Anforderungen eines Hauptfachs (110 ECTS-Punkte universitäres Studium, 
10 ECTS-Punkte abschließende mündliche Prüfung) oder eines Beifachs (80 ECTS-Punkte universitäres 
Studium, 10 ECTS-Punkte abschließende mündliche Prüfung) studiert werden. Die Regelstudienzeit für 
die Erweiterungsprüfung mit den Anforderungen eines Hauptfachs beträgt vier Semester, die Regelstudi-
enzeit für die Erweiterungsprüfung mit den Anforderungen eines Beifachs drei Semester. 

(4) Wird das Fach Musik bzw. Bildende Kunst mit einem der in Anlage A genannten Fächer verbunden, 
so kann dieses als wissenschaftliches Fach in Hauptfachumfang (98 ECTS-Punkte universitäres Studi-
um, 10 ECTS-Punkte abschließende mündliche Prüfung) oder als wissenschaftliches Fach in Beifachum-
fang (68 ECTS-Punkte universitäres Studium, 10 ECTS-Punkte abschließende mündliche Prüfung) stu-
diert werden. Bei der Verbindung des Fachs Bildende Kunst mit einem wissenschaftlichen Fach in Haupt-
fach- oder Beifachumfang umfasst das Studium insgesamt 360 ECTS-Punkte und die Regelstudienzeit 
beträgt einschließlich des Schulpraxissemesters sowie der Prüfungszeit zwölf Semester. Bei der Verbin-
dung des Fachs Musik mit einem wissenschaftlichen Fach in Hauptfachumfang umfasst das Studium 
insgesamt 360 ECTS-Punkte und die Regelstudienzeit beträgt einschließlich des Schulpraxissemesters 
sowie der Prüfungszeit zwölf Semester. Bei der Verbindung des Fachs Musik mit einem wissenschaftli-
chen Fach in Beifachumfang umfasst das Studium insgesamt 330 ECTS-Punkte, die Regelstudienzeit 
einschließlich des Schulpraxissemesters sowie der Prüfungszeit beträgt elf Semester. 

(5) Auf die Regelstudienzeit werden Studienzeiten, in denen die für die gewählten Fächer gemäß Anla-
ge A der GymPO I erforderlichen Sprachkenntnisse erworben werden, wie folgt nicht angerechnet: 

1. Soweit Kenntnisse in einer klassischen Fremdsprache (Latein, Griechisch, Hebräisch) nicht durch 
das Reifezeugnis nachgewiesen werden können, bleiben für den Erwerb dieser Sprachkenntnisse je 
Fremdsprache bis zu zwei Semester unberücksichtigt.  

2. Soweit Kenntnisse in einer modernen Fremdsprache (mit Ausnahme von Englisch) nicht durch das 
Reifezeugnis nachgewiesen werden können, bleiben für den Erwerb dieser Sprachkenntnisse zu-
sammen bis zu zwei Semester unberücksichtigt. 

 

§ 3 Schulpraxissemester 
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Das Schulpraxissemester wird an der Albert-Ludwigs-Universität in der Regel im fünften Fachsemester 
absolviert. Weitere Einzelheiten zum Inhalt und Ablauf des Schulpraxissemesters regelt die Gymnasial-
lehrerprüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 4 Fachprüfungsausschüsse  

(1) Für die Studienfächer des Studiengangs Lehramt an Gymnasien werden durch Beschluss der jewei-
ligen Fakultäten Fachprüfungsausschüsse gebildet. Es ist möglich, Fachprüfungsausschüsse für einzelne 
Fächer oder für mehrere Fächer gemeinsam einzurichten. 

(2) Die Fachprüfungsausschüsse sind für die ihnen durch diese Studien- und Prüfungsordnung zuge-
wiesenen Aufgaben zuständig und achten darauf, dass die Bestimmungen dieser Studien- und Prüfungs-
ordnung eingehalten werden. 

(3) Fachprüfungsausschüsse, die für einzelne Fächer eingerichtet werden, bestehen jeweils aus drei 
Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen, einem akademischen Mitarbeiter/einer akademischen Mitarbeite-
rin und einem/einer Studierenden mit beratender Stimme; Fachprüfungsausschüsse, die für mehrere 
Fächer eingerichtet werden, bestehen jeweils aus vier Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen, einem 
akademischen Mitarbeiter/einer akademischen Mitarbeiterin und einem/einer Studierenden mit beraten-
der Stimme. Soweit in den fachspezifischen Bestimmungen keine anderweitigen Regelungen getroffen 
werden, beträgt die Amtszeit für Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen sowie für akademische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen drei Jahre. Die Amtszeit für studentische Mitglieder beträgt ein Jahr. Einer/Eine der 
Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen wird von der jeweiligen Fakultät zum/zur Vorsitzenden, ein weite-
rer/eine weitere zu dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin gewählt. 

(4) Ein Fachprüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn der/die Vorsitzende oder dessen/deren Stell-
vertreter/Stellvertreterin und insgesamt mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet der/die 
Vorsitzende bzw. dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin. Ein Fachprüfungsausschuss kann die ihm 
zugewiesenen Aufgaben an den jeweiligen Vorsitzenden/die jeweilige Vorsitzende übertragen. 

(5) Die Mitglieder eines Fachprüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prüfungen 
ihres Zuständigkeitsbereichs anwesend zu sein. 

(6) Die Mitglieder von Fachprüfungsausschüssen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten. 

(7) Belastende Entscheidungen eines Fachprüfungsausschusses sind dem/der Studierenden schriftlich 
mitzuteilen. Sie sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Widersprüche 
gegen Entscheidungen des Fachprüfungsausschusses sind innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Entscheidung schriftlich oder zur Niederschrift an den Fachprüfungsausschuss zu richten. Hilft der Fach-
prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, ist er zur Entscheidung dem für die Lehre zuständigen 
Mitglied des Rektorats vorzulegen. 

 

§ 5 Gesamtuniversitärer Prüfungsausschuss 

(1) Für das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium, das Bildungswissenschaftliche Begleitstudium 
und den Bereich Personale Kompetenz wird durch den Senat ein gesamtuniversitärer Prüfungsaus-
schuss bestellt. 

(2) Der gesamtuniversitäre Prüfungsausschuss besteht aus 

– einem Hochschullehrer/einer Hochschullehrerin, der/die dem Beirat für das Ethisch-Philosophische 
Grundlagenstudium angehört, einem Hochschullehrer/einer Hochschullehrerin, der/die Mitglied der 
Qualitätskommission des Zentrums für Schlüsselqualifikationen ist, und einem Hochschullehrer/einer 
Hochschullehrerin des Instituts für Erziehungswissenschaft, Abteilung Empirische Unterrichts- und 
Schulforschung, 

– zwei Studiendekanen/Studiendekaninnen, zwei akademischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und 
zwei Studierenden des Studiengangs Lehramt an Gymnasien mit beratender Stimme, wobei der Be-
reich Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaft und der Bereich Mathematik/Naturwissenschaft/ Technik 
jeweils vertreten sein muss, 

– den Geschäftsführern/Geschäftsführerinnen bzw. Koordinatoren/Koordinatorinnen der Bereiche  
Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium, Bildungswissenschaftliches Begleitstudium und Perso-
nale Kompetenz mit beratender Stimme. 
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(3) Die Amtszeit für Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen sowie für akademische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen beträgt drei Jahre, die Amtszeit für studentische Mitglieder ein Jahr. 

(4) Einer/Eine der Professoren/Professorinnen wird vom gesamtuniversitären Prüfungsausschuss 
zum/zur Vorsitzenden, ein weiterer/eine weitere zu dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin gewählt. 

(5) § 4 Absatz 2 und die Absätze 4 bis 7 gelten entsprechend. 

 

§ 6 Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen abzulegen sind, werden in 
der Regel von dem Leiter/der Leiterin der jeweiligen Lehrveranstaltung abgenommen und bewertet. 

(2) Für studienbegleitende Prüfungen, die nicht im Rahmen von Lehrveranstaltungen abgelegt werden, 
bestellt der zuständige Prüfungsausschuss den Prüfer/die Prüferin. 

(3) Der Prüfer/Die Prüferin benennt den/die gemäß § 14 Absatz 2 erforderlichen Beisitzer/erforderliche 
Beisitzerin. Als Beisitzer/Beisitzerin darf nur benannt werden, wer im betreffenden Fachgebiet eine Studi-
enabschlussprüfung abgelegt hat. 

(4) Prüfer/Prüferinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, ist zu gewährleisten, dass sie zur Verschwiegenheit verpflichtet wer-
den. 

 

§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die in einem Studiengang an einer Hochschu-
le erbracht wurden, werden als solche anerkannt, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist festzu-
stellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den An-
forderungen denen des entsprechenden Fachs im Studiengang Lehramt an Gymnasien der Albert-
Ludwigs-Universität im Wesentlichen entsprechen. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten. 

(3) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen soll versagt werden, wenn zum Zeitpunkt der 
Anrechnung in einem Fach des Studiengangs Lehramt an Gymnasien mehr als zwei Drittel aller Studien- 
und Prüfungsleistungen und/oder mehr als zwei Drittel aller ECTS-Punkte anerkannt werden sollen. Dies 
gilt nicht, wenn die anzuerkennenden Leistungen in einem Bachelor- oder Masterstudiengang oder in 
einem anderen gemäß der vorliegenden Prüfungsordnung studierten Fach des Studiengangs Lehramt an 
Gymnasien an der Albert-Ludwigs-Universität erbracht wurden. 

(4) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten zu übernehmen. 

(5) Die Anerkennung von Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die in Deutschland er-
bracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Der/Die Studierende hat die für die Anerkennung erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. Studienortwechsler/Studienortwechslerinnen und Quereinstei-
ger/Quereinsteigerinnen müssen im Rahmen des Anerkennungsverfahrens eine Erklärung darüber vorle-
gen, ob sie in den gewählten Fächern des Studiengangs Lehramt an Gymnasien eine studienbegleitende 
Prüfung, die Orientierungsprüfung, die Zwischenprüfung, die Wissenschaftliche Arbeit oder die abschlie-
ßende mündliche Prüfung einmal, mehrmals oder endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch 
verloren haben oder sich in einem laufenden Prüfungsverfahren befinden.  

(6) Fehlversuche im Studiengang Lehramt an Gymnasien bzw. in einem anderen Studiengang der Al-
bert-Ludwigs-Universität oder einer anderen Hochschule werden angerechnet. 

(7) Entscheidungen nach Absatz 1 bis 6 trifft der zuständige Prüfungsausschuss im Benehmen mit den 
zuständigen Fachvertretern/Fachvertreterinnen. 

(8) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer anderen Hochschule erbracht 
wurden, ist im Diploma Supplement bzw. im Transcript of Records (Leistungsübersicht) zu kennzeichnen. 
In allen anderen Fällen entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss über die Kennzeichnung der an-
erkannten Studien- und Prüfungsleistungen. 
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§ 8 Rücktritt von studienbegleitenden Prüfungen 

(1) Ist ein Studierender/eine Studierende wegen Krankheit oder aus einem anderen wichtigen Grund 
gehindert, eine studienbegleitende Prüfung fristgemäß abzulegen, kann er/sie schriftlich beantragen, von 
der Prüfung zurücktreten zu dürfen. Der für den Rücktritt geltend gemachte Grund muss dem zuständi-
gen Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im Falle einer 
Erkrankung soll dem Antrag ein ärztliches Zeugnis beigefügt werden, das die für die Beurteilung der Prü-
fungsunfähigkeit nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält. Die Genehmigung des Rücktritts ist 
ausgeschlossen, wenn bis zum Eintritt der Prüfungsunfähigkeit bereits einzelne Prüfungsleistungen er-
bracht worden sind und die studienbegleitende Prüfung nach deren Ergebnis nicht mehr bestanden wer-
den kann.  

(2) Wird der Rücktritt vom Prüfungsausschuss genehmigt, wird ein neuer Termin für die betreffende 
Prüfung anberaumt.  

(3) Wird der Rücktritt nicht genehmigt, ist die studienbegleitende Prüfung regulär abzulegen. Ist der Prü-
fungstermin bereits verstrichen, gilt die studienbegleitende Prüfung als nicht bestanden („nicht ausrei-
chend“ (5,0)). 

(4) Bleibt ein Studierender/eine Studierende einer studienbegleitenden Prüfung fern oder erbringt er/sie 
eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit, ohne einen Prü-
fungsrücktritt zu beantragen, gilt diese als nicht bestanden („nicht ausreichend“ (5,0)). 

 

§ 9 Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Versucht ein Studierender/eine Studierende das Ergebnis einer studienbegleitenden Prüfung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder durch Einflussnahme auf einen Prü-
fer/eine Prüferin zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so können unter Berücksichtigung der 
Schwere des Verstoßes insbesondere Prüfungen vom zuständigen Prüfungsausschuss mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet werden, die Note zum Nachteil des/der Studierenden abgeändert oder der Aus-
schluss von der Prüfung, in besonders schweren Fällen auch der endgültige Ausschluss ohne Wiederho-
lungsprüfung ausgesprochen werden. Auf die in Satz 1 vorgesehenen Folgen kann auch erkannt werden, 
wenn ein Studierender/eine Studierende nach Ausgabe der Prüfungsaufgabe nicht zugelassene Hilfsmit-
tel mit sich führt oder wenn er/sie in sonstiger Weise gröblich gegen die Ordnung verstößt. 

(2) Besteht der Verdacht des Mitsichführens unzulässiger Hilfsmittel, ist der/die Studierende verpflichtet, 
an der Aufklärung mitzuwirken und die Hilfsmittel herauszugeben. Verweigert er/sie die Mitwirkung oder 
die Herausgabe, gilt die Prüfung als nicht bestanden („nicht ausreichend“ (5,0)). 

(3) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder von § 13 Absatz 5 
vorlagen, können Prüfungs- und Zulassungsentscheidungen zurückgenommen und die in Absatz 1 
Satz 1 genannten Maßnahmen getroffen werden. Die Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn die betref-
fende studienbegleitende Prüfung mehr als fünf Jahre zurückliegt. 

(4) Der/Die jeweilige Prüfer/Prüferin oder Aufsichtsführende kann Studierende bei Ordnungswidrigkeiten 
oder Täuschungsversuchen von der studienbegleitenden Prüfung ausschließen, falls dies als Sofortmaß-
nahme geboten erscheint. 

(5) Für Studienleistungen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

 

§ 10  Schutzfristen 

(1) Auf Antrag einer Studierenden sind die Schutzfristen entsprechend § 3 Absatz 1 und § 6 Absatz 1 
des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz – MuSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung zu berücksichti-
gen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen 
jede Frist nach dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

(2) Gleichfalls sind die Fristen der Elternzeit entsprechend § 15 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes zum El-
terngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) vom 5. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2748) in der jeweils geltenden Fassung auf Antrag zu berücksichtigen. Studierende müssen 
spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie die Elternzeit antreten, dem zuständigen 
Prüfungsausschuss unter Beifügung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeit-
raum oder für welche Zeiträume sie Elternzeit nehmen wollen. Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einem Arbeitnehmer/einer Arbeitnehmerin einen 
Anspruch auf Elternzeit auslösen würden, und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festge-
setzten Prüfungsfristen dem/der Studierenden mit. 
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II.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungen 

§ 11  Erwerb von ECTS-Punkten 

(1) ECTS-Punkte werden vergeben, wenn alle für die jeweilige Lehrveranstaltung bzw. das jeweilige 
Modul erforderlichen Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen erbracht wurden. 

(2) Die Anlagen B und C dieser Studien- und Prüfungsordnung regeln, in welchen Modulen bzw. Lehr-
veranstaltungen studienbegleitende Prüfungen abzulegen sind. Ist in einer Lehrveranstaltung eine studi-
enbegleitende Prüfung abzulegen, so kann für den Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte darüber hin-
aus die Erbringung von Studienleistungen erforderlich sein. Dies wird den Studierenden spätestens mit 
der Ankündigung der jeweiligen Lehrveranstaltung bekanntgegeben. 

(3) In denjenigen Lehrveranstaltungen, in denen keine studienbegleitende Prüfung abzulegen ist, erfolgt 
der Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte durch die Erbringung von Studienleistungen. 

(4) Werden in verschiedenen Studienfächern, dem Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudium, dem 
Bildungswissenschaftlichen Begleitstudium oder im Bereich Personale Kompetenz dieselben Leistungen 
bzw. der Besuch derselben Lehrveranstaltung gefordert, so können diese nicht doppelt angerechnet wer-
den. Die erforderlichen Leistungen müssen in diesem Fall nur einmal nachgewiesen und die frei werden-
den ECTS-Punkte durch fachwissenschaftliche Wahlmodule ersetzt werden. Inwieweit dieser Fall vor-
liegt, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss auf Antrag des/der Studierenden. 

 

§ 12  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungen 

(1) Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, die von ei-
nem/einer Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht werden. Als 
Studienleistung kann ebenfalls die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen festgelegt werden. 
Die zu erbringenden Studienleistungen sind im Modulhandbuch festgelegt bzw. werden den Studierenden 
spätestens mit der Ankündigung der jeweiligen Lehrveranstaltung bekanntgegeben. 

(2) Studienbegleitende Prüfungen im Sinne dieser Studien- und Prüfungsordnung sind: 

1. Modulteilprüfungen, die sich jeweils auf eine Komponente eines Moduls beziehen, 

2. Modulabschlussprüfungen, die in einer Prüfung jeweils alle Komponenten eines Moduls abprüfen.  

Die Art der zu erbringenden Prüfungsleistungen (mündlich und/oder schriftlich und/oder praktisch) ist in 
den Anlagen B und C dieser Studien- und Prüfungsordnung bzw. im jeweils geltenden Modulhandbuch 
festgelegt. Genaue Form, Zahl und Umfang der zu erbringenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
werden den Studierenden spätestens mit der Ankündigung der jeweiligen Lehrveranstaltung, die Prü-
fungstermine spätestens mit Beginn der Lehrveranstaltung bekanntgegeben. 

(3) Studienbegleitende Prüfungen werden in der Regel von dem Leiter/der Leiterin der jeweiligen Lehr-
veranstaltung abgenommen und gemäß § 18 benotet. Studienleistungen sind von dem Leiter/der Leiterin 
der jeweiligen Lehrveranstaltung zu bewerten, aber nicht notwendigerweise auch zu benoten. 

(4) In den Anlagen B und C dieser Studien- und Prüfungsordnung wird geregelt, ob und, wenn ja, wel-
che Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen studienbegleitenden Prüfungen bzw. für den Besuch 
der einzelnen Lehrveranstaltungen nachzuweisen sind. 

(5) Sind die für ein Modul erforderlichen Studien- bzw. Prüfungsleistungen erbracht, können in diesem 
Modul keine weiteren Studienleistungen erbracht bzw. Prüfungen absolviert werden. § 23 Absatz 9 bleibt 
hiervon unberührt. 

(6) Bei studien- bzw. prüfungsunabhängigen Beeinträchtigungen eines/einer Studierenden, die die 
Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen erschweren, kann der zuständige Prüfungsausschuss 
auf schriftlichen Antrag angemessene Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen treffen; auf 
den Nachweis von Fähigkeiten, die zum Leistungsbild der Studien- oder Prüfungsleistung gehören, darf 
jedoch nicht verzichtet werden. Als Ausgleichsmaßnahmen können insbesondere die Bearbeitungszeit 
angemessen verlängert, Ruhepausen, die nicht auf die Bearbeitungszeit angerechnet werden, gewährt 
oder persönliche oder sächliche Hilfsmittel zugelassen werden. Die Beeinträchtigung ist darzulegen und 
durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, das die für die Beurteilung nötigen medizinischen Befundtat-
sachen enthalten muss. 

 

§ 13  Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen 
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(1) Für jede studienbegleitende Prüfung muss sich jeder/jede Studierende anmelden. Die hierbei gelten-
den Fristen und sonstigen Regelungen werden vom zuständigen Prüfungsausschuss festgelegt. 

(2) Zu den studienbegleitenden Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer  

1. in dem jeweiligen Fach im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Albert-Ludwigs-Universität  
immatrikuliert ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Studiengang Lehramt an Gymnasien nicht verloren hat, 

3. den Prüfungsanspruch im betreffenden oder in einem verwandten Fach des Studiengangs Lehramt 
an Gymnasien nicht verloren hat; nähere Regelungen zu verwandten Fächern können in den fach-
spezifischen Bestimmungen der Studien- und Prüfungsordnung festgelegt werden, 

4. die gemäß Anlage B und Anlage C dieser Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllt und 

5. sich form- und fristgerecht angemeldet hat. 

(3) Über die Zulassung entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. Falls der/die Studierende nicht 
zugelassen werden kann, wird ihm/ihr dies schriftlich mitgeteilt; die Ablehnung ist zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn die in Absatz 2 
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.  

(4) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn der/die Studierende zum Zeitpunkt der Erbringung der Prü-
fungsleistungen nicht mehr im betreffenden Fach des Studiengangs Lehramt an Gymnasien an der Al-
bert-Ludwigs-Universität immatrikuliert oder aus wichtigem Grund beurlaubt ist. 

(5) Die Zulassung ist zurückzunehmen, wenn der/die Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt hat.  

 

§ 14  Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Mündliche Prüfungsleistungen sind Prüfungsgespräche, Referate und andere Formen mündlicher 
Präsentationen. Sie werden im Rahmen von Gruppen- oder Einzelprüfungen erbracht. Die Dauer von 
Prüfungsgesprächen beträgt je Studierendem/Studierender mindestens zehn und höchstens 30 Minuten. 

(2) Prüfungsgespräche und andere Formen mündlicher Präsentationen, die nicht im Rahmen einer 
Lehrveranstaltung stattfinden, werden von einem Prüfer/einer Prüferin in Gegenwart eines/einer sach-
kundigen Besitzers/Beisitzerin oder von zwei Prüfern/Prüferinnen geführt. Die wesentlichen Gegenstände 
und das Ergebnis des Prüfungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten, das von dem Prüfer/der 
Prüferin und dem Beisitzer/der Beisitzerin bzw. von den beiden Prüfern/Prüferinnen unterzeichnet wird. 

 

§ 15  Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen sind Klausuren, Hausarbeiten, Protokolle und andere Formen schrift-
licher Arbeiten.  

(2) Die Dauer von Klausuren beträgt mindestens 60 und höchstens 240 Minuten. 

(3) Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Arbeiten soll vier Wochen nicht überschreiten. Bei Studie-
renden, die sich bereits für die Erste Staatsprüfung angemeldet haben, muss die Bewertung rechtzeitig 
vor dem Termin der Staatsprüfung erfolgen. 

 

§ 16  Lehr- und Prüfungssprachen 

(1) Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten, sofern in den Anlagen B und C die-
ser Studien- und Prüfungsordnung nichts anderes festgelegt ist. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher Sprache erbracht, sofern in den Anlagen B 
und C dieser Prüfungsordnung nichts anderes festgelegt ist. 

 

§ 17  Studien- und Prüfungsleistungen unter Einsatz der Neuen Medien 

(1) Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen können auch unter Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien (Neue Medien) erbracht werden, sofern dafür die techni-
schen, personellen und räumlichen Voraussetzungen vorliegen. Prüfungen können vor Ort oder als Di-
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stanzprüfungen durchgeführt werden (beispielweise als Online-Prüfungen, im Wege einer Video-
Konferenz oder unter Einsatz des Shared Whiteboard). 

(2) Nähere Einzelheiten zur Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Absatz 1 regelt der 
zuständige Prüfungsausschuss; §§ 12 bis 16 gelten entsprechend. Der zuständige Prüfungsausschuss 
hat zu gewährleisten, dass die Grundsätze eines fairen Prüfungsverfahrens eingehalten werden. Insbe-
sondere eine Identitätskontrolle des/der Studierenden sowie die Einhaltung der an der Albert-Ludwigs-
Universität üblichen Prüfungsstandards müssen gesichert sein (beispielsweise Ausschluss von nicht er-
laubten Hilfsmitteln, zeitliche Parallelität zwischen Distanzprüfungen und Prüfungen vor Ort, Aufsichts-
verpflichtung). 

 

§ 18  Bewertung der studienbegleitenden Prüfungen 

Jede Modulteilprüfung bzw. Modulabschlussprüfung wird mit einer der folgenden Noten bewertet:  

1,0 / 1,3 sehr gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt 

1,7 / 2,0 / 2,3 gut eine Leistung, die über den durchschnittlichen  
Anforderungen liegt 

2,7 / 3,0 / 3,3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen  
genügt 

3,7 / 4,0 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt 

5,0 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
Anforderungen nicht mehr genügt 

 

§ 19  Bildung der Modulnoten 

(1) Sind in einem Modul, in dem eine oder mehrere studienbegleitende Prüfungen abzulegen sind, alle 
vorgesehenen ECTS-Punkte erworben, wird für dieses Modul eine Modulnote gebildet. 

(2) Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 

(3) Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so regeln die Anlagen B und C dieser 
Studien- und Prüfungsordnung, wie die Modulnote zu berechnen ist. Bei der Berechnung der Modulnote 
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. 

 

§ 20  Bestehen und Nichtbestehen studienbegleitender Prüfungen 

(1) Eine Modulteilprüfung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde und wenn in der betreffenden Lehrveranstaltung alle für den Erwerb der vorgesehenen ECTS-
Punkte erforderlichen Studienleistungen mit Erfolg erbracht wurden.  

(2) Eine Modulabschlussprüfung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurde und wenn in allen Komponenten des betreffenden Moduls die vorgesehenen ECTS-
Punkte erworben wurden. 

(3) Ist eine studienbegleitende Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, erteilt der zu-
ständige Prüfungsausschuss dem/der Studierenden hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch dar-
über Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die Prüfung 
wiederholt werden kann und ob für die Wiederholungsprüfung eine erneute Anmeldung erforderlich ist. 
Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 21  Orientierungsprüfung 

(1) Die Orientierungsprüfung ist in den beiden Hauptfächern sowie in dem Fach abzulegen, das als wis-
senschaftliches Fach (in Hauptfach- oder Beifachumfang) in Verbindung mit einem künstlerischen Fach 
studiert wird; sie ist nicht abzulegen in Erweiterungsfächern gemäß § 2 Absatz 3. Der/Die Studierende 
hat in der Orientierungsprüfung nachzuweisen, dass er/sie sich grundlegende Kenntnisse und Fähigkei-
ten angeeignet hat und somit für das Studium des betreffenden Fachs grundsätzlich geeignet ist.  

(2) Die fachspezifischen Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt und Umfang der für die Orientierungsprü-
fung erforderlichen studienbegleitenden Prüfungen sowie gegebenenfalls weitere erforderliche Studien-
leistungen ergeben sich aus den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen dieser Studien- und Prü-
fungsordnung. 

(3) Die für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Beginn der Vorlesungszeit 
des dritten Fachsemesters zu erbringen. Werden sie einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht späte-
stens bis zum Beginn der Vorlesungszeit des vierten Fachsemesters erbracht, so erlischt der Prüfungs-
anspruch für das betreffende Hauptfach bzw. für das wissenschaftliche Fach, das in Verbindung mit ei-
nem künstlerischen Fach studiert wird. Dies gilt nicht, wenn der/die Studierende die Überschreitung die-
ser Frist nicht zu vertreten hat. Hierüber entscheidet der zuständige Fachprüfungsausschuss auf Antrag 
des/der Studierenden. 

 

§ 22  Zwischenprüfung 

(1) Die Zwischenprüfung ist in beiden Hauptfächern sowie in dem Hauptfach abzulegen, das als wissen-
schaftliches Fach in Verbindung mit einem künstlerischen Fach studiert wird; sie ist nicht abzulegen in 
Erweiterungsfächern gemäß § 2 Absatz 3 sowie in dem Beifach, das als wissenschaftliches Fach in Ver-
bindung mit einem künstlerischen Fach studiert wird. Der/Die Studierende hat in der Zwischenprüfung 
nachzuweisen, dass er/sie die für eine erfolgreiche Weiterführung des Studiums notwendigen fachlichen 
und methodischen Grundlagen erworben hat.  

(2) Die fachspezifischen Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt und Umfang der für die Zwischenprüfung 
erforderlichen studienbegleitenden Prüfungen sowie gegebenenfalls weitere erforderliche Studienleistun-
gen ergeben sich aus den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen dieser Studien- und Prüfungsord-
nung. 

(3) Die für die Zwischenprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende des vierten Fachsemesters 
zu erbringen. Werden sie einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht spätestens bis zum Beginn der 
Vorlesungszeit des siebten Fachsemesters erbracht, so erlischt der Prüfungsanspruch für das betreffen-
de Hauptfach. Dies gilt nicht, wenn der/die Studierende die Überschreitung dieser Frist nicht zu vertreten 
hat. Hierüber entscheidet der zuständige Fachprüfungsausschuss auf Antrag des/der Studierenden. 

(4) Für den Erwerb von Sprachkenntnissen kann eine Verlängerung der Frist für die Zwischenprüfung 
entsprechend § 2 Absatz 5 gewährt werden. Der Antrag auf Fristverlängerung ist spätestens im vierten 
Fachsemester an den zuständigen Fachprüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag ist ein Nachweis über 
den Erwerb der Sprachkenntnisse beizulegen (Sprachprüfungszeugnis oder Kursbescheinigung). 

 

§ 23  Wiederholung von studienbegleitenden Prüfungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht be-
standen gelten, können einmal wiederholt werden.  

(2) Weitere Wiederholungsmöglichkeiten können in den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen die-
ser Studien- und Prüfungsordnung geregelt werden. Hiervon ausgenommen sind studienbegleitende 
Prüfungen, die Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, sowie studienbegleitende Prüfungen im 
Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudium und im Bildungswissenschaftlichen Begleitstudium. 

(3) Eine Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in §§ 21 und 22 genannten Orientierungsprü-
fungs- und Zwischenprüfungsfristen – in der Regel bis zum Ende des auf die nicht bestandene Prüfung 
folgenden Semesters, spätestens jedoch im darauffolgenden Semester abzulegen. Ist nach den jeweili-
gen fachspezifischen Bestimmungen mehr als eine Wiederholung zulässig, werden die hierfür geltenden 
Fristen in den fachspezifischen Bestimmungen dieser Studien- und Prüfungsordnung festgelegt. Die 
Termine von Wiederholungsprüfungen werden vom zuständigen Prüfungsausschuss festgesetzt. 

(4) Wurde eine studienbegleitende Prüfung spätestens sechs Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit 
des folgenden Semesters nicht bestanden und ist das Bestehen dieser Prüfung Bedingung für die Zulas-
sung zu einer studienbegleitenden Prüfung oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden 
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Semesters, ist dem/der Studierenden auf Antrag Gelegenheit zu geben, die Wiederholungsprüfung so 
rechtzeitig abzulegen, dass er/sie zur studienbegleitenden Prüfung des folgenden Semesters zugelassen 
werden bzw. die Lehrveranstaltung besuchen kann. 

(5) Bei Versäumnis einer Wiederholungsfrist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, der/die Studie-
rende hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  

(6) Zwischen Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der Wiederholungsprüfung 
muss in der Regel mindestens ein Monat liegen. 

(7) Werden studienbegleitende Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungs- oder Zwischenprü-
fung sind, außerhalb regulär vorgesehener Prüfungstermine wiederholt, kann der Prüfer/die Prüferin auf-
grund fachspezifischer Gegebenheiten festlegen, dass die zu erbringende Prüfungsleistung von der in 
regulären Prüfungsterminen zu erbringenden Prüfungsleistung hinsichtlich der Prüfungsart abweicht. 
Der/Die Studierende ist hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.  

(8) Der zuständige Prüfungsausschuss legt fest, ob für Wiederholungsprüfungen eine erneute Anmel-
dung erforderlich ist oder ob Prüfungsanmeldungen gemäß § 13 Absatz 1 zugleich als bedingte Anmel-
dung zu den entsprechenden Wiederholungsprüfungen gelten. 

(9) Die Möglichkeit zur Wiederholung bestandener studienbegleitender Prüfungen zum Zwecke der No-
tenverbesserung kann in den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen dieser Studien- und Prüfungs-
ordnung geregelt werden. 

 

§ 24  Endgültiges Nichtbestehen 

(1) Wurden alle zulässigen Wiederholungen einer studienbegleitenden Prüfung nicht bestanden, so ist 
diese Prüfung endgültig nicht bestanden. Ist diese Prüfung für das wissenschaftliche Fach in Hauptfach- 
und in Beifachumfang erforderlich, so erlischt der Prüfungsanspruch für das betreffende Studienfach. Ist 
diese Prüfung ausschließlich für das wissenschaftliche Fach in Hauptfachumfang erforderlich, so erlischt 
der Prüfungsanspruch für das wissenschaftliche Fach in Hauptfachumfang. 

(2) Ist eine studienbegleitende Prüfung aus den Bereichen Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 
oder Bildungswissenschaftliches Begleitstudium oder das Schulpraxissemester endgültig nicht bestan-
den, so erlischt der Prüfungsanspruch für den Studiengang Lehramt an Gymnasien.  

 

§ 25  Verlust des Prüfungsanspruchs 

(1) Ist der Prüfungsanspruch für ein Haupt- bzw. Beifach im Studiengang Lehramt an Gymnasien erlo-
schen, so ist eine Fortsetzung des Studiums im betreffenden Haupt- bzw. Beifach im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien an allen baden-württembergischen Universitäten ausgeschlossen. 

(2) Ist der Prüfungsanspruch für den Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Albert-Ludwigs-
Universität erloschen, so ist eine Fortsetzung des Studiums im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
allen baden-württembergischen Universitäten ausgeschlossen. 

 

III.  Schlussbestimmungen 

§ 26  Übermittlung der Noten an das Landeslehrerprüfungsamt, Diploma Supplement bzw.  
 Transcript of Records 

(1) Die Albert-Ludwigs-Universität übermittelt für jeden Studierenden/jede Studierende einen Nachweis 
der erworbenen ECTS-Punkte und der erzielten Modulnoten sowie folgende Durchschnittsnoten an das 
Landeslehrerprüfungsamt: 

1. Durchschnitt der Modulnoten in den einzelnen wissenschaftlichen Fächern (Pflicht- und Wahlpflicht-
module), 

2. Durchschnitt der Modulnoten in den einzelnen Fachdidaktiken, 

3. Durchschnitt der Modulnoten des Bildungswissenschaftlichen Begleitstudiums, 

4. Durchschnitt der Modulnoten des Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums. 

(2) Die Berechnung der Durchschnittsnoten wird in den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen die-
ser Studien- und Prüfungsordnung geregelt. Die Durchschnittsnoten werden jeweils mit zwei Dezimalen 
hinter dem Komma ausgewiesen. 
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(3) Die Albert-Ludwigs-Universität stellt ein deutschsprachiges und ein englischsprachiges Diploma 
Supplement bzw. Transcript of Records aus und übermittelt es an das Landeslehrerprüfungsamt. 

 

§ 27  Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses einer Studienleistung oder einer studi-
enbegleitenden Prüfung kann der/die Studierende die ihn/sie betreffenden diesbezüglichen Unterlagen 
einsehen.  

 

§ 28  Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2010 in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, 
die nach den Bestimmungen der GymPO I studieren. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Studien- und Prüfungsordnung treten folgende Orientierungs- und Zwischen-
prüfungsordnungen vorbehaltlich des Absatzes 3 außer Kraft:  

1. Prüfungsordnung der Universität Freiburg für die Orientierungs- und Zwischenprüfungsordnung im 
Fach Biologie (Lehramtsstudiengang) vom 21. Februar 2001 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 32, 
Nr. 16, S. 51–60), zuletzt geändert am 6. Februar 2009 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 40, Nr. 9, 
S. 25–27),  

2. Prüfungsordnung der Universität Freiburg für die Zwischenprüfung im Fach Chemie (Lehramtsstudi-
engang) vom 19. August 1983 (W.u.K. 1983, S. 511–514), zuletzt geändert am 6. Februar 2009 
(Amtliche Bekanntmachungen Jg. 40, Nr. 8, S. 24),  

3. Prüfungsordnung der Universität Freiburg für die Zwischenprüfung im Fach Geographie (Lehramts-
studiengang) vom 2. Juli 1999 (W., F.u.K. 1999, S. 328–331), zuletzt geändert am 5. Mai 2006 (Amt-
liche Bekanntmachungen Jg. 37, Nr. 25, S. 93), 

4. Prüfungsordnung der Universität Freiburg für die Zwischenprüfung im Fach Informatik (Lehramtsstu-
diengang) vom 19. April 2004 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 35, Nr. 17, S. 108–118), 

5. Prüfungsordnung für die Orientierungs- und Zwischenprüfung im Fach Katholische Theologie (Lehr-
amtsstudiengang) vom 13. August 2004 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 35, Nr. 46, S. 257–265), 

6. Prüfungsordnung der Universität Freiburg für die Orientierungs- und Zwischenprüfung im Fach Ma-
thematik (Lehramtsstudiengang) vom 13. August 2001 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 32, Nr. 41, 
S. 224–232), zuletzt geändert am 3. März 2009 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 40, Nr. 19, S. 58), 

7. Prüfungsordnung der Universität Freiburg für die Orientierungs- und Zwischenprüfung im Fach Phy-
sik (Lehramtsstudiengang) vom 19. Januar 2001 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 32, Nr. 8, S. 19–
25), 

8. die fachspezifischen Bestimmungen für die Hauptfächer im Lehramtsstudiengang Deutsch, Englisch, 
Erziehungswissenschaft, Französisch, Geschichte, Griechisch, Italienisch, Latein, Philosophie/Ethik, 
Politikwissenschaft, Spanisch und Sport in Anlage B der Orientierungs- und Zwischenprüfungsord-
nung der Universität Freiburg in den Studiengängen Lehramt, Magister und Promotion der Philoso-
phischen Fakultäten vom 11. April 2001 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 32, Nr. 29, S. 89–161), 
zuletzt geändert am 29. Juni 2007 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 38, Nr. 46, S. 183–184).  

(3) Die Orientierungs- und Zwischenprüfungsordnungen der Albert-Ludwigs-Universität für den Studien-
gang Lehramt an Gymnasien gelten für Studierende, die bereits vor dem 1. Oktober 2010 im Studiengang 
Lehramt an Gymnasien immatrikuliert waren und ihr Lehramtsstudium gemäß der Verordnung des Kul-
tusministeriums über die Wissenschaftliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Wissenschaft-
liche Prüfungsordnung) absolvieren, weiter. Dies gilt auch für den Fall, dass Studierende nach dem 
30. September 2010 in ein anderes Hauptfach im Studiengang Lehramt an Gymnasien wechseln. 
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Anlage A Fächerkatalog der Albert-Ludwigs-Universität ab dem Wintersemester 2010/2011  

Biologie (Hauptfach/Beifach) 
Chemie (Hauptfach/Beifach) 
Dänisch (Beifach) 
Deutsch (Hauptfach/Beifach) 
Englisch (Hauptfach/Beifach) 
Erziehungswissenschaft (Hauptfach) 
Französisch (Hauptfach/Beifach) 
Geographie (Hauptfach/Beifach) 
Geologie (Beifach) 
Geschichte (Hauptfach/Beifach) 
Griechisch (Hauptfach/Beifach) 
Griechisch-römische Archäologie (Beifach) 
Informatik (Hauptfach) 
Italienisch (Hauptfach/Beifach) 
Katholische Theologie (Hauptfach/Beifach) 
Latein (Hauptfach/Beifach) 
Mathematik (Hauptfach/Beifach) 
Norwegisch (Beifach) 
Philosophie/Ethik (Hauptfach) 
Physik (Hauptfach/Beifach) 
Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft (Hauptfach) 
Schwedisch (Beifach) 
Spanisch (Hauptfach/Beifach) 
Sport (Hauptfach/Beifach) 

 

Anlage B Fachspezifische Bestimmungen für die wissenschaftlichen Fächer 

Erläuterung der Abkürzungen: 

Ex Exkursion 
K Kolloquium 
M Mentorat 
Pr Praktikum 
S Seminar 
S/Ü Seminar oder Übung 
S, Ü Seminar und Übung 
S/V, Ü Seminar oder Vorlesung und Übung 
V Vorlesung 
V/M Vorlesung oder Mentorat 
V/S Vorlesung oder Seminar 
V, S Vorlesung und Seminar 
V/S/Ü Vorlesung oder Seminar oder Übung 
V, S, Ü Vorlesung und Seminar und Übung 
V/Ü Vorlesung oder Übung 
V, Ü Vorlesung und Übung 
Ü Übung 
  
P Pflichtveranstaltung 
WP Wahlpflichtveranstaltung 
  
ECTS Anzahl der in der Lehrveranstaltung/Modulkomponente zu erwerbenden ECTS-Punkte 
  
PL In dieser Lehrveranstaltung/Modulkomponente ist zwingend eine studienbegleitende Prü-

fung (PL) abzulegen; zum Erwerb der ECTS-Punkte kann darüber hinaus das Erbringen 
von Studienleistungen erforderlich sein. 

SL In dieser Lehrveranstaltung/Modulkomponente ist zum Erwerb der ECTS-Punkte das 
Erbringen von Studienleistungen (SL) erforderlich; eine studienbegleitende Prüfung ist 
nicht abzulegen.  

PL/SL Der/Die Studierende kann im Rahmen der Vorgaben der vorliegenden Prüfungsordnungs-
bestimmungen wählen, ob er/sie in dieser Lehrveranstaltung/Modulkomponente eine stu-
dienbegleitende Prüfung (PL) ablegt oder ausschließlich Studienleistungen (SL) erbringt. 
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Biologie – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Biologie sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule und  
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Zellbiologie und Evolutionäre Grundlagen des Lebens (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Zellbiologie und Evolutionsbiologie V P 3 

Zellbiologie, Anatomie, Histologie der Pflanzen  Ü P 3 
PL 

 

Grundlagen der Genetik und Molekularbiologie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Genetik/Molekularbiologie V P 2 

Grundkurs Genetik/Molekularbiologie Ü P 3 
PL 

Diskussion zur Vorlesung Ü P 1 SL 

 

Grundlagen der Botanik (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Morphologie und Evolution der Pflanzen V P 3 

Morphologie und Systematik der Pflanzen (mit Bestimmungsübungen 
Pflanzen) 

Ü P 5 PL 

 

Grundlagen der Zoologie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Baupläne und Systeme der Tiere V P 2 

Zoologische Bestimmungsübungen Ü P 2 
PL 

Baupläne der Wirbellosen Ü P 3  

Einführung in die Kenntnis der heimischen Fauna V P 1  

 

Chemie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Allgemeine, Anorganische und Organische Chemie V P 2 

Praktikum Chemie Pr P 4 
PL 

Dieses Modul ist durch ein Profilmodul aus dem Bereich Wahlmodule zu ersetzen, wenn Chemie als 
zweites Hauptfach studiert wird. 
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Ökologie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Allgemeine Ökologie V P 2 

Geobotanische Geländeübungen Ü P 3 

Zoologische Geländeübungen Ü P 2 

PL 

Spezielle Ökologie: Lebensräume im Freiburger Raum  V P 1  

 

Mikrobiologie, Immunbiologie und Biochemie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Grundlagen der Biochemie mit Übungen V P 3 

Grundlagen der Mikrobiologie und Immunbiologie  V, Ü P 2 

Grundkurs Mikrobiologie Ü P 3 

PL 

 

Entwicklungsbiologie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Entwicklungsbiologie V P 3 

Anatomie, Histologie und Embryologie der Wirbeltiere und niederen 
Deuterostomier 

Ü P 5 PL 

 

Physiologie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Physiologie V P 4 

Grundkurs Pflanzenphysiologie Ü P 2 

Grundkurs Neurobiologie und Tierphysiologie Ü P 2 

PL 

 

Evolution und Verhalten (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Ringvorlesung „Biologie des Menschen“ V P 2 SL 

Verhaltensbiologie  V P 2 SL 

Vergleichende Biologie der Tiere Ü P 3 SL 

Oberseminar S P 2 PL 

 

Biotechnologie (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Biotechnologie/Natur als Vorbild V P 1 

Biotechnologie Ü P 2 

Funktionsmorphologie Ü P 2 

PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 

Biodiversität und Ökologie von Lebensräumen (8 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Ringvorlesung „Lebensräume der Erde und Vielfalt der Organismen“ V P 2 SL 

Fortgeschrittenenexkursion (aus den Bereichen Botanik, Zoologie 
und/oder Mikrobiologie) 
oder  
Ökologische Geländeübungen 

Ex/Ü WP 4 SL 

Oberseminar Biologie S WP 2 PL 

 

Profil- oder Projektmodul (6 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Biologisches Profil- oder Projektmodul 
V, Pr/ 
Ü/S 

WP 6 SL 

 

(3) Fachdidaktik-Module 

Fachdidaktik I (3 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Der Biologieunterricht am Gymnasium – eine Fachdidaktik S P 3 SL 

 

Fachdidaktik II (7 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Experimentalkurs Ü P 7 PL 

 

(4) Für die Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen müssen innerhalb einer Lehrveranstaltung bzw. 
eines Moduls Studienleistungen erbracht werden. Diese Studienleistungen sind im Modulhandbuch gere-
gelt und werden den Studierenden spätestens mit Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekanntgege-
ben. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen der Module „Zellbiologie und Evolutio-
näre Grundlagen des Lebens“ und „Grundlagen der Genetik und Molekularbiologie“ erfolgreich abgelegt 
wurden. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung gilt als bestanden, wenn die folgenden studienbegleitenden Prüfungen erfolgreich 
abgelegt wurden: 
– Modulprüfung des Moduls „Grundlagen der Botanik“,  
– Modulprüfung des Moduls „Grundlagen der Zoologie“,  
– Modulprüfung des Moduls „Ökologie“, 
– Modulprüfung des Moduls „Chemie“*, 
– Orientierungsprüfung. 

* Wenn Chemie als weiteres Fach studiert wird, ist die Modulprüfung des Moduls „Chemie“ zu ersetzen  
  durch den erfolgreichen Abschluss der folgenden Lehrveranstaltungen des Fachs Chemie: 
  – Einführungskurs Chemisches Arbeiten (aus dem Modul „Allgemeine und Anorganische Chemie für 

Lehramt“) 
  – Organische Chemie I (aus dem Modul „Organische Chemie A für Lehramt“). 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 
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Als Modulnoten gelten die Ergebnisse der Modulprüfungen. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich aus dem nach ECTS-
Punkten einfach gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Einzelnoten für die 
Modulprüfungen. 

2. Die Note des Moduls Fachdidaktik II gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei studienbegleitende Prüfungen eine zweite 
Wiederholung in Anspruch genommen werden; hiervon ausgenommen sind studienbegleitende Prüfun-
gen, die Bestandteil der Orientierungsprüfung sind. 

(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfung ist in der Regel bis zum Ende des auf die nicht bestandene 
Wiederholungsprüfung folgenden Semesters abzulegen. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher oder englischer Sprache erbracht. 

 

§ 8 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Die Amtszeit für Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen sowie für akademische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen im Fachprüfungsausschuss Biologie beträgt vier Jahre. Die Amtszeit für studentische 
Mitglieder beträgt ein Jahr. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Biologie als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule, 
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Biologie als Erweiterungsfach sind die unter Ziffer 1 § 2 der fachspezifischen Bestim-
mungen des Hauptfachs Biologie genannten Module zu belegen.  

(2) Darüber hinaus belegt der/die Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen 
aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende 
ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzendes Modul (6 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Biologisches Profil- oder Projektmodul 
V, Pr/ 
Ü/S 

WP 6 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 
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Im Hauptfach Biologie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Biologie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Biologie ent-
sprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Biologie entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher oder englischer Sprache erbracht. 

 

§ 8 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Hinsichtlich der Amtszeit des Fachprüfungsausschusses gilt Ziffer 1 § 8 der fachspezifischen Bestim-
mungen des Hauptfachs Biologie entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Biologie in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und  
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Biologie in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die unter Zif-
fer 1 § 2 Absatz 1 und 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Biologie genannten Module 
zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist folgendes fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Biodiversität und Ökologie von Lebensräumen (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Ringvorlesung „Lebensräume der Erde und Vielfalt der Organismen“ V P 2 SL 

Fortgeschrittenenexkursion (aus den Bereichen Botanik, Zoologie 
und/oder Mikrobiologie)  
oder  
Ökologische Geländeübungen 

Ex/Ü WP 4 SL 

Oberseminar Biologie S WP 2 PL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Biolo-
gie entsprechend. 
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§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Biologie 
entsprechend. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Biologie ent-
sprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Biologie entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Haupt-
fachs Biologie entsprechend. 

 

§ 8 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Hinsichtlich der Amtszeit des Fachprüfungsausschusses gilt Ziffer 1 § 8 der fachspezifischen Bestim-
mungen des Hauptfachs Biologie entsprechend. 

 

Biologie – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Biologie als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 61 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Zellbiologie und Evolutionäre Grundlagen des Lebens (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Zellbiologie und Evolutionsbiologie V P 3 

Zellbiologie, Anatomie, Histologie der Pflanzen  Ü P 3 
PL 

 

Grundlagen der Genetik und Molekularbiologie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Genetik/Molekularbiologie V P 2 

Grundkurs Genetik/Molekularbiologie Ü P 3 
PL 

Diskussion zur Vorlesung Ü P 1 SL 

 

Grundlagen der Botanik (8 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Morphologie und Evolution der Pflanzen V P 3 

Morphologie und Systematik der Pflanzen (mit Bestimmungsübungen 
Pflanzen) 

Ü P 5 PL 

 

Grundlagen der Zoologie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Baupläne und Systeme der Tiere V P 2 

Zoologische Bestimmungsübungen Ü P 2 

Baupläne der Wirbellosen Ü P 3 

Einführung in die Kenntnis der heimischen Fauna V P 1 

PL 

 

Chemie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Allgemeine, Anorganische und Organische Chemie V P 2 

Praktikum Chemie Pr P 4 
PL 

Dieses Modul ist durch ein Biologisches Profilmodul im Umfang von 6 ECTS-Punkten zu ersetzen, wenn 
Chemie als zweites Hauptfach studiert wird. 

 

Ökologie (7 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Allgemeine Ökologie V P 2 

Geobotanische Geländeübungen Ü P 3 

Zoologische Geländeübungen Ü P 2 

PL 

 

Mikrobiologie, Immunbiologie und Biochemie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Grundlagen der Biochemie mit Übungen V P 3 

Grundlagen der Mikrobiologie und Immunbiologie  V, Ü P 2 

Grundkurs Mikrobiologie Ü P 3 

PL 

 

Physiologie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Physiologie V P 4 

Grundkurs Pflanzenphysiologie Ü P 2 

Grundkurs Neurobiologie und Tierphysiologie Ü P 2 

PL 

 

Evolution und Verhalten (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Ringvorlesung „Biologie des Menschen“ V P 2 SL 

Oberseminar S P 2 PL 
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(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Biodiversität und Ökologie von Lebensräumen (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Ringvorlesung „Lebensräume der Erde und Vielfalt der Organismen“ V P 2 SL 

Fortgeschrittenenexkursion (aus den Bereichen Botanik, Zoologie 
und/oder Mikrobiologie)  
oder  
Ökologische Geländeübungen 

Ex/Ü WP 4 SL 

Oberseminar Biologie S WP 2 PL 

 

(3) Fachdidaktik-Module 

Fachdidaktik I (3 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Der Biologieunterricht am Gymnasium – eine Fachdidaktik S P 3 SL 

 

Fachdidaktik II (2 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Experimentalkurs Ü P 2 PL 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Der/Die Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

 

Ergänzendes Modul (6 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Biologisches Profil- oder Projektmodul 
V, Pr/ 
Ü/S 

WP 6 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Biologie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Biologie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 

Als Modulnoten gelten die Ergebnisse der Modulprüfungen. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich aus dem nach ECTS-
Punkten einfach gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Einzelnoten für die 
Modulprüfungen. 

2. Die Note des Moduls Fachdidaktik II gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 
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§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei studienbegleitende Prüfungen eine zweite 
Wiederholung in Anspruch genommen werden. 

(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfung ist in der Regel bis zum Ende des auf die nicht bestandene 
Wiederholungsprüfung folgenden Semesters abzulegen. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher oder englischer Sprache erbracht. 

 

§ 8 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Die Amtszeit für Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen sowie für akademische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen im Fachprüfungsausschuss Biologie beträgt vier Jahre. Die Amtszeit für studentische 
Mitglieder beträgt ein Jahr. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Biologie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 57 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 6 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Zellbiologie und Evolutionäre Grundlagen des Lebens (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Zellbiologie und Evolutionsbiologie V P 3 

Zellbiologie, Anatomie, Histologie der Pflanzen  Ü P 3 
PL 

 

Grundlagen der Genetik und Molekularbiologie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Genetik/Molekularbiologie V P 2 

Grundkurs Genetik/Molekularbiologie Ü P 3 
PL 

Diskussion zur Vorlesung Ü P 1 SL 

 

Grundlagen der Botanik (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Morphologie und Evolution der Pflanzen V P 3 

Morphologie und Systematik der Pflanzen  
(mit Bestimmungsübungen Pflanzen) 

Ü P 5 PL 
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Grundlagen der Zoologie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Baupläne und Systeme der Tiere V P 2 

Zoologische Bestimmungsübungen Ü P 2 

Baupläne der Wirbellosen Ü P 3 

Einführung in die Kenntnis der heimischen Fauna V P 1 

PL 

 

Chemie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Allgemeine, Anorganische und Organische Chemie V P 2 

Praktikum Chemie Pr P 4 
PL 

Dieses Modul ist durch ein Biologisches Profilmodul im Umfang von 6 ECTS-Punkten zu ersetzen, wenn 
Chemie als zweites Hauptfach studiert wird. 

 

Ökologie (7 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Allgemeine Ökologie V P 2 

Geobotanische Geländeübungen Ü P 3 

Zoologische Geländeübungen Ü P 2 

PL 

 

Mikrobiologie, Immunbiologie und Biochemie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Grundlagen der Biochemie mit Übungen V P 3 

Grundlagen der Mikrobiologie und Immunbiologie  V, Ü P 2 

Grundkurs Mikrobiologie Pr P 3 

PL 

 

Physiologie (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Einführung in die Physiologie V P 4 

Grundkurs Pflanzenphysiologie Ü P 2 

Grundkurs Neurobiologie und Tierphysiologie Ü P 2 

PL 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Biodiversität und Ökologie von Lebensräumen (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Ringvorlesung „Lebensräume der Erde und Vielfalt der Organismen“ V P 2 SL 

Fortgeschrittenenexkursion (aus den Bereichen Botanik, Zoologie 
und/oder Mikrobiologie)  
oder  
Ökologische Geländeübungen 

Ex/Ü WP 4 SL 
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(3) Fachdidaktik-Module 

Fachdidaktik I (3 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Der Biologieunterricht am Gymnasium – eine Fachdidaktik S P 3 SL 

 

Fachdidaktik II (2 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Experimentalkurs Ü P 2 PL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen der Module „Zellbiologie und Evolutio-
näre Grundlagen des Lebens“ und „Grundlagen der Genetik und Molekularbiologie“ erfolgreich abgelegt 
wurden. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Biologie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Biologie entspre-
chend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei studienbegleitende Prüfungen eine zweite 
Wiederholung in Anspruch genommen werden; hiervon ausgenommen sind studienbegleitende Prüfun-
gen, die Bestandteil der Orientierungsprüfung sind. 

(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfung ist in der Regel bis zum Ende des auf die nicht bestandene 
Wiederholungsprüfung folgenden Semesters abzulegen. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs 
Biologie entsprechend. 

 

§ 8 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Hinsichtlich der Amtszeit des Fachprüfungsausschusses gilt Ziffer 1 § 8 der fachspezifischen Bestim-
mungen des Beifachs Biologie entsprechend. 

 

 

Chemie – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 
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Im ersten oder zweiten Hauptfach Chemie sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 85 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und  
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Allgemeine und Anorganische Chemie für Lehramt (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Allgemeine und Anorganische Chemie V P 5 SL Klausur 

Einführungskurs Chemisches Arbeiten Pr P 3 PL Klausur 

Teilnahmevoraussetzung für den „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“ ist die bestandene erste Teil-
klausur der Lehrveranstaltung „Allgemeine und Anorganische Chemie“. 

 

Anorganische Chemie A für Lehramt (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie II  V+Ü P 3+1 PL Klausur 

Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt Pr+S P 4 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt“ ist die erfolgreiche 
Teilnahme am „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“. 

 

Anorganische Chemie B für Lehramt (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie I  V+Ü P 3+1 PL Klausur 

Oberseminar Anorganische Chemie für Lehramt  S P 2 PL Vortrag 

 

Organische Chemie A für Lehramt (16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Organische Chemie I V+Ü P 4,5+1 SL Klausur 

Organische Chemie II  V+Ü P 4,5+1 SL Klausur 

Grundpraktikum Organische Chemie für Lehramt Pr P 5 PL Klausur 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Organische Chemie für Lehramt“ ist das erfolgreich 
abgeschlossene „Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt“ und die erfolgreich abgeschlosse-
ne Studienleistung „Organische Chemie I“ oder „Organische Chemie II“. 

 

Organische Chemie B für Lehramt (6,5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Organischen Chemie Reaktionsmechanismen V P 4,5 SL 

Oberseminar Organische Chemie für Lehramt  S P 2 PL Vortrag 
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Physikalische Chemie A für Lehramt (13 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Physikalische Chemie I  V+Ü P 6+3 PL Klausur 

Grundpraktikum Physikalische Chemie Pr+S P 4 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Physikalische Chemie“ ist die bestandene Klausur der 
Lehrveranstaltung „Physikalische Chemie I“. 

 

Physikalische Chemie B für Lehramt (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Physikalische Chemie II V P 6 PL Klausur 

 

Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramt (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie Fortgeschrittenenpraktikum Pr P 3 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Organische Chemie Fortgeschrittenenpraktikum Pr P 3 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Physikalische Chemie Fortgeschrittenenpraktikum Pr P 3 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das Modul „Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramt“ ist die bestandene Zwi-
schenprüfung und das erfolgreich absolvierte Modul „Organische Chemie A für Lehramt“. 

 

Mathematische Methoden/Physik (12,5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Rechenmethoden der Physikalischen Chemie I  V+Ü P 4,5+2 PL Klausur 

Einführung in die Physik* V P 6 PL Klausur 

* Belegt werden kann die Vorlesung „Einführung in die Physik für Naturwissenschaftler“ oder die 
  Vorlesung „Grundlagen der Physik für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie“. 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Biochemie I V P 4,5 PL Klausur 

Grundpraktikum Biochemie  
 

oder 
 

Pr 
 

oder 
 

WP 4,5 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch  
oder  
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Makromolekulare Chemie I V PL Klausur 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik Chemie (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Didaktik der Chemie  V P 2 SL 

Praktikum Allgemeine Chemie für Fortgeschrittene: Demonstrati-
ons- und Schulversuche 

Pr P 6 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Experimentalseminar: Anleitung zur Durchführung von Experi-
mentalunterricht  

Ü P 2 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

 

(4) Für die Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen müssen innerhalb einer Lehrveranstaltung bzw. 
eines Moduls Studienleistungen erbracht werden. Diese Studienleistungen sind im Modulhandbuch gere-
gelt und werden den Studierenden spätestens mit Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekanntgege-
ben. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn der „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“ des Moduls 
„Allgemeine und Anorganische Chemie“ erfolgreich abgeschlossen wurde. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn folgende Lehrveranstaltungen erfolgreich absolviert wurden: 
– Anorganische Chemie II  
– Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt 
– Physikalische Chemie I  
– Grundpraktikum Physikalische Chemie 
– Organische Chemie I und 
– Organische Chemie II  

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 
Die Modulnoten errechnen sich wie in folgender Tabelle aufgeführt: 

Module Berechung der Modulnote 

Anorganische Chemie A für Lehramt 
50 % Anorganische Chemie II  
50 % Grundpraktikum Anorganische Chemie  
         für Lehramt 

Physikalische Chemie A für Lehramt 
50 % Physikalische Chemie I  
50 % Grundpraktikum Physikalische Chemie 

Mathematische Methoden/Physik 
50 % Rechenmethoden der Physikalischen Chemie  
50 % Einführung in die Physik  

Allgemeine und Anorganische Chemie für Lehramt 
Anorganische Chemie B für Lehramt 
Organische Chemie A für Lehramt 
Organische Chemie B für Lehramt  
Physikalische Chemie B für Lehramt 
Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramt 

ECTS-gewichtetes arithmetisches Mittel der Modul-
teilprüfungsnoten 
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Wahlmodul 

Fachdidaktik Chemie 

60 % Praktikum Allgemeine Chemie für  
         Fortgeschrittene: Demonstrations- und  
         Schulversuche 
40 % Experimentalseminar: Anleitung zur  
         Durchführung von Experimentalunterricht  

 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich als das nach ECTS-
Punkten gewichtete arithmetische Mittel der Modulnoten. 

2. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht be-
standen gelten, können zweimal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei studienbegleitende 
Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, eine dritte Wiederholung in Anspruch 
genommen werden. 

(2) Wiederholungsprüfungen finden in der Regel spätestens bis zum Ende des auf die nicht bestandene 
Prüfung folgenden Semesters statt. 

(3) Zur Notenverbesserung können bestandene Klausuren in höchstens drei Fällen wiederholt werden. 
Die Wiederholung muss in den zwei auf die bestandene Prüfung folgenden Semestern abgelegt werden. 
Gewertet wird jeweils die beste bestandene Prüfung.  

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Chemie als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 85 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Chemie als Erweiterungsfach sind die unter Ziffer 1 § 2 der fachspezifischen Bestim-
mungen des Hauptfachs Chemie genannten Module zu belegen.  

(2) Darüber hinaus belegt der/die Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen 
aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder ergänzende 
fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten aus dem Studi-
enangebot Chemie. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Chemie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Chemie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Chemie ent-
sprechend. 
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§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Chemie entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Chemie in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 98 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 79 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und  
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Allgemeine und Anorganische Chemie für Lehramt (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Allgemeine und Anorganische Chemie V P 5 SL Klausur 

Einführungskurs Chemisches Arbeiten Pr P 3 PL Klausur 

Teilnahmevoraussetzung für den „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“ ist die bestandene erste Teil-
klausur der Lehrveranstaltung „Allgemeine und Anorganische Chemie“. 
 

Anorganische Chemie A für Lehramt (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie II  V+Ü P 3+1 PL Klausur 

Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt Pr+S P 4 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt“ ist die erfolgreiche 
Teilnahme am „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“. 
 

Anorganische Chemie B für Lehramt (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie I  V+Ü P 3+1 PL Klausur 

Oberseminar Anorganische Chemie für Lehramt  S P 2 PL Vortrag 

 

Organische Chemie A für Lehramt (16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Organische Chemie I V+Ü P 4,5+1 SL Klausur 

Organische Chemie II  V+Ü P 4,5+1 SL Klausur 

Grundpraktikum Organische Chemie für Lehramt Pr P 5 PL Klausur 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Organische Chemie für Lehramt“ ist das erfolgreich 
abgeschlossene „Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt“ und die erfolgreich abgeschlosse-
ne Studienleistung „Organische Chemie I“ oder „Organische Chemie II“. 
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Organische Chemie B für Lehramt (6,5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Organische Chemie Reaktionsmechanismen V P 4,5 SL 

Oberseminar Organische Chemie für Lehramt  S P 2 PL Vortrag 

 

Physikalische Chemie A für Lehramt (13 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Physikalische Chemie I  V+Ü P 6+3 PL Klausur 

Grundpraktikum Physikalische Chemie Pr+S P 4 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Physikalische Chemie“ ist die bestandene Klausur der 
Lehrveranstaltung „Physikalische Chemie I“. 

 

Physikalische Chemie B für Lehramt (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Physikalische Chemie II  V P 6 PL Klausur 

 

Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramt (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie Fortgeschrittenenpraktikum Pr P 3 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Organische Chemie Fortgeschrittenenpraktikum Pr P 3 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Physikalische Chemie Fortgeschrittenenpraktikum Pr P 3 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das Modul „Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramt“ ist die bestandene Zwi-
schenprüfung und das erfolgreich absolvierte Modul „Organische Chemie A für Lehramt“. 

 

Mathematische Methoden/Physik (6 ECTS-Punkte) 
Im Modul Mathematische Methoden/Physik müssen insgesamt 6 ECTS-Punkte erworben werden. 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Rechenmethoden der Physikalischen Chemie  V+Ü WP 6 PL Klausur 

Einführung in die Physik* V WP 6 PL Klausur 

* Belegt werden kann die Vorlesung „Einführung in die Physik für Naturwissenschaftler“ oder die  
  Vorlesung „Grundlagen der Physik für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie“. 

 



 30 

(2) Darüber hinaus sind im Hauptfach Chemie in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 
die unter Ziffer 1 § 2 Absatz 2 und 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Chemie ge-
nannten Module zu belegen. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Chemie 
entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Chemie 
entsprechend. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Chemie ent-
sprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Chemie entsprechend. 

 

Chemie – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Chemie als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Allgemeine und Anorganische Chemie für Lehramt (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Allgemeine und Anorganische Chemie V P 5 SL Klausur 

Einführungskurs Chemisches Arbeiten Pr P 3 PL Klausur 

Teilnahmevoraussetzung für den „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“ ist die bestandene erste Teil-
klausur der Lehrveranstaltung „Allgemeine und Anorganische Chemie“. 

 

Anorganische Chemie A für Lehramt (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie II  V+Ü P 3+1 PL Klausur 

Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt Pr+S P 4 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 



 31 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt“ ist die erfolgreiche 
Teilnahme am „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“. 

 

Anorganische Chemie B für Lehramt (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie I V+Ü P 3+1 PL Klausur 

 

Organische Chemie A für Lehramt (15 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Organische Chemie I V+Ü P 4,5+1 SL Klausur 

Organische Chemie II V+Ü P 4,5+1 SL Klausur 

Grundpraktikum Organische Chemie für Lehramt Pr P 4 PL Klausur 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Organische Chemie für Lehramt“ ist das erfolgreich 
abgeschlossene „Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt“ und die erfolgreich abgeschlosse-
ne Studienleistung „Organische Chemie I“ oder „Organische Chemie II“. 

 

Physikalische Chemie A für Lehramt (13 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Physikalische Chemie I  V+Ü P 6+3 PL Klausur 

Grundpraktikum Physikalische Chemie Pr+S P 4 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Physikalische Chemie“ ist die bestandene Klausur der 
Lehrveranstaltung „Physikalische Chemie I“. 

 

Physikalische Chemie B für Lehramt (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Physikalische Chemie II V P 6 PL Klausur 

 

Mathematische Methoden/Physik (6 ECTS-Punkte) 
Im Modul Mathematische Methoden/Physik müssen insgesamt 6 ECTS-Punkte erworben werden. 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Rechenmethoden der Physikalischen Chemie  V+Ü WP 6 PL Klausur 

Einführung in die Physik* V WP 6 PL Klausur 

* Belegt werden kann die Vorlesung „Einführung in die Physik für Naturwissenschaftler“ oder die  
  Vorlesung „Grundlagen der Physik für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie“. 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Biochemie I V P 4,5 PL Klausur 

Grundpraktikum Biochemie  Pr WP 4,5 PL 
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oder 
 

Makromolekulare Chemie I 

 

oder 
 

V 

schriftlich; 
mündlich; 
praktisch  
oder  
PL Klausur 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik Chemie (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Praktikum Allgemeine Chemie für Fortgeschrittene: Demonstrati-
ons- und Schulversuche 

Pr P 5 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Der/Die Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder ergänzende fachwissenschaftli-
che Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten aus dem Studienangebot Chemie. 

(5) Für die Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen müssen innerhalb einer Lehrveranstaltung bzw. 
eines Moduls Studienleistungen erbracht werden. Diese Studienleistungen sind im Modulhandbuch gere-
gelt und werden den Studierenden spätestens mit Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekanntgege-
ben. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Chemie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Chemie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 
Die Modulnoten errechnen sich wie in folgender Tabelle aufgeführt: 

Module Berechung der Modulnote 

Anorganische Chemie A für Lehramt 
50 % Anorganische Chemie II  
50 % Grundpraktikum Anorganische Chemie für  
         Lehramt 

Physikalische Chemie A für Lehramt 
50 % Physikalische Chemie I  
50 % Grundpraktikum Physikalische Chemie 

Allgemeine und Anorganische Chemie für Lehramt 
Anorganische Chemie B für Lehramt 
Organische Chemie A für Lehramt 
Physikalische Chemie B für Lehramt 
Mathematische Methoden/Physik 
Wahlmodul 
Fachdidaktik Chemie 

ECTS-gewichtetes arithmetisches Mittel der Modul-
teilprüfungsnoten 

 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich als das nach ECTS-
Punkten gewichtete arithmetische Mittel der Modulnoten. 
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2. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht be-
standen gelten, können zweimal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei studienbegleitende 
Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, eine dritte Wiederholung in Anspruch 
genommen werden. 

(2) Wiederholungsprüfungen finden in der Regel spätestens bis zum Ende des auf die nicht bestandene 
Prüfung folgenden Semesters statt. 

(3) Zur Notenverbesserung können bestandene Klausuren in höchstens drei Fällen wiederholt werden. 
Die Wiederholung muss in den beiden auf die bestandene Prüfung folgenden Semestern abgelegt wer-
den. Gewertet wird jeweils die beste bestandene Prüfung.  

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Chemie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 59 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 4 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Allgemeine und Anorganische Chemie für Lehramt (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Allgemeine und Anorganische Chemie  V P 5 SL Klausur 

Einführungskurs Chemisches Arbeiten Pr P 3 PL Klausur 

Teilnahmevoraussetzung für den „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“ ist die bestandene erste Teil-
klausur der Lehrveranstaltung „Allgemeine und Anorganische Chemie“. 

 

Anorganische Chemie A für Lehramt (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie II  V+Ü P 3+1 PL Klausur 

Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt Pr+S P 4 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt“ ist die erfolgreiche 
Teilnahme am „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“. 

 

Anorganische Chemie B für Lehramt (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anorganische Chemie I  V+Ü P 3+1 PL Klausur 

 

Organische Chemie A für Lehramt (14 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Organische Chemie I V+Ü P 4,5+1 SL Klausur 

Organische Chemie II V P 4,5 SL Klausur 

Grundpraktikum Organische Chemie für Lehramt Pr P 4 PL Klausur 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Organische Chemie für Lehramt“ ist das erfolgreich 
abgeschlossene „Grundpraktikum Anorganische Chemie für Lehramt“ und die erfolgreich abgeschlosse-
ne Studienleistung „Organische Chemie I“ oder „Organische Chemie II“. 

 

Physikalische Chemie A für Lehramt (13 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Physikalische Chemie I  V+Ü P 6+3 PL Klausur 

Grundpraktikum Physikalische Chemie Pr+S P 4 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 

Teilnahmevoraussetzung für das „Grundpraktikum Physikalische Chemie“ ist die bestandene Klausur der 
Lehrveranstaltung „Physikalische Chemie I“. 

 

Physikalische Chemie B für Lehramt (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Physikalische Chemie II V P 6 PL Klausur 

 

Mathematische Methoden/Physik (6 ECTS-Punkte) 
Im Modul Mathematische Methoden/Physik müssen insgesamt 6 ECTS-Punkte erworben werden. 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Rechenmethoden der Physikalischen Chemie  V+Ü WP 6 PL Klausur 

Einführung in die Physik* V WP 6 PL Klausur 

* Die Vorlesung „Einführung in die Physik“ wird entweder aus der Veranstaltung „Einführung in die Physik  
  für Naturwissenschaftler“ oder aus „Grundlagen der Physik für Studierende der Medizin, Zahnmedizin  
  und Pharmazie“ belegt. 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Biochemie I  
oder  
Makromolekulare Chemie I 

V WP 4 PL Klausur 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik Chemie (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Praktikum Allgemeine Chemie für Fortgeschrittene: Demonstrati-
ons- und Schulversuche 

Pr P 5 

PL 
schriftlich; 
mündlich; 
praktisch 
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§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn der „Einführungskurs Chemisches Arbeiten“ des Moduls 
„Allgemeine und Anorganische Chemie“ erfolgreich abgeschlossen wurde. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Chemie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Chemie entspre-
chend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht be-
standen gelten, können zweimal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei studienbegleitende 
Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, eine dritte Wiederholung in Anspruch 
genommen werden. 

(2) Wiederholungsprüfungen finden in der Regel spätestens bis zum Ende des auf die nicht bestandene 
Prüfung folgenden Semesters statt. 

(3) Zur Notenverbesserung können bestandene Klausuren in höchstens drei Fällen wiederholt werden. 
Die Wiederholung muss in den zwei auf die bestandene Prüfung folgenden Semestern abgelegt werden. 
Gewertet wird jeweils die beste bestandene Prüfung.  

 

 

Dänisch – Beifach 

 

Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Dänisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Sprachkompetenz (19 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fortgeschrittenenkurs I Dänisch Ü P 4 PL 

Fortgeschrittenenkurs II Dänisch Ü P 4 PL 

Sprachpraktische Übung Dänisch Ü P 5 PL 

Lektüre und Interpretation dänischer Literatur  Ü P 6 PL 

Voraussetzung für den Besuch des Fortgeschrittenenkurses II Dänisch ist die erfolgreiche Teilnahme am 
Fortgeschrittenenkurs I Dänisch. 
Voraussetzung für den Besuch der Sprachpraktischen Übung Dänisch ist die erfolgreiche Teilnahme am 
Fortgeschrittenenkurs II Dänisch. 
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Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen (17 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Literatur  V P 3 SL 

Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur S P 6 PL 

Hauptseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur S P 8 PL 

Voraussetzung für den Besuch des Hauptseminars zu einem Thema der skandinavischen Literatur ist die 
erfolgreiche Teilnahme am Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur.  

 

Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde (15 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Kulturwissenschaft S P 6 PL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Kultur V P 3 SL 

Landeskunde Dänemark Ü P 6 PL 

 

Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Sprachwissenschaft S P 6 PL 

Vorlesung zu einem sprachwissenschaftlichen Thema V P 3 SL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Wahlmodule: 
– Skandinavische Kultur des Mittelalters 
– Skandinavische Literaturwissenschaft – Vertiefung 
– Skandinavische Sprachwissenschaft – Vertiefung 
– Studienrelevanter Aufenthalt in Dänemark 

Skandinavische Kultur des Mittelalters (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zur skandinavischen Kultur des Mittelalters  V P 3 SL 

Einführung in das Altnordische S P 6 SL 

 

Skandinavische Literaturwissenschaft – Vertiefung (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Literatur oder Kultur V P 3 SL 

Seminar zur Gattungstheorie und/oder Gattungsgeschichte S P 6 SL 

 

Skandinavische Sprachwissenschaft – Vertiefung (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem sprachwissenschaftlichen Thema V P 3 SL 

Proseminar zu einem sprachwissenschaftlichen Thema S P 6 SL 

 

Studienrelevanter Aufenthalt in Dänemark (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Studienrelevanter Aufenthalt in Dänemark (siehe Erläuterung)  P 9 SL 

Studienrelevanter Aufenthalt in Dänemark: 
Es ist ein insgesamt mindestens sechswöchiger studienrelevanter Aufenthalt in Dänemark zu absolvie-
ren. Die Anerkennung des Auslandsaufenthaltes setzt voraus, dass dieser von der zuständigen Fachver-
treterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende nach 
Abschluss des Auslandsaufenthaltes einen schriftlichen Bericht hierüber vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl fachdidaktische Lehrveranstaltungen im Fach Eng-
lisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch im Umfang von insgesamt 5 ECTS-Punkten. 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eine oder mehrere skandinavistische Lehrveranstal-
tungen aus den Bereichen Sprachpraxis, Landeskunde, Literatur-, Kultur- und/oder Sprachwissenschaft 
im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Dänisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Dänisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Sprachkompetenz 

– Fortgeschrittenenkurs I Dänisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Fortgeschrittenenkurs II Dänisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Sprachpraktische Übung Dänisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Lektüre und Interpretation dänischer Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen 
– Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur:  

schriftliche Modulteilprüfung 
c) Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde 

– Einführung in die Kulturwissenschaft: mündliche Modulteilprüfung 
– Landeskunde Dänemark: mündliche Modulteilprüfung 

d) Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen 
– Einführung in die Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung gemäß 

den fachspezifischen Bestimmungen des betreffenden Faches 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 
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1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Sprachkompetenz          dreifach 
Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen   zweifach 
Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde  zweifach 
Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen   einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Dänisch als Erweiterungsfach eine der 
studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an 
der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Dänisch als Erwei-
terungsfach nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Beifach Dänisch als Erweiterungsfach werden in deutscher oder däni-
scher Sprache durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder dänischer Sprache zu erbringen. 

 

 

Deutsch – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Deutsch sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Grundlagen der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundzüge der Gattungspoetik V P 6 PL 

Einführung in die Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur  V, S P 6 PL 

Einführung in die Linguistik V, S P 6 PL 
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Vertiefung I – Sprachwissenschaft (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich Deskriptive Grammatik V P 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich Deskriptive Grammatik  S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich Text/Sprachliche Interaktion S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation S WP 6 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden.  

 

Vertiefung I – Neuere deutsche Literatur (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Techniken und Methoden der Literaturwissenschaft  S P 4 SL 

Epochen-Vorlesung  V P 2 SL 

Proseminar aus dem Bereich  
der deutschen Literatur von 1500 bis 1850 

S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich  
der deutschen Literatur von 1850 bis zur Gegenwart  

S WP 6 PL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Vertiefung I – Ältere deutsche Literatur und Sprache (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich der älteren deutschen Literatur S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich Sprachentwicklung vor 1800 S WP 6 PL 

Vorlesung Gattung/Autor  V WP 2 SL 

Vorlesung Klassikerlektüre  V WP 2 SL 

Vorlesung Sprachwandel in der Vormoderne V WP 2 SL 

Zwei der fünf Wahlpflichtveranstaltungen (WP) müssen belegt werden, davon ein Proseminar und eine 
Vorlesung. 

 

Vertiefung II – Sprachwissenschaft (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachstruktur S WP 8/6 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachgeschichte/Sprachwandel S WP 8/6 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation  S WP 8/6 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachliches Handeln  S WP 8/6 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprache und Kognition  S WP 8/6 PL 

Zwei der fünf Wahlpflichtveranstaltungen (WP) müssen belegt werden, wobei folgende Bedingungen zu 
erfüllen sind: 
– Es müssen ein Hauptseminar im Umfang von 8 ECTS-Punkten und ein Hauptseminar im Umfang 

von 6 ECTS-Punkten belegt werden. 
– Es muss entweder das Hauptseminar aus dem Bereich Sprachstruktur oder das Hauptseminar aus 

dem Bereich Sprachgeschichte/Sprachwandel belegt werden. 
– Es muss entweder das Hauptseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation oder das Hauptsemi-

nar aus dem Bereich Sprachliches Handeln oder das Hauptseminar aus dem Bereich Sprache und 
Kognition belegt werden. 
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Vertiefung II – Literaturwissenschaft (22 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur vor 1700 S P 8/6 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der deutschen Literatur von 1700 bis 1850 

S P 8/6 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur nach 1850 S P 8/6 PL 

Es müssen zwei Hauptseminare im Umfang von 8 ECTS-Punkten sowie ein Hauptseminar im Umfang 
von 6 ECTS-Punkten belegt werden. 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (8 ECTS-Punkte)  
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Sprachwis-
senschaft des Deutschen, Neuere deutsche Literatur und/oder Ältere deutsche Literatur und Sprache im 
Umfang von insgesamt 8 ECTS-Punkten, wobei mindestens eine Vorlesung oder ein Forschungskolloqu-
ium/-kurs zu belegen ist. Zur Wahl stehen folgende Lehrveranstaltungstypen: 
– Vorlesungen (2 ECTS-Punkte) 
– Forschungskolloquien/-kurse (3 ECTS-Punkte) 
– Examenskolloquien (1 ECTS-Punkt) 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Seminar aus dem Bereich Sprachdidaktik Deutsch S P 5 PL 

Seminar aus dem Bereich Literaturdidaktik Deutsch S P 5 PL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende studienbegleitenden Prüfungen erfolgreich abge-
legt wurden: 
Modulteilprüfungen in zwei der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden:  
– Grundzüge der Gattungspoetik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die Linguistik: schriftliche Modulteilprüfung 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 genannten Leistungen erbracht wurden und die in 
Nr. 2 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Modulteilprüfung in derjenigen der folgenden Lehrveranstaltungen, in der keine Orientierungs-

prüfungsleistung erbracht wurde: 
– Grundzüge der Gattungspoetik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur:  

schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die Linguistik: schriftliche Modulteilprüfung 

– Proseminar aus dem Bereich Deskriptive Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich Text/Sprachliche Interaktion: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation: schriftliche Modulteilprüfung 

– Proseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur von 1500 bis 1850:  
schriftliche Modulteilprüfung 
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bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur von 1850 bis zur Gegenwart: 
schriftliche Modulteilprüfung 

– Proseminar aus dem Bereich der älteren deutschen Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich Sprachentwicklung vor 1800: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Grundlagen der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft 

– Grundzüge der Gattungspoetik: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

– Einführung in die Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur: 
schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

– Einführung in die Linguistik: schriftliche Modulteilprüfung  
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

b) Vertiefung I – Sprachwissenschaft 
– Proseminar aus dem Bereich Deskriptive Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Proseminar aus dem Bereich Text/Sprachliche Interaktion: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation: schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

c) Vertiefung I – Neuere deutsche Literatur 
– Proseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur von 1500 bis 1850: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur von 1850 bis zur Gegenwart: 
schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

d) Vertiefung I – Ältere deutsche Literatur und Sprache 
– Proseminar aus dem Bereich der älteren deutschen Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 

bzw.  
Proseminar aus dem Bereich Sprachentwicklung vor 1800: schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

e) Vertiefung II – Sprachwissenschaft 
– Hauptseminar im Umfang von 8 ECTS-Punkten: schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar im Umfang von 6 ECTS-Punkten: schriftliche Modulteilprüfung 

f) Vertiefung II – Literaturwissenschaft 
– Hauptseminar im Umfang von 8 ECTS-Punkten: schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar im Umfang von 8 ECTS-Punkten: schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar im Umfang von 6 ECTS-Punkten: schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
– Vorlesung nach Wahl der bzw. des Studierenden: mündliche Modulteilprüfung 

oder 
Forschungskolloquium/-kurs nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
mündliche Modulteilprüfung 

h) Fachdidaktik 
– Seminar aus dem Bereich Sprachdidaktik Deutsch: mündliche Modulteilprüfung 
– Seminar aus dem Bereich Literaturdidaktik Deutsch: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
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Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Grundlagen der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft   einfach 
Vertiefung I – Sprachwissenschaft         einfach 
Vertiefung I – Neuere deutsche Literatur        einfach 
Vertiefung I – Ältere deutsche Literatur und Sprache     einfach 
Vertiefung II – Sprachwissenschaft         dreifach 
Vertiefung II – Literaturwissenschaft        vierfach 
Wahlmodul              einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Deutsch zwei der studienbegleiten-
den Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt werden; 
eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der 
Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Deutsch nicht 
zulässig. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Kenntnis des Englischen und einer weiteren Fremdsprache. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Deutsch als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon ent-
fallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Deutsch als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für das 
Hauptfach Deutsch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte)  
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Sprachwis-
senschaft des Deutschen, Neuere deutsche Literatur und/oder Ältere deutsche Literatur und Sprache im 
Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. Zur Wahl stehen folgende Lehrveranstaltungstypen: 
– Vorlesungen (2 ECTS-Punkte) 
– Forschungskolloquien/-kurse (3 ECTS-Punkte) 
– Examenskolloquien (1 ECTS-Punkt) 
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§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Deutsch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Deutsch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Deutsch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Deutsch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Kenntnis des Englischen und einer weiteren Fremdsprache. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Deutsch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 98 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 2 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Deutsch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Deutsch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten 
fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (2 ECTS-Punkte)  
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eine Vorlesung aus einem der Bereiche Sprachwis-
senschaft des Deutschen, Neuere deutsche Literatur oder Ältere deutsche Literatur und Sprache im Um-
fang von 2 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Deutsch entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Deutsch 
entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 
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Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Deutsch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Deutsch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Kenntnis des Englischen und einer weiteren Fremdsprache. 

 

Deutsch – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Deutsch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Grundlagen der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundzüge der Gattungspoetik V P 6 PL 

Einführung in die Linguistik V, S P 6 PL 

 

Vertiefung I – Sprachwissenschaft (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich Deskriptive Grammatik V P 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich Deskriptive Grammatik  S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich Text/Sprachliche Interaktion S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation S WP 6 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden.  

 

Vertiefung I – Neuere deutsche Literatur (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Techniken und Methoden der Literaturwissenschaft  S P 4 SL 

Epochen-Vorlesung  V P 2 SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der deutschen Literatur von 1500 bis 1850 

S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich 
der deutschen Literatur von 1850 bis zur Gegenwart  

S WP 6 PL 
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Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Vertiefung II – Sprachwissenschaft (8 bzw. 16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachstruktur S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation  S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachliches Handeln  S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprache und Kognition  S WP 8 PL 

Eine der vier Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. Eine zweite der vier Wahlpflichtver-
anstaltungen (WP) muss belegt werden, wenn im Modul Vertiefung II – Literaturwissenschaft nur eine 
Wahlpflichtveranstaltung belegt wird. 

 

Vertiefung II – Literaturwissenschaft (8 bzw. 16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur vor 1700 S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der deutschen Literatur von 1700 bis 1850 

S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur nach 1850 S WP 8 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. Die zweite der drei Wahlpflichtveran-
staltungen (WP) muss belegt werden, wenn im Modul Vertiefung II –Sprachwissenschaft nur eine Wahl-
pflichtveranstaltung belegt wird. 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (9 ECTS-Punkte)  
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Sprachwis-
senschaft des Deutschen, Neuere deutsche Literatur und/oder Ältere deutsche Literatur und Sprache im 
Umfang von insgesamt 9 ECTS-Punkten. Zur Wahl stehen folgende Lehrveranstaltungstypen: 
– Vorlesungen (2 ECTS-Punkte) 
– Forschungskolloquien/-kurse (3 ECTS-Punkte) 
– Examenskolloquien (1 ECTS-Punkt) 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Seminar aus dem Bereich Sprachdidaktik Deutsch S WP 5 PL 

Seminar aus dem Bereich Literaturdidaktik Deutsch S WP 5 PL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich Deskriptive Grammatik  S WP 6 SL 
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Proseminar aus dem Bereich Text/Sprachliche Interaktion S WP 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation S WP 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der deutschen Literatur von 1500 bis 1850 

S WP 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der deutschen Literatur von 1850 bis zur Gegenwart  

S WP 6 SL 

Eine der fünf Wahlpflichtveranstaltungen (WP), die nicht im Modul Vertiefung I – Sprachwissenschaft 
bzw. Vertiefung I – Neuere deutsche Literatur belegt wurde, muss belegt werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Deutsch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Deutsch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Grundlagen der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft 

– Grundzüge der Gattungspoetik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die Linguistik: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Vertiefung I – Sprachwissenschaft 
– Proseminar aus dem Bereich Deskriptive Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Proseminar aus dem Bereich Text/Sprachliche Interaktion: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich Sprachliche Variation: schriftliche Modulteilprüfung 

c) Vertiefung I – Neuere deutsche Literatur 
– Proseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur von 1500 bis 1850: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der deutschen Literatur von 1850 bis zur Gegenwart: 
schriftliche Modulteilprüfung 

d) Vertiefung II – Sprachwissenschaft 
– Hauptseminar: schriftliche Modulteilprüfung 
– ggf. Hauptseminar: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Vertiefung II – Literaturwissenschaft 
– Hauptseminar: schriftliche Modulteilprüfung 
– ggf. Hauptseminar: schriftliche Modulteilprüfung 

f) Fachdidaktik 
– Seminar aus dem Bereich Sprachdidaktik Deutsch: mündliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Seminar aus dem Bereich Literaturdidaktik Deutsch: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Grundlagen der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft  einfach 
Vertiefung I – Sprachwissenschaft        einfach 
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Vertiefung I – Neuere deutsche Literatur       einfach 
Vertiefung II – Sprachwissenschaft        dreifach 
Vertiefung II – Literaturwissenschaft       dreifach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Deutsch als Erweiterungsfach eine der 
studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an 
der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Deutsch als Erwei-
terungsfach nicht zulässig. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Kenntnis des Englischen und einer weiteren Fremdsprache. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Deutsch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 3 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Deutsch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fachspe-
zifischen Bestimmungen für das Beifach Deutsch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fachwis-
senschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (3 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl zwei oder drei Lehrveranstaltungen aus den Berei-
chen Sprachwissenschaft des Deutschen, Neuere deutsche Literatur und/oder Ältere deutsche Literatur 
und Sprache im Umfang von insgesamt 3 ECTS-Punkten: entweder drei Examenskolloquien im Umfang 
von jeweils 1 ECTS-Punkt oder eine Vorlesung im Umfang von 2 ECTS-Punkten und ein Examenskollo-
quium im Umfang von 1 ECTS-Punkt. Zur Wahl stehen folgende Lehrveranstaltungstypen: 
– Vorlesungen (2 ECTS-Punkte) 
– Examenskolloquien (1 ECTS-Punkt) 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende studienbegleitende Prüfung erfolgreich abgelegt 
wurde: 
Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
– Grundzüge der Gattungspoetik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die Linguistik: schriftliche Modulteilprüfung 
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§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Deutsch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Modulnoten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Beifach Deutsch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Deutsch in Verbindung mit dem Fach 
Bildende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Deutsch in Verbin-
dung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Kenntnis des Englischen und einer weiteren Fremdsprache. 

 

 

Englisch – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Englisch sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Sprachkompetenz – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Foundation Course: Grammar and Writing Ü P 6 PL 

Foundation Course: Speaking English  Ü P 6 PL 

 

Sprachkompetenz – Vertiefung (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 



 49 

Advanced Language Practice I Ü P 6 SL 

Advanced Language Practice II Ü P 6 SL 

Translation Ü P 6 PL 

 

Landeskunde (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Introduction to Cultural Studies  V/Ü P 6 SL 

Landeskunde USA oder UK Ü/S P 6 PL 

 

Englische Philologie – Grundlagen (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Introduction to Linguistics V/Ü P 6 PL 

Introduction to Literary Studies V/Ü P 6 PL 

Survey of English Literature I – Middle Ages to 18th Century V P 2 SL 

 

Englische Philologie – Vertiefung I (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich der synchronen Sprachwissenschaft S P 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft  S P 6 PL 

 

Englische Philologie – Vertiefung II (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft S P 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft S P 8 PL 

Major Changes in the History of English V/Ü P 2 SL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– English in the Classroom: Teaching English – Linguistics 
– English in the Classroom: Teaching English – Literature and Culture 

 

English in the Classroom: Teaching English – Linguistics (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Pro- oder Hauptseminar aus dem Bereich  
Sprachwissenschaft mit Unterrichtsbezug 

S P 4 PL 

English in the Classroom: Linguistics V/Ü P 2 SL 

Survey of English Literature II – Romanticism to Present V WP 2 SL 

Survey of English Literature III – North America V WP 2 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

English in the Classroom: Teaching English – Literature and Culture (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Pro- oder Hauptseminar zu einem Thema aus dem Bereich 
Literatur- und Kulturwissenschaft mit Unterrichtsbezug  

S P 4 PL 

English in the Classroom: Linguistics  V/Ü P 2 SL 

Survey of English Literature II – Romanticism to Present V WP 2 SL 

Survey of English Literature III – North America V WP 2 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I V/Ü P 5 SL 

Fachdidaktik II Ü/S P 5 PL 

Die Lehrveranstaltungen sind in der angegebenen Reihenfolge zu besuchen, d. h. die erfolgreiche Teil-
nahme an der vorangehenden Lehrveranstaltung ist Voraussetzung für den Besuch der folgenden Lehr-
veranstaltung.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende studienbegleitenden Prüfungen erfolgreich abge-
legt wurden: 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden:  

– Foundation Course: Grammar and Writing: schriftliche Modulteilprüfung 
– Foundation Course: Speaking English: mündliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden:  
– Introduction to Linguistics: schriftliche Modulteilprüfung 
– Introduction to Literary Studies: schriftliche Modulteilprüfung 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 genannten Leistungen erbracht wurden und die in 
Nr. 2 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Modulteilprüfung in derjenigen der folgenden Lehrveranstaltungen, in der keine Orientierungs-

prüfungsleistung erbracht wurde: 
– Foundation Course: Grammar and Writing: schriftliche Modulteilprüfung 
– Foundation Course: Speaking English: mündliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in derjenigen der folgenden Lehrveranstaltungen, in der keine Orientierungs-
prüfungsleistung erbracht wurde: 
– Introduction to Linguistics: schriftliche Modulteilprüfung 
– Introduction to Literary Studies: schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: 
– Proseminar aus dem Bereich der synchronen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
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Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Sprachkompetenz – Grundlagen 

– Foundation Course: Grammar and Writing: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

– Foundation Course: Speaking English: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

b) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Translation: schriftliche Modulteilprüfung 

c) Landeskunde 
– Landeskunde USA oder UK: mündliche Modulteilprüfung 

d) Englische Philologie – Grundlagen 
– Introduction to Linguistics: schriftliche Modulteilprüfung 

(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 
– Introduction to Literary Studies: schriftliche Modulteilprüfung 

(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 
e) Englische Philologie – Vertiefung I 

– Proseminar aus dem Bereich der synchronen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

– Proseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

f) Englische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
English in the Classroom: Teaching English – Linguistics 
– Pro- oder Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft mit Unterrichtsbezug: 

mündliche Modulteilprüfung 
bzw. 
English in the Classroom: Teaching English – Literature and Culture 
– Pro- oder Hauptseminar aus dem Bereich Literatur- und Kulturwissenschaft mit Unterrichts-

bezug: mündliche Modulteilprüfung 
h) Fachdidaktik 

– Fachdidaktik II: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Sprachkompetenz – Grundlagen    dreifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung     dreifach 
Landeskunde        dreifach 
Englische Philologie – Grundlagen    dreifach 
Englische Philologie – Vertiefung I    dreifach 
Englische Philologie – Vertiefung II    sechzehnfach 
Wahlmodul         vierfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Englisch zwei der studienbegleiten-
den Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt werden; 
eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der 
Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
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Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Englisch nicht 
zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Hauptfach Englisch werden in englischer Sprache durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind in englischer Sprache zu 
erbringen. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum oder Kenntnis einer modernen romanischen Fremdsprache. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Englisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon ent-
fallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Englisch als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für das 
Hauptfach Englisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl anglistische Lehrveranstaltungen aus den Bereichen 
Sprachkompetenz, Landeskunde, Literatur- und/oder Sprachwissenschaft im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Englisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Englisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Englisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Englisch entsprechend. 
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§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Englisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum oder Kenntnis einer modernen romanischen Fremdsprache. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Englisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 98 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 2 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Englisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Englisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten 
fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

English in the Classroom: Teaching English (2 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

English in the Classroom: Linguistics  V/Ü WP 2 SL 

Survey of English Literature II – Romanticism to Present V WP 2 SL 

Survey of English Literature III – North America V WP 2 SL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Eng-
lisch entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Englisch 
entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Sprachkompetenz – Grundlagen 

– Foundation Course: Grammar and Writing: schriftliche Modulteilprüfung 
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(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 
– Foundation Course: Speaking English: schriftliche Modulteilprüfung 

(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 
b) Sprachkompetenz – Vertiefung 

– Translation: schriftliche Modulteilprüfung 
c) Landeskunde 

– Landeskunde USA oder UK: mündliche Modulteilprüfung 
d) Englische Philologie – Grundlagen 

– Introduction to Linguistics: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

– Introduction to Literary Studies: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

e) Englische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der synchronen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Proseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

(Zwischenprüfungsleistung) 
f) Englische Philologie – Vertiefung II 

– Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

g) Fachdidaktik 
– Fachdidaktik II: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Sprachkompetenz – Grundlagen    dreifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung     dreifach 
Landeskunde        dreifach 
Englische Philologie – Grundlagen    dreifach 
Englische Philologie – Vertiefung I    dreifach 
Englische Philologie – Vertiefung II    sechzehnfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Englisch entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Englisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum oder Kenntnis einer modernen romanischen Fremdsprache. 

 

Englisch – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Englisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 61 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
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– 8 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Sprachkompetenz – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Foundation Course: Grammar and Writing Ü P 6 PL 

Foundation Course: Speaking English  Ü P 6 PL 

 

Sprachkompetenz – Vertiefung (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Advanced Language Practice I Ü P 6 SL 

Advanced Language Practice II Ü P 6 SL 

 

Landeskunde (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Landeskunde USA oder UK Ü/S P 6 PL 

 

Englische Philologie – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Introduction to Linguistics V/Ü P 6 PL 

Introduction to Literary Studies V/Ü P 6 PL 

 

Englische Philologie – Vertiefung I (11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich der synchronen Sprachwissenschaft S P 5 PL 

Proseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft  V P 6 PL 

 

Englische Philologie – Vertiefung II (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft V WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft V WP 8 PL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– English in the Classroom: Teaching English – Linguistics 
– English in the Classroom: Teaching English – Literature and Culture 

English in the Classroom: Teaching English – Linguistics (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Pro- oder Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft  
mit Unterrichtsbezug 

S P 4 PL 

English in the Classroom: Linguistics  V/Ü P 2 SL 

Survey of English Literature II – Romanticism to Present V WP 2 SL 

Survey of English Literature III – North America V WP 2 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

English in the Classroom: Teaching English – Literature and Culture (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Pro- oder Hauptseminar zu einem Thema aus dem Bereich 
Literatur- und Kulturwissenschaft mit Unterrichtsbezug  

S P 4 PL 

English in the Classroom: Linguistics  V/Ü P 2 SL 

Survey of English Literature II – Romanticism to Present V WP 2 SL 

Survey of English Literature III – North America V WP 2 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I V/Ü P 5 PL 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl anglistische Lehrveranstaltungen aus den Bereichen 
Sprachkompetenz, Landeskunde, Literatur- und/oder Sprachwissenschaft im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Englisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Englisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Sprachkompetenz – Grundlagen 

– Foundation Course: Grammar and Writing: schriftliche Modulteilprüfung 
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– Foundation Course: Speaking English: schriftliche Modulteilprüfung 
b) Landeskunde 

– Landeskunde USA oder UK: mündliche Modulteilprüfung 
c) Englische Philologie – Grundlagen 

– Introduction to Linguistics: schriftliche Modulteilprüfung 
– Introduction to Literary Studies: schriftliche Modulteilprüfung 

d) Englische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der synchronen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Englische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

f) Wahlmodul 
English in the Classroom: Teaching English – Linguistics 
– Pro- oder Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft mit Unterrichtsbezug: 

mündliche Modulteilprüfung 
bzw. 
English in the Classroom: Teaching English – Literature and Culture 
– Pro- oder Hauptseminar aus dem Bereich Literatur- und Kulturwissenschaft mit Unterrichts-

bezug: mündliche Modulteilprüfung 
g) Fachdidaktik 

– Fachdidaktik I: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Sprachkompetenz – Grundlagen   dreifach 
Landeskunde       dreifach 
Englische Philologie – Grundlagen   dreifach 
Englische Philologie – Vertiefung I   dreifach 
Englische Philologie – Vertiefung II   achtfach 
Wahlmodul        vierfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Englisch als Erweiterungsfach eine der 
studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an 
der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Englisch als Erwei-
terungsfach nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Beifach Englisch als Erweiterungsfach werden in englischer Sprache 
durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind in englischer Sprache zu 
erbringen. 
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Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum oder Kenntnis einer modernen romanischen Fremdsprache. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Englisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 61 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 2 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Englisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fachspe-
zifischen Bestimmungen für das Beifach Englisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fachwis-
senschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

English in the Classroom: Teaching English (2 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

English in the Classroom: Linguistics  V/Ü WP 2 SL 

Survey of English Literature II – Romanticism to Present V WP 2 SL 

Survey of English Literature III – North America V WP 2 SL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende studienbegleitenden Prüfungen erfolgreich abge-
legt wurden: 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden:  

– Foundation Course: Grammar and Writing: schriftliche Modulteilprüfung 
– Foundation Course: Speaking English: mündliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden:  
– Introduction to Linguistics: schriftliche Modulteilprüfung 
– Introduction to Literary Studies: schriftliche Modulteilprüfung 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Englisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Sprachkompetenz – Grundlagen 

– Foundation Course: Grammar and Writing: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 
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– Foundation Course: Speaking English: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Landeskunde 
– Landeskunde USA oder UK: mündliche Modulteilprüfung 

c) Englische Philologie – Grundlagen 
– Introduction to Linguistics: schriftliche Modulteilprüfung 

(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 
– Introduction to Literary Studies: schriftliche Modulteilprüfung 

(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 
d) Englische Philologie – Vertiefung I 

– Proseminar aus dem Bereich der synchronen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

– Proseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
e) Englische Philologie – Vertiefung II 

– Hauptseminar aus dem Bereich Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

f) Fachdidaktik 
– Fachdidaktik I: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Sprachkompetenz – Grundlagen    dreifach 
Landeskunde        dreifach 
Englische Philologie – Grundlagen    dreifach 
Englische Philologie – Vertiefung I    dreifach 
Englische Philologie – Vertiefung II    achtfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Englisch in Verbindung mit dem Fach 
Bildende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Englisch in Verbin-
dung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Beifach 
Englisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum oder Kenntnis einer modernen romanischen Fremdsprache. 

 

 



 60 

Erziehungswissenschaft – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Erziehungswissenschaft sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwer-
ben, davon entfallen – einschließlich 10 ECTS-Punkte Fachdidaktik –  
– 92 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule und 
– 12 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Schlüsselkompetenzen (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienorganisation und Strategien selbstgesteuerten Lernens Ü P 4 SL 

Gegenstandsbereiche und Methoden der Erziehungswissenschaft  
(Wissenschaftstheorie)  

S P 6 SL 

 

Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Deskriptive Verfahren in der empirisch-pädagogischen Forschung S P 6 PL 

Verfahren der Datenerhebung in der empirisch-pädagogischen  
Forschung 

S P 6 PL 

Design und Planung von Forschungs- und Evaluationsstudien S P 6 PL 

 

Individuelle und soziale Bedingungen des Lernens (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sozialisation und Entwicklung über die Lebensspanne S P 6 PL/SL 

Individuelle Bedingungen des Lernens  S P 6 PL/SL 

 

Bildung und Erziehung (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Bildungs- und Erziehungstheorien S P 6 PL/SL 

Bildungssysteme im internationalen Vergleich S P 6 PL/SL 

 

Lehren und Lernen (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Angewandte Didaktik – Instructional Systems Development S P 6 PL/SL 

Theorien des Lehrens S P 6 PL/SL 

Diagnostik in Schule und Weiterbildung S P 6 PL/SL 

 

Qualitätsentwicklung in der Schule (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Organisationsentwicklung und -gestaltung in pädagogischen  S P 6 PL/SL 
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Handlungsfeldern 

Beratung und Coaching in didaktischen Handlungsfeldern S P 6 PL/SL 

 

Forschungs- und Entwicklungsprojekt (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Entwicklung und Gestaltung von Lernumgebungen für die Schule S P 10 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Schulpädagogik (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich alternative Schulkonzepte S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Schulentwicklung und Qualitätsmanagement 

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Kommunikation, Kooperation und Konfliktlösung in der Schule 

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Messen, Bewerten, Intervenieren 

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Klassiker des pädagogischen Denkens  

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Erziehung in außerschulischen Kontexten 

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich Lernsystementwicklung S WP 6 PL/SL 

Zwei der sieben Wahlpflichtveranstaltungen (WP) müssen belegt werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Deskriptive Verfahren in der empirisch-pädagogischen Forschung: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Verfahren der Datenerhebung in der empirisch-pädagogischen Forschung: 

schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 4 ECTS-Punkte in der Übung Studienorganisation und Strategien selbstgesteuerten Lernens 
– 6 ECTS-Punkte im Seminar Gegenstandsbereiche und Methoden der Erziehungswissenschaft 

(Wissenschaftstheorie) 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 genannten Leistungen erbracht wurden und die in 
Nr. 2 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Design und Planung von Forschungs- und Evaluationsstudien: schriftliche Modulteilprüfung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-

renden: 
– Sozialisation und Entwicklung über die Lebensspanne: mündliche Modulteilprüfung 
– Individuelle Bedingungen des Lernens: schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: 
– Bildungs- und Erziehungstheorien: mündliche Modulteilprüfung 
– Bildungssysteme im internationalen Vergleich: mündliche Modulteilprüfung 
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2. Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft 

– Deskriptive Verfahren in der empirisch-pädagogischen Forschung: 
schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 

– Verfahren der Datenerhebung in der empirisch-pädagogischen Forschung: 
schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 

– Design und Planung von Forschungs- und Evaluationsstudien:  
schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

b) Individuelle und soziale Bedingungen des Lernens 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden (Zwischenprüfungsleistung): 
– Sozialisation und Entwicklung über die Lebensspanne: mündliche Modulteilprüfung 
– Individuelle Bedingungen des Lernens: schriftliche Modulteilprüfung 

c) Bildung und Erziehung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden (Zwischenprüfungsleistung): 
– Bildungs- und Erziehungstheorien: mündliche Modulteilprüfung 
– Bildungssysteme im internationalen Vergleich: mündliche Modulteilprüfung 

d) Lehren und Lernen 
– Modulteilprüfungen in zwei der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des 

Studierenden: 
– Angewandte Didaktik – Instructional Systems Development: schriftliche Modulteilprü-

fung 
– Theorien des Lehrens: schriftliche Modulteilprüfung 
– Diagnostik in Schule und Weiterbildung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Qualitätsentwicklung in der Schule 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Organisationsentwicklung und -gestaltung in pädagogischen Handlungsfeldern: 
 schriftliche Modulteilprüfung 
– Beratung und Coaching in didaktischen Handlungsfeldern:  

mündliche Modulteilprüfung 
f) Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

– Entwicklung und Gestaltung von Lernumgebungen für die Schule:  
schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
– Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt gewichtet: 
Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft   zweifach 
Individuelle und soziale Bedingungen des Lernens   zweifach 
Bildung und Erziehung         einfach 
Lehren und Lernen          zweifach 
Qualitätsentwicklung in der Schule       einfach 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt      dreifach 
Wahlmodul            einfach 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
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ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Erziehungswissenschaft zwei der 
studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wie-
derholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteil-
prüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Erziehungswis-
senschaft nicht zulässig. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Erziehungswissenschaft als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwer-
ben, davon entfallen – einschließlich 10 ECTS-Punkte Fachdidaktik –  
– 92 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 12 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Erziehungswissenschaft als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Be-
stimmungen für das Hauptfach Erziehungswissenschaft unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Mo-
dule zu belegen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich alternative Schulkonzepte S WP 6 SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Schulentwicklung und Qualitätsmanagement 

S WP 6 SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Kommunikation, Kooperation und Konfliktlösung in der Schule 

S WP 6 SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich Messen, Bewerten, Intervenieren S WP 6 SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich  
Klassiker des pädagogischen Denkens  

S WP 6 SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Erziehung in außerschulischen Kontexten 

S WP 6 SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich Lernsystementwicklung S WP 6 SL 

Eine der sieben Wahlpflichtveranstaltungen (WP), die nicht im Modul Schulpädagogik belegt wurde, muss 
belegt werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Erziehungswissenschaft als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Erziehungswissenschaft als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 
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§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Erziehungswissenschaft entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Erziehungswissenschaft entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Erziehungswissenschaft in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind ins-
gesamt 98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen – einschließlich 10 ECTS-Punkte Fachdidaktik –  
– 92 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule und 
– 6 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Erziehungswissenschaft in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind 
die in den fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Erziehungswissenschaft unter Ziffer 1 
§ 2 Absatz 1 und 3 genannten fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und Fachdidaktik-Module zu bele-
gen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich alternative Schulkonzepte S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Schulentwicklung und Qualitätsmanagement 

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Kommunikation, Kooperation und Konfliktlösung in der Schule 

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich Messen, Bewerten, Intervenieren S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Klassiker des pädagogischen Denkens  

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich 
Erziehung in außerschulischen Kontexten 

S WP 6 PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Bereich Lernsystementwicklung S WP 6 PL/SL 

Eine der sieben Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Er-
ziehungswissenschaft entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Erzie-
hungswissenschaft entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 
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Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Erziehungswissenschaft entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Erziehungswissenschaft entsprechend. 

 

 

Französisch – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Französisch sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Französische Philologie – Grundlagen (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die französische Literaturwissenschaft Ü P 4 PL 

Einführung in die französische Sprachwissenschaft Ü P 4 PL 

Überblicksveranstaltung zur Literatur V/Ü P 3 SL 

Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft V/Ü P 3 SL 

 

Französische Philologie – Vertiefung I (16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der galloromanistischen Literaturwissenschaft 

S P 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich 
der galloromanistischen Sprachwissenschaft  

S P 6 PL 

Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie  Ü P 4 SL 

 

Französische Philologie – Vertiefung II (20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der galloromanistischen Literaturwissenschaft 

S P 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der galloromanistischen Sprachwissenschaft 

S P 8 PL 

Verfahren der Textinterpretation Ü P 4 SL 

 

Landes- und Kulturwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem französischsprachigen Gebiet 

Ü P 3 PL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem französischsprachigen Gebiet 

Ü WP 3 PL 

Landeskundliche Exkursion in ein französischsprachiges Zielgebiet 
(mindestens drei Tage) 

Ex WP 3 PL 

Kulturwissenschaftliche Vorlesung  V WP 3 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden.  

 
Sprachkompetenz – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.2) 

Ü P 4 PL 

 

Sprachkompetenz Vertiefung (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C2.1) Ü P 4 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Wahlmodul I 
– Wahlmodul II 
– Wahlmodul III 

 

Wahlmodul I (14 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 14 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V P 3 PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V P 3 PL/SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 
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Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Durchführung einer Projektarbeit: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

 

Wahlmodul II (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule 
(siehe Erläuterung) 

 P 14 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
Die bzw. der Studierende absolviert ein einsemestriges Studium an einer ausländischen Hochschule und 
belegt Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der romanistischen und/oder allgemeinen Sprachwissen-
schaft, der romanistischen und/oder komparativen Literaturwissenschaft und gegebenenfalls der pluridis-
ziplinären Kulturwissenschaft. Die Wahl der ausländischen Hochschule und die Gestaltung des Studiums 
sind in Absprache mit den dafür zuständigen Lehrenden der Albert-Ludwigs-Universität zu planen. Die 
Anerkennung des fachspezifischen Studiums an einer ausländischen Hochschule setzt voraus, dass es 
von der zuständigen Fachvertreterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter der Albert-Ludwigs-Universität 
vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende erfolgreich an Lehrveranstaltungen der ausländi-
schen Hochschule teilgenommen hat sowie einen Studienbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

Wahlmodul III (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienprojekt im französischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 14 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Studienprojekt im französischsprachigen Ausland:  
Es ist selbständig ein Studienprojekt im französischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung Ü P 5 PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung  Ü P 5 PL/SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 
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1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Einführung in die französische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die französische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-

renden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 3 ECTS-Punkte in der Überblicksveranstaltung zur Literatur 
– 3 ECTS-Punkte in der Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Leistungen erbracht wurden 
und die in Nr. 3 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Proseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem französischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
– Sofern in der Übung Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) keine Orientierungs-

prüfungsleistung erbracht wurde: 
Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
bzw. 
sofern in der Übung Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) eine Orientierungs-
prüfungsleistung erbracht wurde: 
Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 4 ECTS-Punkte in der Übung Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie 
– 4 ECTS-Punkte in derjenigen der folgenden Übungen, in der keine Orientierungsprüfungslei-

stung erbracht wurde: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1) 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1) 

– 5 ECTS-Punkte in einer fachdidaktischen Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studieren-
den 

3. Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Französische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die französische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

– Einführung in die französische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Französische Philologie – Vertiefung I 
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– Proseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Literaturwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

– Proseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

c) Französische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
d) Landes- und Kulturwissenschaft 

– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem französischsprachigen Gebiet: 
mündliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem französischsprachigen Gebiet: 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein französischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden (Orientierungsprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen unter Berücksichtigung von § 4 
(Zwischenprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
Wahlmodul I 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Wahlmodul II 
– Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Wahlmodul III 
– Studienprojekt im französischsprachigen Ausland: schriftliche Modulteilprüfung 

h) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Französische Philologie – Grundlagen    zweifach 
Französische Philologie – Vertiefung I    zweifach 
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Französische Philologie – Vertiefung II    vierfach 
Landes- und Kulturwissenschaft     zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen     zweifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung      zweifach 
Wahlmodul          einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Französisch zwei der studienbeglei-
tenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt wer-
den; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt 
in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Französisch 
nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Hauptfach Französisch werden in deutscher oder französischer Sprache 
durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder französischer Sprache zu erbringen. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Französisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Französisch als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für 
das Hauptfach Französisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen, wobei die 
Voraussetzung für das Belegen des Wahlmoduls entfällt. 
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(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl romanistische Lehrveranstaltungen aus den Berei-
chen Landeskunde, Sprachkompetenz, Literatur- und/oder Sprachwissenschaft im Umfang von insge-
samt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Französisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Französisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Französisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Französisch entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Französisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Französisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Französisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den 
fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Französisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genann-
ten fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist eines der folgenden fachwissenschaftlichen Wahlmodule zu belegen: 

Wahlmodul I (8 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V P 3 PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V P 3 PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich einer philologischen Nachbardisziplin V WP 2 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der philosophisch-historischen 
Disziplinen  

V WP 2 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 
Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

 

Wahlmodul II (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienprojekt im französischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 8 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Studienprojekt im französischsprachigen Ausland: 
Es ist selbständig ein Studienprojekt im französischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Fran-
zösisch entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Franzö-
sisch entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Französisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Französisch entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Französisch entsprechend. 
 
Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 
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Französisch – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Französisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon ent-
fallen 
– 58 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 11 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Französische Philologie – Grundlagen (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die französische Literaturwissenschaft Ü P 4 PL 

Einführung in die französische Sprachwissenschaft Ü P 4 PL 

Überblicksveranstaltung zur Literatur V/Ü P 3 SL 

Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft V/Ü P 3 SL 

 

Französische Philologie – Vertiefung I (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der galloromanistischen Literaturwissenschaft 

S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich 
der galloromanistischen Sprachwissenschaft 

S WP 6 PL 

Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie Ü P 4 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Französische Philologie – Vertiefung II (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der galloromanistischen Literaturwissenschaft 

S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der galloromanistischen Sprachwissenschaft 

S WP 8 PL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Landes- und Kulturwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem französischsprachigen Gebiet 

Ü P 3 PL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem französischsprachigen Gebiet 

Ü WP 3 PL 
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Landeskundliche Exkursion in ein französischsprachiges Zielgebiet 
(mindestens drei Tage) 

Ex WP 3 PL 

Kulturwissenschaftliche Vorlesung  V WP 3 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden.  

 
Sprachkompetenz – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.2) 

Ü P 4 PL 

 

Sprachkompetenz – Vertiefung (8 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen aus zwei der folgenden Bereiche: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Wahlmodul I 
– Wahlmodul II 
– Wahlmodul III 

Wahlmodul I (11 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 11 ECTS-Punkten, wo-
bei zwingend entweder die Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft oder die 
Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft zu belegen ist: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V WP 3 PL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V WP 3 PL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 
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Durchführung einer Projektarbeit: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

 

Wahlmodul II (11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule 
(siehe Erläuterung) 

 P 11 PL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
Die bzw. der Studierende absolviert ein einsemestriges Studium an einer ausländischen Hochschule und 
belegt Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der romanistischen und/oder allgemeinen Sprachwissen-
schaft, der romanistischen und/oder komparativen Literaturwissenschaft und gegebenenfalls der pluridis-
ziplinären Kulturwissenschaft. Die Wahl der ausländischen Hochschule und die Gestaltung des Studiums 
sind in Absprache mit den dafür zuständigen Lehrenden der Albert-Ludwigs-Universität zu planen. Die 
Anerkennung des fachspezifischen Studiums an einer ausländischen Hochschule setzt voraus, dass es 
von der zuständigen Fachvertreterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter der Albert-Ludwigs-Universität 
vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende erfolgreich an Lehrveranstaltungen der ausländi-
schen Hochschule teilgenommen hat sowie einen Studienbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

Wahlmodul III (11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienprojekt im französischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 11 PL 

Studienprojekt im französischsprachigen Ausland:  
Es ist selbständig ein Studienprojekt im französischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung Ü P 5 PL 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl romanistische Lehrveranstaltungen aus den Berei-
chen Landeskunde, Sprachkompetenz, Literatur- und/oder Sprachwissenschaft im Umfang von insge-
samt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Französisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 
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Im Beifach Französisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Französische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die französische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die französische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Französische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

c) Französische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

d) Landes- und Kulturwissenschaft 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem französischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem französischsprachigen Gebiet: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein französischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
Wahlmodul I 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Wahlmodul II 
– Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
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schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Wahlmodul III 
– Studienprojekt im französischsprachigen Ausland: schriftliche Modulteilprüfung 

h) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Französische Philologie – Grundlagen    zweifach 
Französische Philologie – Vertiefung I    zweifach 
Französische Philologie – Vertiefung II    vierfach 
Landes- und Kulturwissenschaft     zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen     zweifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung      zweifach 
Wahlmodul          einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Französisch als Erweiterungsfach eine 
der studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist aus-
geschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme 
an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Französisch als 
Erweiterungsfach nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Beifach Französisch als Erweiterungsfach werden in deutscher oder 
französischer Sprache durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder französischer Sprache zu erbringen. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Französisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
68 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 58 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 5 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
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– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Französisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Beifach Französisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten 
fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (5 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
5 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V WP 3 SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V WP 3 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lektüre von Grundlagentexten (siehe Erläuterung)  WP 1 SL 

Durchführung einer Projektarbeit: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

Lektüre von Grundlagentexten: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit dem zuständigen Fachvertreter bzw. der zuständigen Fachver-
treterin die zu lesenden Texte. Die Anerkennung der Lektüre von Grundlagentexten setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die von dem/der zuständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studi-
enleistungen erbringt. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Prüfungen erfolgreich abgelegt wurden: 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

– Einführung in die französische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die französische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Französisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprü-
fung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Modulnoten 
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(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Französische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die französische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

– Einführung in die französische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Französische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

c) Französische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 

Hauptseminar aus dem Bereich der galloromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

d) Landes- und Kulturwissenschaft 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem französischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem französischsprachigen Gebiet: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein französischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden (Orientierungsprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Französische Philologie – Grundlagen    zweifach 
Französische Philologie – Vertiefung I    zweifach 
Französische Philologie – Vertiefung II    vierfach 
Landes- und Kulturwissenschaft     zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen     zweifach 
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Sprachkompetenz – Vertiefung      zweifach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Französisch in Verbindung mit dem Fach 
Bildende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Französisch in 
Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Beifach 
Französisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

 

Geographie – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Geographie sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 75 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 19 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule und  
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule (75 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Bevölkerungs- und Sozialgeographie V+Ü P 5 PL 

Biogeographie  V+Ü P 5 PL 

Geländetage im Freiburger Raum Pr P 2 SL 

Geländeübung (drei bis fünf Tage) Pr P 2 SL 
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Geographie des ländlichen und des städtischen Raumes V+Ü P 5 PL 

Geographie von Wirtschaft und Entwicklung V+Ü P 5 PL 

Geomatik I  V+Ü P 5 PL 

Geomorphologie  V+Ü P 5 PL 

Große Geländeübung, mindestens acht Tage Pr P 5 PL 

Grundlagen der Fernerkundung V+Ü P 2 PL 

Grundlagen der Hydrologie V+Ü P 3 SL 

Grundlagen der Meteorologie V+Ü P 3 SL 

Klimageographie V+Ü P 5 PL 

Regionale Geographie außereuropäischer Räume V/S P 3 PL 

Regionale Geographie Deutschlands V/S P 3 PL 

Regionale Geographie Europas V/S P 5 PL 

Studieneinführung Lehramt Geographie S+Ü P 2 SL 

Vertiefung Physische Geographie S P 5 PL 

Wirtschaftsgeographie V+Ü P 5 PL 

Teilnahmevoraussetzungen: 
– Die Teilnahme am Modul „Geländetage im Freiburger Raum“ setzt den erfolgreichen Abschluss des 

Moduls „Studieneinführung Lehramt Geographie“ voraus. 
– Die Teilnahme am Modul „Große Geländeübung“ setzt die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung 

voraus. 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule (19 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Aktuelle Fragen der Kulturgeographie S WP 5 PL 

Aktuelle Fragen der Physischen Geographie S WP 5 PL 

Entwicklungsforschung und -zusammenarbeit V/S WP 5 PL 

Geomatik II  V+Ü WP 5 PL 

Geomatik II für Nebenfachstudierende (Grundlagen Geographi-
scher Informationssysteme) 

V+Ü WP 3 PL 

Global Change – Regional Response V WP 5 PL 

Interpretation topographischer und thematischer Karten Ü WP 3 PL 

Landnutzungsklassifikation mit Fernerkundungsdaten S+Ü WP 5 PL 

Landschaftszonen und Großräume der Erde V WP 3 PL 

Methoden empirischer Regional- und Sozialforschung Pr WP 5 PL 

Methoden empirischer Regional- und Sozialforschung für Neben-
fachstudierende 

Pr WP 3 PL 

Physisch-geographische Geländemethoden  Pr WP 5 PL 

Politische Geographie/Politische Ökologie V/Ü WP 5 PL 

Regionalstudien S WP 5 PL 

Statistik  V+Ü WP 5 PL 

Umweltforschung und Klimawandel V/S WP 5 PL 

Umweltplanung, räumliche Planung und Planungsrecht S+P WP 5 PL 
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Es müssen fachwissenschaftliche Wahlmodule im Umfang von insgesamt 19 ECTS-Punkten belegt wer-
den. Darüber hinaus belegte Wahlmodule werden nicht für die Notenbildung berücksichtigt. 

Teilnahmevoraussetzungen: 
– Die Teilnahme an den Modulen „Geomatik II“ oder „Geomatik II für Nebenfachstudierende“ setzt den 

erfolgreichen Abschluss von „Geomatik I“ voraus. 
– Die Teilnahme am Modul „Landnutzungsklassifikation mit Fernerkundungsdaten“ setzt den erfolgrei-

chen Abschluss des Moduls „Grundlagen der Fernerkundung“ voraus.  

Ausgeschlossene Modulkombinationen: 
– Von den Modulen „Methoden empirischer Regional- und Sozialforschung“ und „Methoden empiri-

scher Regional- und Sozialforschung für Nebenfachstudierende“ kann nur ein Modul gewählt wer-
den. 

– Von den Modulen „Geomatik II“ und „Geomatik II für Nebenfachstudierende“ kann nur ein Modul 
gewählt werden. 

 

(3) Fachdidaktik-Module (10 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Fachdidaktik I S P 5 PL 

Fachdidaktik II S P 5 PL 

Teilnahmevoraussetzungen: 
Die Teilnahme am Modul „Fachdidaktik II“ setzt den erfolgreichen Abschluss des Moduls „Fachdidaktik I“ 
voraus. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn zwei Modulprüfungen im Umfang von 10 ECTS-Punkten 
erfolgreich abgelegt wurden: 
– eine Modulprüfung aus den Modulen „Geographie des ländlichen und des städtischen Raumes“, 

„Wirtschaftsgeographie“, „Bevölkerungs- und Sozialgeographie“, „Geographie von Wirtschaft und 
Entwicklung“ und  

– eine Modulprüfung aus den Modulen „Geomorphologie“, „Biogeographie“ und „Klimageographie“. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden wenn Prüfungs- beziehungsweise Studienleistungen aus folgenden 
fachwissenschaftlichen Modulen im Umfang von 25 ECTS-Punkten erfolgreich abgeschlossen wurden: 
– Bevölkerungs- und Sozialgeographie*, 
– Biogeographie*,  
– Geländetage im Freiburger Raum,  
– Geographie des ländlichen und des städtischen Raumes*,  
– Geographie von Wirtschaft und Entwicklung*, 
– Geomorphologie*,  
– Geomatik I,  
– Grundlagen der Meteorologie, 
– Klimageographie*,  
– Studieneinführung Lehramt Geographie,  
– Wirtschaftsgeographie*. 

* falls nicht bereits Bestandteil der Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 
Jedes Modul besteht aus einer Lehrveranstaltung. Die Modulnote entspricht jeweils dem Ergebnis der 
studienbegleitenden Prüfung der Lehrveranstaltung. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 



 83 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich aus dem auf die zweite 
Dezimale hinter dem Komma abbrechend errechneten Durchschnitt der gemäß ECTS-Punkten ge-
wichteten fachwissenschaftlichen Modulprüfungen. 

2. Die Durchschnittsnote der Fachdidaktik-Module errechnet sich aus dem auf die zweite Dezimale 
hinter dem Komma abbrechend errechneten Durchschnitt der gemäß ECTS-Punkten gewichteten 
fachdidaktischen Modulprüfungen. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei studienbegleitende Prüfungen eine zweite 
Wiederholung in Anspruch genommen werden; hiervon ausgenommen sind Orientierungsprüfungslei-
stungen. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfung setzt in der Regel eine erneute Teil-
nahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus und ist zum nächstmöglichen Prüfungstermin abzu-
legen.  

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. Nach Ankündigung kön-
nen einzelne Lehrveranstaltungen in englischer Sprache angeboten werden. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher Sprache erbracht. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Geographie als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 75 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 19 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule und  
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module und  
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Geographie als Erweiterungsfach sind die unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 der fachspezifi-
schen Bestimmungen des Hauptfachs Geographie genannten Module zu belegen.  

(2) Darüber hinaus belegt der/die Studierende nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz und/oder ergänzende fachwissenschaftliche Wahlmodule gemäß Ziffer 1 § 2 Ab-
satz 2 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Geographie im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Geographie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Geographie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Geographie 
entsprechend. 
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§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Geographie entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Haupt-
fachs Geographie entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Geographie in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 75 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 13 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule und  
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Geographie in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die unter 
Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Geographie genannten 
Module zu belegen. 

(2) Zusätzlich sind aus den unter Ziffer 1 § 2 Absatz 2 genannten fachwissenschaftlichen Wahlmodulen 
Module im Umfang von insgesamt 13 ECTS-Punkten zu belegen. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Geo-
graphie entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Geographie 
entsprechend. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Geographie 
entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Geographie entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Haupt-
fachs Geographie entsprechend. 

 

Geographie – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 
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§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Geographie als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 57 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 12 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule (57 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Bevölkerungs- und Sozialgeographie V+Ü P 5 PL 

Biogeographie  V+Ü P 5 PL 

Geländetage im Freiburger Raum Pr P 2 SL 

Geländeübung (drei bis fünf Tage) Pr P 2 SL 

Geographie des ländlichen und des städtischen Raumes V+Ü P 5 PL 

Geographie von Wirtschaft und Entwicklung V+Ü P 5 PL 

Geomatik I  V+Ü P 5 PL 

Geomorphologie  V+Ü P 5 PL 

Klimageographie V+Ü P 5 PL 

Regionale Geographie außereuropäischer Räume V/S P 3 PL 

Regionale Geographie Deutschlands V/S P 3 PL 

Studieneinführung Lehramt Geographie S+Ü P 2 SL 

Vertiefung Physische Geographie S P 5 PL 

Wirtschaftsgeographie V+Ü P 5 PL 

Teilnahmevoraussetzungen: 
– Die Teilnahme am Modul „Geländetage im Freiburger Raum“ setzt den erfolgreichen Abschluss des 

Moduls „Studieneinführung Lehramt Geographie“ voraus. 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule (12 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Geomatik II für Nebenfachstudierende (Grundlagen Geographi-
scher Informationssysteme) 

V+Ü WP 3 PL 

Grundlagen der Fernerkundung V+Ü WP 2 PL 

Interpretation topographischer und thematischer Karten Ü WP 3 PL 

Landschaftszonen und Großräume der Erde V WP 3 PL 

Methoden empirischer Regional- und Sozialforschung für Neben-
fachstudierende 

Pr WP 3 PL 

Regionale Geographie Europas V/S WP 5 PL 

Regionalstudien S WP 5 PL 

Es müssen fachwissenschaftliche Wahlmodule im Umfang von insgesamt 12 ECTS-Punkten belegt wer-
den. Darüber hinaus belegte Wahlmodule werden nicht für die Notenbildung berücksichtigt. 

Teilnahmevoraussetzungen: 
– Die Teilnahme am Modul „Geomatik II für Nebenfachstudierende“ setzt den erfolgreichen Abschluss 

von „Geomatik I“ voraus. 
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(3) Fachdidaktik-Modul (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Fachdidaktik II S P 5 PL 

 
(4) Ergänzende Module (6 ECTS-Punkte) 
Der/Die Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 6 ECTS-
Punkten aus dem Bereich Personale Kompetenz und/oder aus folgendem ergänzenden fachwissen-
schaftlichen Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Grundlagen der Hydrologie V+Ü P 3 SL 

Grundlagen der Meteorologie V+Ü P 3 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Geographie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Geographie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 
Jedes Modul besteht aus einer Lehrveranstaltung. Die Modulnote entspricht jeweils dem Ergebnis der 
studienbegleitenden Prüfung der Lehrveranstaltung. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich aus dem auf die zweite 
Dezimale hinter dem Komma abbrechend errechneten Durchschnitt der gemäß ECTS-Punkten ge-
wichteten fachwissenschaftlichen Modulprüfungen. 

2. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei studienbegleitende Prüfungen eine zweite 
Wiederholung in Anspruch genommen werden. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfung setzt in der Regel eine erneute Teil-
nahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus und ist zum nächstmöglichen Prüfungstermin abzu-
legen.  

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. Nach Ankündigung kön-
nen einzelne Lehrveranstaltungen in englischer Sprache angeboten werden. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher Sprache erbracht. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 
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§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Geographie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
68 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 3 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 
 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule (60 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Bevölkerungs- und Sozialgeographie V+Ü P 5 PL 

Biogeographie  V+Ü P 5 PL 

Geländetage im Freiburger Raum Pr P 2 SL 

Geländeübung (drei bis fünf Tage) Pr P 2 SL 

Geographie des ländlichen und des städtischen Raumes V+Ü P 5 PL 

Geographie von Wirtschaft und Entwicklung V+Ü P 5 PL 

Geomatik I  V+Ü P 5 PL 

Geomorphologie  V+Ü P 5 PL 

Grundlagen der Meteorologie V+Ü P 3 SL 

Klimageographie V+Ü P 5 PL 

Regionale Geographie außereuropäischer Räume V/S P 3 PL 

Regionale Geographie Deutschlands V/S P 3 PL 

Studieneinführung Lehramt Geographie S+Ü P 2 SL 

Vertiefung Physische Geographie S P 5 PL 

Wirtschaftsgeographie V+Ü P 5 PL 

Teilnahmevoraussetzungen: 
– Die Teilnahme am Modul „Geländetage im Freiburger Raum“ setzt den erfolgreichen Abschluss des 

Moduls „Studieneinführung Lehramt Geographie“ voraus. 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule (3 ECTS-Punkte) 

Modul Art P/WP ECTS SL/PL 

Geomatik II für Nebenfachstudierende (Grundlagen Geographi-
scher Informationssysteme) 

V+Ü WP 3 PL 

Grundlagen der Fernerkundung V+Ü WP 2 PL 

Grundlagen der Hydrologie V+Ü WP 3 SL 

Interpretation topographischer und thematischer Karten Ü WP 3 PL 

Landschaftszonen und Großräume der Erde V WP 3 PL 

Methoden empirischer Regional- und Sozialforschung für Neben-
fachstudierende 

Pr WP 3 PL 

Regionale Geographie Europas V/S WP 5 PL 

Regionalstudien S WP 5 PL 

Es müssen fachwissenschaftliche Wahlmodule im Umfang von insgesamt 3 ECTS-Punkten belegt wer-
den. Darüber hinaus belegte Wahlmodule werden nicht für die Notenbildung berücksichtigt. 
Teilnahmevoraussetzungen: 
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– Die Teilnahme am Modul „Geomatik II für Nebenfachstudierende“ setzt den erfolgreichen Abschluss 
von „Geomatik I“ voraus. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Fachdidaktik II S P 5 PL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn zwei Modulprüfungen erfolgreich abgelegt wurden: 
– eine Modulprüfung aus den Modulen „Geographie des ländlichen und des städtischen Raumes“, 

„Wirtschaftsgeographie“, „Bevölkerungs- und Sozialgeographie“, „Geographie von Wirtschaft und 
Entwicklung“ und  

– eine Modulprüfung aus den Modulen „Geomorphologie“, „Biogeographie“ und „Klimageographie“. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Geographie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprü-
fung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Geographie ent-
sprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Beifachs Geographie entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs 
Geographie entsprechend. 

 

 

Geologie – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Geologie als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 62 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 7 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Prozesse der Erde (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Endogene Geologie V+Ü P 5 PL 



 89 

Exogene Geologie V+Ü P 5 PL 

 

Bausteine der Erde (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Kristalle – Minerale – Gesteine I V+Ü P 5 PL 

Kristalle – Minerale – Gesteine II V+Ü P 5 PL 

 

Energie und Ressourcen (7 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Geothermie und Energierohstoffe V+Ü P 3 PL 

Steine und Erden V P 1 PL 

Erzlagerstätten V P 1 PL 

Technische Mineralogie V P 2 PL 

 

Wasser (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Hydrogeologie V+Ü P 2 PL 

Hydrogeologisches Praktikum Pr P 3 PL 

Geochemie natürlicher Wässer V+Ü P 2 PL 

Pflichtexkursion zum Modul Ex P 1 PL 

 

Disziplinen der Geologie (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Historische Geologie V P 1 PL 

Strukturgeologie und Tektonik V+Ü P 4 PL 

Sedimentologie V+Ü P 2 PL 

Paläontologie V+Ü P 2 PL 

 

Raum und Zeit (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Regionale Geologie Europas V P 2 PL 

Themen der Historischen Geologie V+Ü P 2 PL 

Fossilien in der Erdgeschichte V+Ü P 2 PL 

Pflichtexkursion zum Modul Ex P 2 PL 

 

Geowissenschaftliche Arbeitsmethoden (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Interpretation geologischer Karten I Ü P 3 PL 

Interpretation geologischer Karten II Ü P 3 PL 

Geologisches Gelände- und Laborpraktikum Pr P 4 PL 
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(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 

Wahlmodul (7 ECTS-Punkte) 
Der/Die Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Modulen „Kristallingeolo-
gie“, „Sedimentgeologie“, „Umwelt“ oder „Materialwissenschaften“ aus dem Studienangebot Geologie im 
Umfang von insgesamt 7 ECTS-Punkten.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Fachdidaktik Chemische Wissenschaften V+Ü P 5 PL 

 

(4) Ergänzende Module 
Der/Die Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder Seminare und/oder Exkursionen 
aus dem Studienangebot Geologie im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Geologie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Geologie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 

1. Wird in einem Modul nur eine studienbegleitende Prüfung abgelegt, so gilt die Note dieser studien-
begleitenden Prüfung als Modulnote. 

2. Werden in einem Modul mehrere studienbegleitende Prüfungen abgelegt, so errechnet sich die Mo-
dulnote als das nach ECTS-Punkten gewichtete Mittel der Noten für die Modulteilprüfungen. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich aus dem arithmetischen 
Mittel aller entsprechenden Modulnoten. 

2. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. 

(2) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten.  

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher oder englischer Sprache erbracht. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 
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Im Beifach Geologie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 62 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 1 ECTS-Punkt auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Geologie in Verbindung mit den Fächern Bildende Kunst oder Musik sind die unter Zif-
fer 1 § 2 Absatz 1 und 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Geologie genannten Module 
zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist als fachwissenschaftliches Wahlmodul eine Exkursion im Umfang von 1 ECTS-
Punkt aus dem Studienangebot Geologie zu belegen. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn die Modulteilprüfungen „Endogene Geologie“ und „Exoge-
ne Geologie“ des Moduls „Prozesse der Erde“ erfolgreich abgelegt wurden. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Geologie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Geologie entspre-
chend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Beifachs Geologie entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs 
Geologie entsprechend. 

 

 

Geschichte – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Geschichte sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 84 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 10 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Einführung in das Fachstudium (6 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Geschichtswissenschaft V, Ü P 6 SL 

 

Geschichte im Überblick (16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Überblicksvorlesung Alte Geschichte V P 4 PL/SL 

Überblicksvorlesung Mittelalter V P 4 PL/SL 

Überblicksvorlesung Neuere Geschichte (16. bis 18. Jh.) V WP 4 PL/SL 

Überblicksvorlesung Neueste Geschichte I (19. Jh.) V WP 4 PL/SL 

Überblicksvorlesung Neueste Geschichte II (20. bis 21. Jh.) V WP 4 PL/SL 

Zwei der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) müssen belegt werden. 

 

Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschichte (20 bzw. 22 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Alten Geschichte S, Ü P 10 PL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Mittelalterlichen  
Geschichte 

S, Ü P 10 PL 

Exkursion (siehe Erläuterung) Ex WP 2 SL 

Die Wahlpflicht-Exkursion (WP) muss besucht werden, wenn die Wahlpflicht-Exkursion im Modul Grund-
lagen Neuzeit nicht besucht wird. 

Exkursion: 
Es ist eine mindestens zweitägige fachspezifische Exkursion zu absolvieren. Die Anerkennung der Ex-
kursion setzt voraus, dass die bzw. der Studierende im Rahmen der Exkursion die von dem bzw. der 
zuständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studienleistungen erbringt.  

 

Grundlagen Neuzeit (10 bzw. 12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema 
der Neueren Geschichte (16. bis 18. Jh.) 

S, Ü WP 10 PL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema 
der Neuesten Geschichte I (19. Jh.) 

S, Ü WP 10 PL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema 
der Neuesten Geschichte II (20. bis 21. Jh.) 

S, Ü WP 10 PL 

Exkursion (siehe Erläuterung) Ex WP 2 SL 

Eines der drei Wahlpflicht-Proseminare (WP) muss belegt werden. Die Wahlpflicht-Exkursion (WP) muss 
besucht werden, wenn die Wahlpflicht-Exkursion im Modul Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschich-
te nicht besucht wird. 

Exkursion: 
Es ist eine mindestens zweitägige fachspezifische Exkursion zu absolvieren. Die Anerkennung der Ex-
kursion setzt voraus, dass die bzw. der Studierende im Rahmen der Exkursion die von dem bzw. der 
zuständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studienleistungen erbringt.  

 

Vertiefung Alte und Mittelalterliche Geschichte (10 bzw. 20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Hauptseminar zu einem Thema der Alten Geschichte S WP 10 PL 

Hauptseminar zu einem Thema der Alten Geschichte S WP 10 PL 

Hauptseminar zu einem Thema der Mittelalterlichen Geschichte  S WP 10 PL 

Hauptseminar zu einem Thema der Mittelalterlichen Geschichte  S WP 10 PL 

Eine der vier Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. Eine weitere Wahlpflichtveranstal-
tung (WP) muss belegt werden, wenn im Modul Vertiefung Neuzeit keine Wahlpflichtveranstaltung belegt 
wird. Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvier-
te Zwischenprüfung. 

 

Vertiefung Neuzeit (10 bzw. 20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar zu einem Thema 
der Neueren oder Neuesten Geschichte (16. bis 21. Jh.) 

S P 10 PL 

Hauptseminar zu einem Thema 
der Neueren oder Neuesten Geschichte (16. bis 21. Jh.) 

S WP 10 PL 

Die Wahlpflichtveranstaltung (WP) muss belegt werden, wenn im Modul Vertiefung Alte und Mittelalterli-
che Geschichte nur eine Wahlpflichtveranstaltung belegt wird. Voraussetzung für den Besuch der Lehr-
veranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung. 

 
(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Wissensvertiefung 
– Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Universität 

 

Wissensvertiefung (10 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
10 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung oder Übung zur Alten Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Mittelalterlichen Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Neueren oder Neuesten Geschichte  
(16. bis 21. Jh.) 

V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zu einem der Bereiche Deutsche, Westeuropäi-
sche, Osteuropäische, Außereuropäische, Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltgeschichte, Landesgeschichte 

V/Ü WP 4 SL 

Lektüre von Schlüsseltexten zu einer Epoche M WP 4 SL 

Lehrveranstaltung zu interdisziplinären Aspekten der Geschichte V/S WP 6 SL 

Übung aus einem der Bereiche Paläographie, Quellenkunde, Einfüh-
rung in das Archivwesen, Medienkunde, Internet oder Datenbanken  

Ü WP 4 SL 

Kurs in einer fachspezifischen Fremdsprache Ü WP 4 SL 

Kurs in einer fachspezifischen Fremdsprache Ü WP 4 SL 

Forschungskolloquium Alte Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Mittelalterliche Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Neuzeit K WP 2 SL 

 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Universität (10 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule  
(siehe Erläuterung) 

S P 10 SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
Die bzw. der Studierende absolviert ein einsemestriges Studium an einer ausländischen Hochschule und 
belegt Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Alten Geschichte, der Mittelalterlichen Geschichte 
und/oder der Geschichte der Neuzeit (16. bis 21. Jh.). Die Wahl der ausländischen Hochschule und die 
Gestaltung des Studiums sind in Absprache mit den dafür zuständigen Lehrenden der Albert-Ludwigs-
Universität zu planen. Die Anerkennung des fachspezifischen Studiums an einer ausländischen Hoch-
schule setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter 
der Albert-Ludwigs-Universität vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende erfolgreich an Lehr-
veranstaltungen der ausländischen Hochschule teilgenommen hat sowie einen Studienbericht in schriftli-
cher Form vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul  

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I S P 5 SL 

Fachdidaktik II S P 5 PL 

Die Lehrveranstaltungen sind in der angegebenen Reihenfolge zu besuchen, d. h. die erfolgreiche Teil-
nahme an der vorangehenden Lehrveranstaltung ist Voraussetzung für den Besuch der folgenden Lehr-
veranstaltung.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Alten Geschichte: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Mittelalterlichen Geschichte: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar mit Tutorat aus dem Modul Grundlagen Neuzeit: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
6 ECTS-Punkte in der Einführung in die Geschichtswissenschaft 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 genannten Leistungen erbracht wurden und die in 
Nr. 2 und Nr. 3 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Modulteilprüfung in denjenigen der folgenden Lehrveranstaltungen, in denen keine Orientie-

rungsprüfungsleistung erbracht wurde, wobei eine schriftliche und eine mündliche Modulteilprü-
fung abzulegen ist: 
– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Alten Geschichte 
– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Mittelalterlichen Geschichte 
– Proseminar mit Tutorat aus dem Modul Grundlagen Neuzeit 

– Überblicksvorlesung aus dem Modul Geschichte im Überblick nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Orientierungsprüfung 

3. Sprachkenntnisse 
– Latinum 
– Englisch und eine weitere Fremdsprache (passiv beherrscht) 
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§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Geschichte im Überblick 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-
dierenden (ggf. Zwischenprüfungsleistung): 
– Überblicksvorlesung Alte Geschichte: schriftliche Modulteilprüfung 
– Überblicksvorlesung Mittelalter: schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des 
Studierenden (ggf. Zwischenprüfungsleistung): 

– Überblicksvorlesung Neuere Geschichte (16. bis 18. Jh.): schriftliche Modulteilprüfung 
– Überblicksvorlesung Neueste Geschichte I (19. Jh.): schriftliche Modulteilprüfung 
– Überblicksvorlesung Neueste Geschichte II (20. bis 21. Jh.):  

schriftliche Modulteilprüfung 
b) Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschichte 

– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Alten Geschichte: 
schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung unter Berücksichtigung der §§ 3 und 4 
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Mittelalterlichen Geschichte: 
schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung unter Berücksichtigung der §§ 3 und 4 
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

c) Grundlagen Neuzeit 
– Proseminar mit Tutorat nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung unter Berücksichtigung der §§ 3 und 4 
(Orientierungs- bzw. Zwischenprüfungsleistung) 

d) Vertiefung Alte und Mittelalterliche Geschichte 
– Hauptseminar nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 
– ggf. Hauptseminar nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Vertiefung Neuzeit 
– Hauptseminar zu einem Thema der Neueren oder Neuesten Geschichte (16. bis 21. Jh.): 

schriftliche Modulteilprüfung 
– ggf. Hauptseminar zu einem Thema der Neueren oder Neuesten Geschichte (16. bis 

21. Jh.): schriftliche Modulteilprüfung 
f) Fachdidaktik 

– Fachdidaktik II: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Geschichte im Überblick         zweifach 
Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschichte    vierfach 
Grundlagen Neuzeit          zweifach 
Vertiefung Alte und Mittelalterliche Geschichte 

mit einer Modulteilprüfung        dreifach 
mit zwei Modulteilprüfungen       sechsfach 

Vertiefung Neuzeit 
mit einer Modulteilprüfung        dreifach 
mit zwei Modulteilprüfungen       sechsfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 
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(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Geschichte zwei der studienbeglei-
tenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt wer-
den; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt 
in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Geschichte nicht 
zulässig. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Geschichte als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben; davon 
entfallen 
– 84 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 10 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Geschichte als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für 
das Hauptfach Geschichte unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen, wobei die 
Voraussetzungen für den Besuch der Lehrveranstaltungen in den Modulen Vertiefung Alte und Mittelalter-
liche Geschichte und Vertiefung Neuzeit entfallen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte)  
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung oder Übung zur Alten Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Mittelalterlichen Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Neueren oder Neuesten Geschichte  
(16. bis 21. Jh.) 

V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zu einem der Bereiche Deutsche, Westeuropäi-
sche, Osteuropäische, Außereuropäische, Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltgeschichte, Landesgeschichte 

V/Ü WP 4 SL 

Lektüre von Schlüsseltexten zu einer Epoche M WP 4 SL 

Lehrveranstaltung zu interdisziplinären Aspekten der Geschichte V/S WP 6 SL 

Übung aus einem der Bereiche Paläographie, Quellenkunde, Einfüh-
rung in das Archivwesen, Medienkunde, Internet oder Datenbanken  

Ü WP 4 SL 

Kurs in einer fachspezifischen Fremdsprache Ü WP 4 SL 

Forschungskolloquium Alte Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Mittelalterliche Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Neuzeit K WP 2 SL 
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§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Geschichte als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Geschichte als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Geschichte entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Geschichte entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum, Englisch und eine weitere Fremdsprache (passiv beherrscht). 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Geschichte in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 84 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 4 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Geschichte in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den 
fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Geschichte unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genann-
ten fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wissensvertiefung (4 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
4 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung oder Übung zur Alten Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Mittelalterlichen Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Neueren oder Neuesten Geschichte  
(16. bis 21. Jh.) 

V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zu einem der Bereiche Deutsche, Westeuro-  
päische, Osteuropäische, Außereuropäische, Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltgeschichte, Landesgeschichte 

V/Ü WP 4 SL 

Lektüre von Schlüsseltexten zu einer Epoche M WP 4 SL 

Übung aus einem der Bereiche Paläographie, Quellenkunde, Einfüh-
rung in das Archivwesen, Medienkunde, Internet oder Datenbanken  

Ü WP 4 SL 
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Kurs in einer fachspezifischen Fremdsprache Ü WP 4 SL 

Forschungskolloquium Alte Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Mittelalterliche Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Neuzeit K WP 2 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Ge-
schichte entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Ge-
schichte entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Geschichte entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Geschichte entsprechend. 

 

Geschichte – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Geschichte als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 59 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 10 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Einführung in das Fachstudium (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Geschichtswissenschaft V, Ü P 6 SL 

 

Geschichte im Überblick (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Überblicksvorlesung Alte Geschichte V WP 4 PL/SL 

Überblicksvorlesung Mittelalter V WP 4 PL/SL 

Überblicksvorlesung Neuere Geschichte (16. bis 18. Jh.) V WP 4 PL/SL 

Überblicksvorlesung Neueste Geschichte I (19. Jh.) V WP 4 PL/SL 
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Überblicksvorlesung Neueste Geschichte II (20. bis 21. Jh.) V WP 4 PL/SL 

Drei der fünf Wahlpflichtveranstaltungen (WP) müssen belegt werden. 

 

Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschichte (20 bzw. 21 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Alten Geschichte S, Ü P 10 PL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Mittelalterlichen Geschich-
te 

S, Ü P 10 PL 

Exkursion (siehe Erläuterung) Ex WP 1 SL 

Die Wahlpflicht-Exkursion (WP) muss besucht werden, wenn die Wahlpflicht-Exkursion im Modul Grund-
lagen Neuzeit nicht besucht wird. 

Exkursion: 
Es ist eine mindestens eintägige fachspezifische Exkursion zu absolvieren. Die Anerkennung der Exkur-
sion setzt voraus, dass die bzw. der Studierende im Rahmen der Exkursion die von dem bzw. der zu-
ständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studienleistungen erbringt.  

 

Grundlagen Neuzeit (10 bzw. 11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema 
der Neueren Geschichte (16. bis 18. Jh.) 

S, Ü WP 10 PL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema 
der Neuesten Geschichte I (19. Jh.) 

S, Ü WP 10 PL 

Proseminar mit Tutorat zu einem Thema 
der Neuesten Geschichte II (20. bis 21. Jh.) 

S, Ü WP 10 PL 

Exkursion (siehe Erläuterung) Ex WP 1 SL 

Eines der drei Wahlpflicht-Proseminare (WP) muss belegt werden. Die Wahlpflicht-Exkursion (WP) muss 
besucht werden, wenn die Wahlpflicht-Exkursion im Modul Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschich-
te nicht besucht wird. 

Exkursion: 
Es ist eine mindestens eintägige fachspezifische Exkursion zu absolvieren. Die Anerkennung der Exkur-
sion setzt voraus, dass die bzw. der Studierende im Rahmen der Exkursion die von dem bzw. der zu-
ständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studienleistungen erbringt.  

 

Vertiefung Neuzeit (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar zu einem Thema der Neueren oder Neuesten  
Geschichte (16. bis 21. Jh.) 

S P 10 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Wissensvertiefung 
– Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Universität 

Wissensvertiefung (10 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
10 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung oder Übung zur Alten Geschichte V/Ü WP 4 SL 
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Vorlesung oder Übung zur Mittelalterlichen Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Neueren oder Neuesten Geschichte  
(16. bis 21. Jh.) 

V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zu einem der Bereiche Deutsche, Westeuro-  
päische, Osteuropäische, Außereuropäische, Wirtschafts-, Sozial-  
und Umweltgeschichte, Landesgeschichte 

V/Ü WP 4 SL 

Lektüre von Schlüsseltexten zu einer Epoche M WP 4 SL 

Lehrveranstaltung zu interdisziplinären Aspekten der Geschichte V/S WP 6 SL 

Übung aus einem der Bereiche Paläographie, Quellenkunde, Einfüh-
rung in das Archivwesen, Medienkunde, Internet oder Datenbanken  

Ü WP 4 SL 

Kurs in einer fachspezifischen Fremdsprache Ü WP 4 SL 

Kurs in einer fachspezifischen Fremdsprache Ü WP 4 SL 

Forschungskolloquium Alte Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Mittelalterliche Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Neuzeit K WP 2 SL 

 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Universität (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule 
(siehe Erläuterung) 

S P 10 SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
Die bzw. der Studierende absolviert ein einsemestriges Studium an einer ausländischen Hochschule und 
belegt Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Alten Geschichte, der Mittelalterlichen Geschichte 
und/oder der Geschichte der Neuzeit (16. bis 21. Jh.). Die Wahl der ausländischen Hochschule und die 
Gestaltung des Studiums sind in Absprache mit den dafür zuständigen Lehrenden der Albert-Ludwigs-
Universität zu planen. Die Anerkennung des fachspezifischen Studiums an einer ausländischen Hoch-
schule setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter 
der Albert-Ludwigs-Universität vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende erfolgreich an Lehr-
veranstaltungen der ausländischen Hochschule teilgenommen hat sowie einen Studienbericht in schriftli-
cher Form vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I S P 5 PL 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzendes Modul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Überblicksvorlesung Alte Geschichte V WP 4 SL 

Überblicksvorlesung Mittelalter V WP 4 SL 

Überblicksvorlesung Neuere Geschichte (16. bis 18. Jh.) V WP 4 SL 

Überblicksvorlesung Neueste Geschichte I (19. Jh.) V WP 4 SL 
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Überblicksvorlesung Neueste Geschichte II (20. bis 21. Jh.) V WP 4 SL 

Exkursion (siehe Erläuterung) Ex P 2 SL 

Eine der fünf Wahlpflichtveranstaltungen (WP), die nicht im Modul Geschichte im Überblick belegt wurde, 
muss belegt werden. 

Exkursion: 
Es ist eine mindestens zweitägige fachspezifische Exkursion zu absolvieren. Die Anerkennung der Ex-
kursion setzt voraus, dass die bzw. der Studierende im Rahmen der Exkursion die von dem bzw. der 
zuständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studienleistungen erbringt.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Geschichte als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Geschichte als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Geschichte im Überblick 

– Überblicksvorlesung nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 
b) Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschichte 

In den Modulen Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschichte und Grundlagen Neuzeit sind 
insgesamt zwei schriftliche und eine mündliche Modulteilprüfung abzulegen. 
– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Alten Geschichte: 

schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung 
– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Mittelalterlichen Geschichte: 

schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung 
c) Grundlagen Neuzeit 

In den Modulen Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschichte und Grundlagen Neuzeit sind 
insgesamt zwei schriftliche und eine mündliche Modulteilprüfung abzulegen. 
– Proseminar nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung 
d) Vertiefung Neuzeit 

– Hauptseminar zu einem Thema der Neueren oder Neuesten Geschichte (16. bis 21. Jh.): 
schriftliche Modulteilprüfung 

e) Fachdidaktik 
– Fachdidaktik I: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Geschichte im Überblick         einfach 
Grundlagen Alte und Mittelalterliche Geschichte    zweifach 
Grundlagen Neuzeit          einfach 
Vertiefung Neuzeit          zweifach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 
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§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Geschichte als Erweiterungsfach eine 
der studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist aus-
geschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme 
an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Geschichte als 
Erweiterungsfach nicht zulässig. 

 
Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum, Englisch und eine weitere Fremdsprache (passiv beherrscht). 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Geschichte in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 59 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 4 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Geschichte in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Beifach Geschichte unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten 
fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wissensvertiefung (4 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
4 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung oder Übung zur Alten Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Mittelalterlichen Geschichte V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zur Neueren oder Neuesten Geschichte  
(16. bis 21. Jh.) 

V/Ü WP 4 SL 

Vorlesung oder Übung zu einem der Bereiche Deutsche, Westeuro-  
päische, Osteuropäische, Außereuropäische, Wirtschafts-, Sozial-  
und Umweltgeschichte, Landesgeschichte 

V/Ü WP 4 SL 

Lektüre von Schlüsseltexten zu einer Epoche M WP 4 SL 

Übung aus einem der Bereiche Paläographie, Quellenkunde, Einfüh-
rung in das Archivwesen, Medienkunde, Internet oder Datenbanken  

Ü WP 4 SL 

Kurs in einer fachspezifischen Fremdsprache Ü WP 4 SL 

Forschungskolloquium Alte Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Mittelalterliche Geschichte K WP 2 SL 

Forschungskolloquium Neuzeit K WP 2 SL 
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§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
 Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Alten Geschichte: 
schriftliche Modulteilprüfung 

– Proseminar mit Tutorat zu einem Thema der Mittelalterlichen Geschichte: 
schriftliche Modulteilprüfung 

– Proseminar mit Tutorat aus dem Modul Grundlagen Neuzeit: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
 6 ECTS-Punkte in der Einführung in die Geschichtswissenschaft 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Geschichte in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprü-
fung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Modulnoten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Beifach Geschichte entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Geschichte in Verbindung mit dem Fach 
Bildende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Geschichte in Ver-
bindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum, Englisch und eine weitere Fremdsprache (passiv beherrscht). 

 

 

Griechisch – Hauptfach 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Griechisch sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon ent-
fallen 
– 82 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 12 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 
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Grundlagen der Griechischen Philologie (13 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in das Studium der Klassischen Philologie Ü P 3 SL 

Einführung in die antike Kultur V/Ü P 2 SL 

Grundübung Griechische Texteinführung Ü P 4 PL 

Grundübung Griechische Grammatik Ü P 4 PL 

 

Griechische Literatur I (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zur griechischen Literatur S P 6 PL 

Proseminar zur griechischen Literatur S P 6 PL 

Vorlesung zur griechischen Literatur V P 2 SL 

Voraussetzung für den Besuch der Proseminare zur griechischen Literatur ist die erfolgreiche Teilnahme 
an der Lehrveranstaltung Grundübung Griechische Texteinführung.  

 

Griechische Sprache I (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Griechische Lektüreübung I Ü P 4 PL 

Griechische Stilübungen I Ü P 4 SL 

Griechische Stilübungen II Ü P 6 PL 

Griechisches Literaturkolloquium V/Ü P 4 PL 

Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltung Griechische Stilübungen I ist die erfolgreiche Teil-
nahme an der Lehrveranstaltung Grundübung Griechische Grammatik.  
Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltung Griechische Stilübungen II ist die erfolgreiche Teil-
nahme an der Lehrveranstaltung Griechische Stilübungen I.  

 

Griechische Literatur II (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar zur griechischen Literatur S P 8 PL 

Hauptseminar zur griechischen Literatur S P 8 PL 

Vorlesung zur griechischen Literatur  V P 2 SL 

Voraussetzung für den Besuch der Hauptseminare zur griechischen Literatur ist der erfolgreiche Ab-
schluss der Module Griechische Literatur I und Griechische Sprache I.  

 

Griechische Sprache II (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Griechische Lektüreübung II Ü P 6 PL 

Griechische Stilübungen III Ü P 6 PL 

Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist der erfolgreiche Abschluss der 
Module Griechische Literatur I und Griechische Sprache I.  

 

Exkursion (7 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorbereitungsübung zur Exkursion Ü P 2 SL 

Exkursion (siehe Erläuterung) Ex P 5 SL 

Exkursion: 
Es ist eine mindestens fünftägige fachspezifische Exkursion zu absolvieren. Die Anerkennung der Exkur-
sion setzt voraus, dass die bzw. der Studierende im Rahmen der Exkursion die von dem bzw. der zu-
ständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studienleistungen erbringt.  

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Alte Ge-
schichte, Klassische Archäologie, Antike Philosophie sowie Rezeptionsgeschichte und/oder fachspezifi-
sche sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 12 ECTS-Punkten. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I Ü P 5 SL 

Fachdidaktik II Ü P 5 PL 

Die Lehrveranstaltungen sind in der angegebenen Reihenfolge zu besuchen, d. h. die erfolgreiche Teil-
nahme an der vorangehenden Lehrveranstaltung ist Voraussetzung für den Besuch der folgenden Lehr-
veranstaltung.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Grundübung Griechische Texteinführung: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundübung Griechische Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 3 ECTS-Punkte in der Einführung in das Studium der Klassischen Philologie 
– 2 ECTS-Punkte in der Einführung in die antike Kultur 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Leistungen erbracht wurden 
und die in Nr. 3 und Nr. 4 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Griechische Lektüreübung I: schriftliche Modulteilprüfung 
– Griechische Stilübungen II: schriftliche Modulteilprüfung 
– Griechisches Literaturkolloquium: mündliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 4 ECTS-Punkte in den Griechischen Stilübungen I 

3. Orientierungsprüfung 

4. Sprachkenntnisse 
– Graecum 
– Latinum 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 



 106 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul, es sei denn, unter Nr. 2 sind gewichtete Mittel 
vorgesehen. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Grundlagen der Griechischen Philologie 

– Grundübung Griechische Texteinführung: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

– Grundübung Griechische Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Griechische Literatur I 
– Proseminar zur griechischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

– Proseminar zur griechischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

c) Griechische Sprache I 
– Griechische Lektüreübung I: schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Griechische Stilübungen II: schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Griechisches Literaturkolloquium: mündliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

d) Griechische Literatur II 
– Hauptseminar zur griechischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

– Hauptseminar zur griechischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

e) Griechische Sprache II 
– Griechische Lektüreübung II: schriftliche Modulteilprüfung 
– Griechische Stilübungen III: schriftliche Modulteilprüfung 

f) Fachdidaktik 
– Fachdidaktik II: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Grundlagen der Griechischen Philologie    einfach 
Griechische Literatur I        zweifach 
Griechische Sprache I        dreifach 
Griechische Literatur II       vierfach 
Griechische Sprache II       fünffach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Griechisch zwei der studienbeglei-
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tenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt wer-
den; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt 
in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Griechisch nicht 
zulässig. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Griechisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 82 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 12 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Griechisch als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für 
das Hauptfach Griechisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen, wobei die dort 
genannten Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen entfallen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zur griechischen Literatur S WP 6 SL 

Vorlesung zur griechischen Literatur  V WP 2 SL 

Vorlesung zur griechischen Literatur  V WP 2 SL 

Vorlesung zur griechischen Literatur  V WP 2 SL 

Griechische Lektüreübung I Ü WP 4 SL 

Griechische Lektüreübung II Ü WP 6 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Griechisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Griechisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Griechisch entsprechend. 
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§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Griechisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Graecum und Latinum. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Griechisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 82 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 6 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Griechisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den 
fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Griechisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genann-
ten fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen.  

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Alte Ge-
schichte, Klassische Archäologie, Antike Philosophie sowie Rezeptionsgeschichte und/oder fachspezifi-
sche sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Grie-
chisch entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Grie-
chisch entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Griechisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Griechisch entsprechend. 

 

Griechisch – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 



 109 

Im Beifach Griechisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 63 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 6 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Grundlagen der Griechischen Philologie (13 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in das Studium der Klassischen Philologie Ü P 3 SL 

Einführung in die antike Kultur V/Ü P 2 SL 

Grundübung Griechische Texteinführung Ü P 4 PL 

Grundübung Griechische Grammatik Ü P 4 SL 

 

Griechische Literatur I (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zur griechischen Literatur S P 6 PL/SL 

Proseminar zur griechischen Literatur S P 6 PL/SL 

Vorlesung zur griechischen Literatur V P 2 SL 

 

Griechische Sprache I (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Griechische Lektüreübung I Ü P 4 SL 

Griechische Stilübungen I Ü P 4 SL 

Griechische Stilübungen II Ü P 6 PL 

 

Griechische Literatur II (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar zur griechischen Literatur S P 8 PL 

Vorlesung zur griechischen Literatur V P 2 SL 

 

Griechische Sprache II (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Griechische Lektüreübung II Ü P 6 PL 

Griechische Stilübungen III Ü P 6 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Alte Ge-
schichte, Klassische Archäologie, Antike Philosophie sowie Rezeptionsgeschichte und/oder fachspezifi-
sche sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 
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(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I Ü P 5 PL 

 
(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zur griechischen Literatur S WP 6 SL 

Vorlesung zur griechischen Literatur  V WP 2 SL 

Vorlesung zur griechischen Literatur  V WP 2 SL 

Vorlesung zur griechischen Literatur  V WP 2 SL 

Griechische Lektüreübung I Ü WP 4 SL 

Griechische Lektüreübung II Ü WP 6 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Griechisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Griechisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul, es sei denn, unter Nr. 2 sind gewichtete Mittel 
vorgesehen. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Grundlagen der Griechischen Philologie 

– Grundübung Griechische Texteinführung: schriftliche Modulteilprüfung 
b) Griechische Literatur I 

– Proseminar zur griechischen Literatur nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

c) Griechische Sprache I 
– Griechische Stilübungen II: schriftliche Modulteilprüfung 

d) Griechische Literatur II 
– Hauptseminar zur griechischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
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mündliche Prüfungsleistung: einfach 
e) Griechische Sprache II 

– Griechische Lektüreübung II: schriftliche Modulteilprüfung 
– Griechische Stilübungen III: schriftliche Modulteilprüfung 

f) Fachdidaktik 
– Fachdidaktik I: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Grundlagen der Griechischen Philologie   einfach 
Griechische Literatur I       zweifach 
Griechische Sprache I       zweifach 
Griechische Literatur II      dreifach 
Griechische Sprache II      vierfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Griechisch als Erweiterungsfach eine der 
studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an 
der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Griechisch als Er-
weiterungsfach nicht zulässig. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Graecum und Latinum. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Griechisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 63 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

Im Beifach Griechisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fachspezi-
fischen Bestimmungen für das Beifach Griechisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fachwis-
senschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende studienbegleitende Prüfung erfolgreich abgelegt 
wurde: 
– Grundübung Griechische Texteinführung: schriftliche Modulteilprüfung 
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§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Griechisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Modulnoten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Beifach Griechisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Griechisch in Verbindung mit dem Fach 
Bildende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Griechisch in Ver-
bindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Graecum und Latinum. 

 

 

Griechisch-römische Archäologie – Beifach 

 

Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Griechisch-römische Archäologie als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu 
erwerben, davon entfallen 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Grundlagen der Griechisch-römischen Archäologie (20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Klassische Archäologie S P 6 PL 

Einführung in die Provinzialrömische Archäologie S P 6 PL 

Vorlesung oder Mentorat aus dem Bereich der Klassischen Archäologie V/M P 4 SL 

Vorlesung oder Mentorat aus dem Bereich der Provinzialrömischen  V/M P 4 SL 
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Archäologie  

 

Vertiefung Klassische Archäologie (20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung oder Mentorat aus dem Bereich der Griechischen  
Archäologie 

V/M P 4 SL 

Vorlesung oder Mentorat aus dem Bereich der Römischen Archäologie V/M P 4 SL 

Proseminar aus dem Bereich der Griechischen Archäologie S P 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich der Römischen Archäologie S P 6 PL 

Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist der erfolgreiche Abschluss des 
Moduls Grundlagen der Griechisch-römischen Archäologie.  

 
Vertiefung Provinzialrömischen Archäologie (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung oder Mentorat aus dem Bereich der Provinzialrömischen 
Archäologie 

V/M P 4 PL 

Proseminar aus dem Bereich der Provinzialrömischen Archäologie S P 6 PL 

Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist der erfolgreiche Abschluss des 
Moduls Grundlagen der Griechisch-römischen Archäologie.  

 
Archäologische Praxis (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Übung zur archäologischen Dokumentation Ü WP 6 PL 

Übung zu „Bestimmung und vergleichendem Sehen“ Ü WP 6 PL 

Exkursion/en Ex P 4 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

Exkursion/en: 
Es sind insgesamt mindestens vier Tage fachspezifische Exkursion/en zu absolvieren. Die Anerkennung 
der Exkursion/en setzt voraus, dass die bzw. der Studierende im Rahmen der Exkursion/en die von dem 
bzw. der zuständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studienleistungen erbringt.  

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Grundlagen der Alten Geschichte 
– Grundlagen der Christlichen Archäologie und byzantinischen Kunstgeschichte 

Grundlagen der Alten Geschichte (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der Alten Geschichte V P 3 SL 

Proseminar aus dem Bereich der Alten Geschichte  S P 6 SL 

 

Grundlagen der Christlichen Archäologie und byzantinischen Kunstgeschichte (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Christliche Archäologie und byzantinische  
Kunstgeschichte 

S P 6 SL 
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Vorlesung oder Mentorat aus dem Bereich der Christlichen Archäologie 
und byzantinischen Kunstgeschichte  

V/M P 3 SL 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl fachdidaktische Lehrveranstaltungen aus dem Fach 
Geschichte, Griechisch oder Latein im Umfang von insgesamt 5 ECTS-Punkten. 

 
(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzendes Modul  
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Ergänzung Archäologie 
– Ergänzung Archäologische Praxis I 
– Ergänzung Archäologische Praxis II 

Ergänzung Archäologie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich der Christlichen Archäologie und  
byzantinischen Kunstgeschichte 

S WP 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich der Provinzialrömischen Archäologie S WP 6 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. Voraussetzung für den Besuch 
des Proseminars aus dem Bereich der Christlichen Archäologie und byzantinischen Kunstgeschichte ist 
der erfolgreiche Abschluss des Moduls Grundlagen der Christlichen Archäologie und byzantinischen 
Kunstgeschichte. Voraussetzung für den Besuch des Proseminars aus dem Bereich der Provinzialrömi-
schen Archäologie ist der erfolgreiche Abschluss des Moduls Grundlagen der Griechisch-römischen Ar-
chäologie. 

 

Ergänzung Archäologische Praxis I (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Übung zur archäologischen Dokumentation Ü WP 6 SL 

Übung zu „Bestimmung und vergleichendem Sehen“ Ü WP 6 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Ergänzung Archäologische Praxis II (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Museumspraktikum (siehe Erläuterung)  WP 6 SL 

Ausstellungsvorbereitung (siehe Erläuterung)  WP 6 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

Museumspraktikum/Ausstellungsvorbereitung: 
Es sind insgesamt mindestens 20 Tage Praktikum in einem archäologischen Museum bzw. 20 Tage Tä-
tigkeit im Rahmen der Vorbereitung einer archäologischen Ausstellung nachzuweisen. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Griechisch-römische Archäologie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erfor-
derlich. 



 115 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Griechisch-römische Archäologie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Grundlagen der Griechisch-römischen Archäologie 

– Einführung in die Klassische Archäologie: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die Provinzialrömische Archäologie: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Vertiefung Klassische Archäologie 
– Proseminar nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar nach Wahl der bzw. des Studierenden: mündliche Modulteilprüfung 

c) Vertiefung Provinzialrömische Archäologie 
– Vorlesung oder Mentorat aus dem Bereich der Provinzialrömischen Archäologie: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar aus dem Bereich der Provinzialrömischen Archäologie: 

schriftliche Modulteilprüfung 
d) Archäologische Praxis 

– Übung zur archäologischen Dokumentation: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Übung zu „Bestimmung und vergleichendem Sehen“: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung gemäß 

den fachspezifischen Bestimmungen des betreffenden Faches 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Grundlagen der Griechisch-römischen Archäologie  zweifach 
Vertiefung Klassische Archäologie      zweifach 
Vertiefung Provinzialrömische Archäologie    zweifach 
Archäologische Praxis         einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Griechisch-römische Archäologie als 
Erweiterungsfach eine der studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte 
Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel 
eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Griechisch-
römische Archäologie als Erweiterungsfach nicht zulässig. 
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Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum. 

 

 

Informatik – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Informatik sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon ent-
fallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und  
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Praktische Informatik (16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Informatik I V+Ü P 8 PL 

Informatik II V+Ü P 8 PL 

 

Theorie (22 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Informatik III V+Ü P 8 PL 

Diskrete Algebraische Strukturen V+Ü P 8 PL 

Stochastik für Informatiker V+Ü P 6 PL 

 

Systeme (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Systeme I (Betriebssysteme) V+Ü P 4 PL 

Systeme II (Rechnernetze) V+Ü P 6 PL 

Technische Informatik V+Ü P 8 PL 

 

Weiterführende Informatik I (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Algorithmentheorie V+Ü P 6 PL 

Datenbanken und Informationssysteme V+Ü P 6 PL 

 

Softwaretechnik (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Softwaretechnik V+Ü P 6 PL 
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Softwarepraktikum Pr P 6 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Weiterführende Informatik II (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Kurs- oder Spezialvorlesung Informatik V+Ü WP 6 PL 

Kurs- oder Spezialvorlesung Informatik V+Ü WP 6 PL 

Lehrveranstaltung zum Themenbereich Lesen und Schreiben 
wissenschaftlicher Texte 

S WP 2 SL 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Seminar Fachdidaktik S P 2 SL 

Informatik Fachdidaktik I V+Ü P 4 PL 

Informatik Fachdidaktik II V+Ü P 4 PL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn zwei studienbegleitende Prüfungen in den Lehrveranstal-
tungen Informatik I, Informatik II oder Technische Informatik erfolgreich abgelegt wurden. Welche Prü-
fungsleistungen als Orientierungsprüfung gelten, wird von den Studierenden bei der Prüfungsanmeldung 
festgelegt. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die folgenden studienbegleitenden Prüfungen erfolgreich abge-
legt wurden: 
– diejenige studienbegleitende Prüfung der Lehrveranstaltungen Informatik I, Informatik II und Techni-

sche Informatik, die nicht bereits Bestandteil der Orientierungsprüfung war, 
– die studienbegleitende Prüfung in der Lehrveranstaltung Informatik III, 
– die Orientierungsprüfung. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 

Wird in einem Modul nur eine studienbegleitende Prüfung abgelegt, so gilt die Note dieser studienbeglei-
tenden Prüfung als Modulnote. Werden in einem Modul mehrere studienbegleitende Prüfungen abgelegt, 
geht die Modulteilprüfung mit der schlechtesten Note nicht in die Berechnung der Modulnote mit ein. Die 
Modulnote errechnet sich aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten Mittel der verbleibenden Modulteil-
prüfungsnoten. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich aus dem nach ECTS-
Punkten gewichteten arithmetischen Mittel aus den Noten der fachwissenschaftlichen Module. 

2. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für drei Prüfungen einen zweite Wiederholungsmög-
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lichkeit in Anspruch genommen werden. Eine zweite Wiederholung von Referaten, Hausarbeiten, Proto-
kollen sowie Orientierungsprüfungsleistungen ist ausgeschlossen.  

(2) Die erste Wiederholungsprüfung muss zum nächstmöglichen Prüfungstermin stattfinden. Die zweite 
Wiederholungsprüfung muss spätestens zum übernächstmöglichen Prüfungstermin nach der ersten Wie-
derholungsprüfung stattfinden. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher oder englischer Sprache erbracht. 

 

§ 8 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Die Amtszeit für Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen sowie für akademische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen im Fachprüfungsausschuss Informatik beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit für studenti-
sche Mitglieder beträgt ein Jahr. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Informatik als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Informatik als Erweiterungsfach sind die unter Ziffer 1 § 2 der fachspezifischen Be-
stimmungen des Hauptfachs Informatik genannten Module zu belegen. 

(2) Darüber hinaus belegt der/die Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen 
aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende 
ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzendes Modul (6 ECTS-Punkte 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SL/PL 

Kurs- oder Spezialvorlesung Informatik  V+Ü WP 6 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Informatik als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Informatik als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Informatik ent-
sprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 
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Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Informatik entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Haupt-
fachs Informatik entsprechend. 

 

§ 8 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Für die Amtszeit des Fachprüfungsausschusses gilt Ziffer 1 § 8 der fachspezifischen Bestimmungen des 
Hauptfachs Informatik entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Informatik in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und  
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Informatik in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die unter Zif-
fer 1 § 2 Absatz 1 und 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Informatik genannten Mo-
dule zu belegen. 

(2) Zusätzlich ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Weiterführende Informatik II (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Kurs- oder Spezialvorlesung Informatik V+Ü WP 6 PL 

Lehrveranstaltung zum Themenbereich Lesen und Schreiben 
wissenschaftlicher Texte 

S WP 2 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Infor-
matik entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Informatik 
entsprechend. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Informatik ent-
sprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Informatik entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 
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Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Haupt-
fachs Informatik entsprechend. 

 

§ 8 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Für die Amtszeit des Fachprüfungsausschusses gilt Ziffer 1 § 8 der fachspezifischen Bestimmungen des 
Hauptfachs Informatik entsprechend. 

 

 

Italienisch – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Italienisch sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon ent-
fallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Italienische Philologie – Grundlagen (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Ü P 4 PL 

Einführung in die italienische Sprachwissenschaft Ü P 4 PL 

Überblicksveranstaltung zur Literatur V/Ü P 3 SL 

Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft V/Ü P 3 SL 

 

Italienische Philologie – Vertiefung I (16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der italoromanistischen Literaturwissenschaft 

S P 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich 
der italoromanistischen Sprachwissenschaft  

S P 6 PL 

Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie  Ü P 4 SL 

 

Italienische Philologie – Vertiefung II (20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der italoromanistischen Literaturwissenschaft 

S P 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der italoromanistischen Sprachwissenschaft 

S P 8 PL 

Verfahren der Textinterpretation Ü P 4 SL 

 

Landes- und Kulturwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Landeskundliche Lehrveranstaltung  
zu einem italienischsprachigen Gebiet 

Ü P 3 PL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem italienischsprachigen Gebiet 

Ü WP 3 PL 

Landeskundliche Exkursion in ein italienischsprachiges Zielgebiet  
(mindestens drei Tage) 

Ex WP 3 PL 

Kulturwissenschaftliche Vorlesung  V WP 3 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden.  

 

Sprachkompetenz – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.2) 

Ü P 4 PL 

 

Sprachkompetenz Vertiefung (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C2.1) Ü P 4 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Wahlmodul I 
– Wahlmodul II 
– Wahlmodul III 

Wahlmodul I (14 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 14 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V P 3 PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V P 3 PL/SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten  
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 
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Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Durchführung einer Projektarbeit: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

 

Wahlmodul II (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule 
(siehe Erläuterung) 

 P 14 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
Die bzw. der Studierende absolviert ein einsemestriges Studium an einer ausländischen Hochschule und 
belegt Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der romanistischen und/oder allgemeinen Sprachwissen-
schaft, der romanistischen und/oder komparativen Literaturwissenschaft und gegebenenfalls der pluridis-
ziplinären Kulturwissenschaft. Die Wahl der ausländischen Hochschule und die Gestaltung des Studiums 
sind in Absprache mit den dafür zuständigen Lehrenden der Albert-Ludwigs-Universität zu planen. Die 
Anerkennung des fachspezifischen Studiums an einer ausländischen Hochschule setzt voraus, dass es 
von der zuständigen Fachvertreterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter der Albert-Ludwigs-Universität 
vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende erfolgreich an Lehrveranstaltungen der ausländi-
schen Hochschule teilgenommen hat sowie einen Studienbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

Wahlmodul III (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 14 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland: 
Es ist selbständig ein Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung Ü P 5 PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung  Ü P 5 PL/SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
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– Einführung in die italienische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die italienische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-

renden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 3 ECTS-Punkte in der Überblicksveranstaltung zur Literatur 
– 3 ECTS-Punkte in der Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Leistungen erbracht wurden 
und die in Nr. 3 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Proseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem italienischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
– Sofern in der Übung Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) keine Orientierungs-

prüfungsleistung erbracht wurde: 
Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
bzw. 
sofern in der Übung Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) eine Orientierungs-
prüfungsleistung erbracht wurde: 
Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 4 ECTS-Punkte in der Übung Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie 
– 4 ECTS-Punkte in derjenigen der folgenden Übungen, in der keine Orientierungsprüfungslei-

stung erbracht wurde: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1) 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1) 

– 5 ECTS-Punkte in einer fachdidaktischen Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studieren-
den 

3. Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Italienische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die italienische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

– Einführung in die italienische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Italienische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Literaturwissenschaft: 
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schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Proseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
c) Italienische Philologie – Vertiefung II 

– Hauptseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Literaturwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

– Hauptseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

d) Landes- und Kulturwissenschaft 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem italienischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem italienischsprachigen Gebiet: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein italienischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden (Orientierungsprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B 2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen unter Berücksichtigung von § 4 
(Zwischenprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
Wahlmodul I 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Wahlmodul II 
– Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Wahlmodul III 
– Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland: schriftliche Modulteilprüfung 

h) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Italienische Philologie – Grundlagen   zweifach 
Italienische Philologie – Vertiefung I    zweifach 
Italienische Philologie – Vertiefung II   vierfach 
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Landes- und Kulturwissenschaft    zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen    zweifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung     zweifach 
Wahlmodul         einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Italienisch zwei der studienbeglei-
tenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt wer-
den; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt 
in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Italienisch nicht 
zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Hauptfach Italienisch werden in deutscher oder italienischer Sprache 
durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder italienischer Sprache zu erbringen. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Italienisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Italienisch als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für 
das Hauptfach Italienisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen, wobei die Vor-
aussetzung für das Belegen des Wahlmoduls entfällt. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 
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Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl romanistische Lehrveranstaltungen aus den Berei-
chen Landeskunde, Sprachkompetenz, Literatur- und/oder Sprachwissenschaft im Umfang von insge-
samt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Italienisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Italienisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Italienisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Italienisch entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Italienisch entsprechend. 

 
Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Italienisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Italienisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den 
fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Italienisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genann-
ten fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist eines der folgenden fachwissenschaftlichen Wahlmodule zu belegen: 

Wahlmodul I (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V P 3 PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V P 3 PL/SL 
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Vorlesung aus dem Bereich einer philologischen Nachbardisziplin V WP 2 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der philosophisch-historischen 
Disziplinen  

V WP 2 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 
Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

 

Wahlmodul II (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 8 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland:  
Es ist selbständig ein Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Ita-
lienisch entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Italie-
nisch entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Italienisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Italienisch entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Italienisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

Italienisch – Beifach 
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1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Italienisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 58 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 11 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Italienische Philologie – Grundlagen (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Ü P 4 PL 

Einführung in die italienische Sprachwissenschaft Ü P 4 PL 

Überblicksveranstaltung zur Literatur V/Ü P 3 SL 

Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft V/Ü P 3 SL 

 

Italienische Philologie – Vertiefung I (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der italoromanistischen Literaturwissenschaft 

S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich 
der italoromanistischen Sprachwissenschaft 

S WP 6 PL 

Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie Ü P 4 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Italienische Philologie – Vertiefung II (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der italoromanistischen Literaturwissenschaft 

S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der italoromanistischen Sprachwissenschaft 

S WP 8 PL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Landes- und Kulturwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem italienischsprachigen Gebiet 

Ü P 3 PL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem italienischsprachigen Gebiet 

Ü WP 3 PL 

Landeskundliche Exkursion in ein italienischsprachiges Zielgebiet (min-
destens drei Tage) 

Ex WP 3 PL 

Kulturwissenschaftliche Vorlesung  V WP 3 PL 



 129 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden.  

 

Sprachkompetenz – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.2) 

Ü P 4 PL 

 

Sprachkompetenz – Vertiefung (8 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen aus zwei der folgenden Bereiche: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Wahlmodul I 
– Wahlmodul II 
– Wahlmodul III 

 

Wahlmodul I (11 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 11 ECTS-Punkten, wo-
bei zwingend entweder die Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft oder die 
Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft zu belegen ist: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V WP 3 PL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V WP 3 PL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit: 
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Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

 

Wahlmodul II (11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule 
(siehe Erläuterung) 

 P 11 PL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
Die bzw. der Studierende absolviert ein einsemestriges Studium an einer ausländischen Hochschule und 
belegt Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der romanistischen und/oder allgemeinen Sprachwissen-
schaft, der romanistischen und/oder komparativen Literaturwissenschaft und gegebenenfalls der pluridis-
ziplinären Kulturwissenschaft. Die Wahl der ausländischen Hochschule und die Gestaltung des Studiums 
sind in Absprache mit den dafür zuständigen Lehrenden der Albert-Ludwigs-Universität zu planen. Die 
Anerkennung des fachspezifischen Studiums an einer ausländischen Hochschule setzt voraus, dass es 
von der zuständigen Fachvertreterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter der Albert-Ludwigs-Universität 
vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende erfolgreich an Lehrveranstaltungen der ausländi-
schen Hochschule teilgenommen hat sowie einen Studienbericht in schriftlicher Form vorlegt.  
 

Wahlmodul III (11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 11 PL 

Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland:  
Es ist selbständig ein Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten.  

Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung Ü P 5 PL 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl romanistische Lehrveranstaltungen aus den Berei-
chen Landeskunde, Sprachkompetenz, Literatur- und/oder Sprachwissenschaft im Umfang von insge-
samt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Italienisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Italienisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 
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§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Italienische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die italienische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die italienische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Italienische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

c) Italienische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

d) Landes- und Kulturwissenschaft 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem italienischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem italienischsprachigen Gebiet: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein italienischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
Wahlmodul I 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Wahlmodul II 
– Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
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Wahlmodul III 
– Studienprojekt im italienischsprachigen Ausland: schriftliche Modulteilprüfung 

h) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Italienische Philologie – Grundlagen   zweifach 
Italienische Philologie – Vertiefung I    zweifach 
Italienische Philologie – Vertiefung II   vierfach 
Landes- und Kulturwissenschaft    zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen    zweifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung     zweifach 
Wahlmodul         einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Italienisch als Erweiterungsfach eine der 
tudienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an 
der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

 (2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Italienisch als Er-
weiterungsfach nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Beifach Italienisch als Erweiterungsfach werden in deutscher oder italie-
nischer Sprache durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder italienischer Sprache zu erbringen. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Italienisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 58 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 5 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 
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§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Italienisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Beifach Italienisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fach-
wissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (5 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
5 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V WP 3 SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V WP 3 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lektüre von Grundlagentexten (siehe Erläuterung)  WP 1 SL 

Durchführung einer Projektarbeit: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

Lektüre von Grundlagentexten: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit dem zuständigen Fachvertreter bzw. der zuständigen Fachver-
treterin die zu lesenden Texte. Die Anerkennung der Lektüre von Grundlagentexten setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die von dem/der zuständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studi-
enleistungen erbringt. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Prüfungen erfolgreich abgelegt wurden: 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

– Einführung in die italienische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die italienische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Italienisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Modulnoten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
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Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Italienische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die italienische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

– Einführung in die italienische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Italienische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

c) Italienische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich der italoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

d) Landes- und Kulturwissenschaft 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem italienischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem italienischsprachigen Gebiet: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein italienischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden (Orientierungsprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Italienische Philologie – Grundlagen   zweifach 
Italienische Philologie – Vertiefung I    zweifach 
Italienische Philologie – Vertiefung II   vierfach 
Landes- und Kulturwissenschaft    zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen    zweifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung     zweifach 

2. Fachdidaktik-Modul 
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Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Italienisch in Verbindung mit dem Fach 
Bildende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Italienisch in Ver-
bindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Beifach 
Italienisch entsprechend. 

 
Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

 

Katholische Theologie – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Katholische Theologie sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, 
davon entfallen 
– 74 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 20 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule und  
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Modul 0: Wissenschaftliche Einführung (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführendes fachwissenschaftliches Proseminar in einer  
theologischen Disziplin 

S P 4 PL 

 

Modul 1: Einführung in die Theologie aus biblischer Sicht (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einleitung in das Alte Testament V WP 5 PL 
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Hermeneutik, Zentralthemen und Zeitgeschichte des Neuen  
Testaments 

V 
   

Einleitung in das Neue Testament V 

Hermeneutik und Zentralthemen des Alten Testaments V 
WP 5 PL 

Es müssen entweder die Veranstaltungen „Einleitung in das Alte Testament“ und „Hermeneutik, Zentral-
themen und Zeitgeschichte des Neuen Testaments“ oder die Veranstaltungen „Einleitung in das Neue 
Testament“ und „Hermeneutik und Zentralthemen des Alten Testaments“ absolviert werden. 

 

Modul 2: Einführung in die Theologie aus historischer Sicht (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Kirchengeschichte V WP 4 PL 

Proseminar zu einem Thema der Kirchengeschichte S WP 4 PL 

Es muss entweder die Veranstaltung „Einführung in die Kirchengeschichte“ oder die Veranstaltung „Pro-
seminar zu einem Thema der Kirchengeschichte“ absolviert werden. 

 

Modul 3: Einführung in die Systematische Theologie (7 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Theologische Erkenntnis- und Prinzipienlehre V P 2 

Einführung in die christliche Glaubenslehre V P 2,5 

Einführung in die Moraltheologie V WP 2,5 

Einführung in die Liturgiewissenschaft V WP 2,5 

Einführung in die Religionsgeschichte V WP 2,5 

PL* 

Eine der drei Veranstaltungen „Einführung in die Moraltheologie“, „Einführung in die Liturgiewissenschaft“ 
und „Einführung in die Religionsgeschichte“ muss absolviert werden.  

* Es wird eine Modulprüfung über die absolvierten Veranstaltungen abgelegt. 

 

Modul 4: Einführung in die Praktische Theologie (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Basiswissenskurs Praktische Theologie V/S P 5 PL 

 

Modul 5: Einführung in philosophische Grundfragen der Theologie (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Religionsphilosophie V P 2,5 

Einführung in die Philosophie I V WP 2,5 

Einführung in die Philosophie II V WP 2,5 

PL* 

* Es wird eine Modulprüfung über die  absolvierten Veranstaltungen abgelegt. 

 
Module A bis E 
Für die folgenden Module A bis E gilt: 
1. Teilnahmevoraussetzung sind die bestandene Orientierungsprüfung, der Nachweis des Latinums 

und der Nachweis des Graecums oder von Griechischkenntnissen, die ein gutes Verständnis des 
neutestamentlichen Urtextes ermöglichen. 

2. In jedem Modul ist einer von zwei Themenbereichen im Umfang von 10 ECTS-Punkten zu belegen. 
3. Jeder Themenbereich wird durch eine studienbegleitende Prüfung abgeschlossen. 
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Modul A: Gott – Jesus Christus (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Gotteslehre“ V, S, Ü WP 10 PL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Jesus Christus“ V, S, Ü WP 10 PL 

 

Modul B: Der Mensch in Schöpfung und Gegenwart (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Schöpfungslehre“ V, S, Ü WP 10 PL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Christ werden“ V, S, Ü WP 10 PL 

 

Modul C: Christliches Leben – ekklesiologischer Rahmen und individuelle Entwürfe  
(10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Wege christlichen 
Denkens und Lebens“ 

V, S, Ü WP 10 PL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Kirche“ V, S, Ü WP 10 PL 

 

Modul D: Christliche Glaubensvollzüge in Kirche und Welt (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Vollzüge des  
Glaubens“ 

V, S, Ü WP 10 PL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Christliches Handeln“ V, S, Ü WP 10 PL 

 

Modul E: Christentum und Weltreligionen (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltung zum Themenbereich „Christentum und Weltre-
ligionen“ 

V, S, Ü P 4 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 

Wahlmodul 1 (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Ein Themenbereich der Module A bis D  
oder  
Modul „Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu den 
Religionen“ (siehe Anhang zu den fachspezifischen Bestimmun-
gen für das Hauptfach und Beifach Katholische Theologie) 

 
V, S, Ü 

 
WP 

 
10 

 
PL 

Die Themenbereiche der Module A bis D dürfen nicht bereits im Pflichtbereich belegt worden sein. Das 
Wahlmodul wird abgeschlossen durch eine studienbegleitende Prüfung im gewählten Themenbereich 
bzw. im Modul „Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu den Religionen“. 

 

Wahlmodul 2 (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Frei wählbare Lehrveranstaltungen aus den im Anhang zu den 
fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach und Beifach 
Katholische Theologie aufgeführten Modulen M 15 bis M 23  

V, S, Ü WP 10 PL 

Die ausgewählten Lehrveranstaltungen schließen jeweils mit einer studienbegleitenden Prüfung ab. 

 

(3) In den fachwissenschaftlichen Pflicht- und Wahlmodulen müssen insgesamt mindestens zwei Haupt-
seminare erfolgreich abgeschlossen werden. 

 

(4) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführungsveranstaltung Fachdidaktik S, V, Ü P 2,5 PL 

Fachdidaktische Begleitveranstaltung zum Schulpraktikum S, V, Ü P 2,5 SL 

Seminar zu einem fachdidaktischen Thema S P 5 PL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn drei der Module M 0 bis M 5 erfolgreich mit einer Modul-
prüfung abgeschlossen wurden. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn folgende Module erfolgreich mit einer Modulprüfung abge-
schlossen wurden: 
– Module M 0 bis M 5 (sofern nicht bereits Bestandteil der Orientierungsprüfung) und  
– zwei der Module A bis D. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 
Wird in einem Modul nur eine studienbegleitende Prüfung abgelegt, so ist das Ergebnis dieser Prüfung 
die Modulnote. Werden in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abgelegt, so ergibt sich die Modul-
note als das nach ECTS-Punkten gewichtete arithmetische Mittel der Modulteilprüfungsnoten. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 
Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich als das nach ECTS-Punkten 
gewichtete arithmetische Mittel der Modulnoten. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnitts-
note im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für eine studienbegleitende Prüfung, die nicht Be-
standteil der Orientierungsprüfung ist, eine zweite Wiederholung in Anspruch genommen werden. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfung muss spätestens im zweiten Semester 
nach der nicht bestandenen ersten Wiederholung abgelegt werden. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Katholische Theologie als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwer-
ben, davon entfallen 
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– 74 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 20 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Katholische Theologie als Erweiterungsfach sind die unter Ziffer 1 § 2 der fachspezifi-
schen Bestimmungen des Hauptfachs Katholische Theologie genannten Module zu belegen. Es müssen 
insgesamt mindestens zwei fachwissenschaftliche Hauptseminare erfolgreich abgeschlossen werden. 
Diese können im Pflichtbereich und/oder im Wahlbereich studiert werden. 

(2) Darüber hinaus belegt der/die Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen 
aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder als ergänzen-
des fachwissenschaftliches Modul Lehrveranstaltungen im Umfang von 6 ECTS-Punkten aus einem der 
folgenden Fachbereiche: 
– Altes Testament/Neues Testament, 
– Kirchengeschichte, 
– Philosophie/Fundamentaltheologie, 
– Dogmatik/Ökumenische Theologie, 
– Moraltheologie/Christliche Gesellschaftslehre, 
– Kirchenrecht, 
– Liturgiewissenschaft, 
– Pastoraltheologie oder 
– Religionspädagogik. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Katholische Theologie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Katholische Theologie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Katholische 
Theologie entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Katholische Theologie entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Katholische Theologie in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insge-
samt 98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 74 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule und  
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Katholische Theologie in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind 
die unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Katholische 
Theologie genannten Module zu belegen. 

(2) Darüber hinaus sind folgende fachwissenschaftliche Wahlmodule zu belegen: 



 140 

Wahlmodul 1 (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Ein Themenbereich der Module A bis D  
oder  
Modul „Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu den 
Religionen“ (siehe Anhang zu den fachspezifischen Bestimmun-
gen für das Hauptfach und Beifach Katholische Theologie) 

 
V, S, Ü 

 
WP 

 
10 

 
PL 

Die Themenbereiche der Module A bis D dürfen nicht bereits im Pflichtbereich belegt worden sein. Das 
Wahlmodul wird abgeschlossen durch eine studienbegleitende Prüfung im gewählten Themenbereich 
bzw. im Modul „Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu den Religionen“. 
 

Wahlmodul 2 (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Frei wählbare Lehrveranstaltungen aus den im Anhang zu den 
fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach und Beifach 
Katholische Theologie aufgeführten Modulen M 15 bis M 23  

V, S, Ü WP 4 PL 

Die ausgewählten Lehrveranstaltungen schließen jeweils mit einer studienbegleitenden Prüfung ab. 

(3) In den fachwissenschaftlichen Pflicht- und Wahlmodulen müssen insgesamt mindestens zwei Haupt-
seminare erfolgreich abgeschlossen werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Katho-
lische Theologie entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Katholische 
Theologie entsprechend. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Katholische 
Theologie entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Katholische Theologie entsprechend. 

 

Katholische Theologie – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Katholische Theologie als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, 
davon entfallen 
– 54 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 15 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 
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(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Modul 0: Wissenschaftliche Einführung (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführendes fachwissenschaftliches Proseminar in einer  
theologischen Disziplin 

S P 4 PL 

 

Modul 1: Einführung in die Theologie aus biblischer Sicht (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einleitung in das Alte Testament V 

Hermeneutik, Zentralthemen und Zeitgeschichte des  
Neuen Testaments 

V 
WP 5 PL 

Einleitung in das Neue Testament V 

Hermeneutik und Zentralthemen des Alten Testaments V 
WP 5 PL 

Es müssen entweder die Veranstaltungen „Einleitung in das Alte Testament“ und „Hermeneutik, Zentral-
themen und Zeitgeschichte des Neuen Testaments“ oder die Veranstaltungen „Einleitung in das Neue 
Testament“ und „Hermeneutik und Zentralthemen des Alten Testaments“ absolviert werden. 

 

Modul 2: Einführung in die Theologie aus historischer Sicht (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Kirchengeschichte V WP 4 PL 

Proseminar zu einem Thema der Kirchengeschichte S WP 4 PL 

Es muss entweder die Veranstaltung „Einführung in die Kirchengeschichte“ oder die Veranstaltung „Pro-
seminar zu einem Thema der Kirchengeschichte“ absolviert werden. 

 

Modul 3: Einführung in die Systematische Theologie (7 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Theologische Erkenntnis- und Prinzipienlehre V P 2 

Einführung in die christliche Glaubenslehre V P 2,5 

Einführung in die Moraltheologie V WP 2,5 

Einführung in die Liturgiewissenschaft V WP 2,5 

Einführung in die Religionsgeschichte V WP 2,5 

PL* 

Eine der drei Veranstaltungen „Einführung in die Moraltheologie“, „Einführung in die Liturgiewissenschaft“ 
und „Einführung in die Religionsgeschichte“ muss absolviert werden.  

* Es wird eine Modulprüfung über die absolvierten Veranstaltungen abgelegt. 

 

Modul 4: Einführung in die Praktische Theologie (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Basiswissenskurs Praktische Theologie V/S P 5 PL 

 

Modul 5: Einführung in philosophische Grundfragen der Theologie (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Religionsphilosophie V P 2,5 PL* 
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Einführung in die Philosophie I V WP 2,5  

Einführung in die Philosophie II V WP 2,5  

* Es wird eine Modulprüfung über die absolvierten Veranstaltungen abgelegt. 

 

Module A, B und E 
Für die folgenden Module A, B und E gilt: 
1. Teilnahmevoraussetzung sind der Nachweis des Latinums und der Nachweis des Graecums oder 

Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an Übungen in Latein und Griechisch, durch die dem La-
tinum und Graecum äquivalente Sprachkenntnisse erworben wurden. 

2. In jedem Modul ist einer von zwei Themenbereichen im Umfang von 10 ECTS-Punkten zu belegen. 
3. Jeder Themenbereich wird durch eine studienbegleitende Prüfung abgeschlossen. 

 

Modul A: Gott – Jesus Christus (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Gotteslehre“ V, S, Ü WP 10 PL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Jesus Christus“ V, S, Ü WP 10 PL 

 

Modul B: Der Mensch in Schöpfung und Gegenwart (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Schöpfungslehre“ V, S, Ü WP 10 PL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Christ werden“ V, S, Ü WP 10 PL 

 

Modul E: Christentum und Weltreligionen (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltung zum Themenbereich „Christentum und 
Weltreligionen“ 

V, S, Ü P 4 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Der/Die Studierende belegt nach eigener Wahl eines der drei folgenden Module: 

Modul C: Christliches Leben – ekklesiologischer Rahmen und individuelle Entwürfe (10 ECTS-
Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Wege christlichen 
Denkens und Lebens“ 

V, S, Ü WP 10 PL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Kirche“ V, S, Ü WP 10 PL 

Einer der beiden Themenbereiche muss belegt werden. 

 

Modul D: Christliche Glaubensvollzüge in Kirche und Welt (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Vollzüge des 
Glaubens“ 

V, S, Ü WP 10 PL 

Lehrveranstaltungen zum Themenbereich „Christliches  
Handeln“ 

V, S, Ü WP 10 PL 

Einer der beiden Themenbereiche muss belegt werden. 
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Modul „Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu den Religionen“ (10 ECTS-Punkte) 
(siehe Anhang zu den fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach und Beifach Katholische Theo-
logie)  
Es müssen im Modul insgesamt 10 ECTS-Punkte erworben werden. Die belegbaren Veranstaltungen 
sind im Modulhandbuch festgelegt und werden den Studierenden angekündigt. 

 

Folgendes Modul muss belegt werden: 

Modul aus dem Katalog des Anhangs zu den fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
und Beifach Katholische Theologie Nummer M 15 bis M 23 (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Frei wählbare Lehrveranstaltungen aus den im Anhang zu den 
fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach und Bei-
fach Katholische Theologie aufgeführten Modulen M 15 bis 
M 23  

V, S, Ü WP 5 PL 

Die ausgewählten Lehrveranstaltungen schließen jeweils mit einer studienbegleitenden Prüfung ab. 

 
(3) In den fachwissenschaftlichen Pflicht- und Wahlmodulen müssen insgesamt mindestens zwei Haupt-
seminare erfolgreich abgeschlossen werden. 

 

(4) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführungsveranstaltung Fachdidaktik S, V, Ü P 2,5 PL 

Fachdidaktische Begleitveranstaltung zum Schulpraktikum S, V, Ü P 2,5 SL 

 

(5) Ergänzendes Modul 
Der/Die Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder als ergänzendes fachwissen-
schaftliches Modul Lehrveranstaltungen im Umfang von 6 ECTS-Punkten aus einem der folgenden Fach-
bereiche: 
– Altes Testament/Neues Testament, 
– Kirchengeschichte, 
– Philosophie/Fundamentaltheologie, 
– Dogmatik/Ökumenische Theologie, 
– Moraltheologie/Christliche Gesellschaftslehre, 
– Kirchenrecht, 
– Liturgiewissenschaft, 
– Pastoraltheologie oder 
– Religionspädagogik. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Katholische Theologie als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Katholische Theologie als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 
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Wird in einem Modul nur eine studienbegleitende Prüfung abgelegt, so ist das Ergebnis dieser Prüfung 
die Modulnote. Werden in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abgelegt, so ergibt sich die Modul-
note als das nach ECTS-Punkten gewichtete arithmetische Mittel der Modulteilprüfungsnoten. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 
Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich als das nach ECTS-Punkten 
gewichtete arithmetische Mittel der Modulnoten. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnitts-
note im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für eine studienbegleitende Prüfung eine zweite 
Wiederholung in Anspruch genommen werden. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfung muss spätestens im zweiten Semester 
nach der nicht bestandenen ersten Wiederholung abgelegt werden. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Katholische Theologie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
68 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 54 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Katholische Theologie in Verbindung mit den Fächern Bildende Kunst oder Musik sind die 
unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Katholische Theologie 
genannten Module zu belegen. Teilnahmevoraussetzung für die Module A, B und E sind die bestandene 
Orientierungsprüfung und der Nachweis des Latinums und der Nachweis des Graecums oder Nachweise 
über die erfolgreiche Teilnahme an Übungen in Latein und Griechisch, durch die dem Latinum und Grae-
cum äquivalente Sprachkenntnisse erworben wurden. 

(2) Darüber hinaus ist folgendes fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Modul aus dem Katalog des Anhangs zu den fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
und Beifach Katholische Theologie Nummer M 15 bis M 23 (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Frei wählbare Lehrveranstaltungen aus den im Anhang zu den 
fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach und Bei-
fach Katholische Theologie aufgeführten Modulen M 15 bis 
M 23  

V, S, Ü WP 9 PL 

Die ausgewählten Lehrveranstaltungen schließen jeweils mit einer studienbegleitenden Prüfung ab. 

 

(3) In den fachwissenschaftlichen Pflicht- und Wahlmodulen müssen insgesamt mindestens zwei Haupt-
seminare erfolgreich abgeschlossen werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn drei der Module M 0 bis M 5 erfolgreich mit einer Modul-
prüfung abgeschlossen wurden. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 
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Im Beifach Katholische Theologie in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwi-
schenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Katholische Theo-
logie entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für eine studienbegleitende Prüfung, die nicht Be-
standteil der Orientierungsprüfung ist, eine zweite Wiederholung in Anspruch genommen werden. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfung muss spätestens im zweiten Semester 
nach der nicht bestandenen ersten Wiederholung abgelegt werden. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

Anhang zu den fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach und Beifach Katholische Theo-
logie 

Modul „Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu den Religionen“ 

M 15 Schwerpunktstudium  
M 16 Vertiefung Exegese und biblische Theologie 
M 17 Vertiefung Historische Theologie 
M 18 Vertiefung Dogmatik 
M 19 Vertiefung Fundamentaltheologie und Philosophie 
M 20 Vertiefung Ethik 
M 21 Vertiefung Theologische Vermittlung und Bildung 
M 22 Vertiefung Kirchliche Ordnung und liturgische Praxis 
M 23 Schwerpunktstudium  

Die belegbaren Veranstaltungen in den oben genannten Modulen sind im Modulhandbuch festgelegt und 
werden den Studierenden angekündigt. 

 

 

Latein – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Latein sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 82 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 12 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Grundlagen der Lateinischen Philologie (13 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in das Studium der Klassischen Philologie Ü P 3 SL 

Einführung in die antike Kultur V/Ü P 2 SL 

Grundübung Lateinische Texteinführung Ü P 4 PL 
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Grundübung Lateinische Grammatik Ü P 4 PL 

 

Lateinische Literatur I (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zur lateinischen Literatur S P 6 PL 

Proseminar zur lateinischen Literatur S P 6 PL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur V P 2 SL 

Voraussetzung für den Besuch der Proseminare zur lateinischen Literatur ist die erfolgreiche Teilnahme 
an der Lehrveranstaltung Grundübung Lateinische Texteinführung.  

 

Lateinische Sprache I (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lateinische Lektüreübung I Ü P 4 PL 

Lateinische Stilübungen I Ü P 4 SL 

Lateinische Stilübungen II Ü P 6 PL 

Lateinisches Literaturkolloquium V/Ü P 4 PL 

Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltung Lateinische Stilübungen I ist die erfolgreiche Teil-
nahme an der Lehrveranstaltung Grundübung Lateinische Grammatik. 
Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltung Lateinische Stilübungen II ist die erfolgreiche Teil-
nahme an der Lehrveranstaltung Lateinische Stilübungen I.  

 

Lateinische Literatur II (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar zur lateinischen Literatur S P 8 PL 

Hauptseminar zur lateinischen Literatur S P 8 PL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur  V P 2 SL 

Voraussetzung für den Besuch der Hauptseminare zur lateinischen Literatur ist der erfolgreiche Ab-
schluss der Module Lateinische Literatur I und Lateinische Sprache I.  

 

Lateinische Sprache II (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lateinische Lektüreübung II Ü P 6 PL 

Lateinische Stilübungen III Ü P 6 PL 

Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist der erfolgreiche Abschluss der 
Module Lateinische Literatur I und Lateinische Sprache I.  

 

Exkursion (7 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorbereitungsübung zur Exkursion Ü P 2 SL 

Exkursion (siehe Erläuterung) Ex P 5 SL 

Exkursion: 
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Es ist eine mindestens fünftägige fachspezifische Exkursion zu absolvieren. Die Anerkennung der Exkur-
sion setzt voraus, dass die bzw. der Studierende im Rahmen der Exkursion die von dem bzw. der zu-
ständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studienleistungen erbringt.  

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Alte Ge-
schichte, Klassische Archäologie, Provinzialrömische Archäologie, Mittellatein, Neulatein, Römisches 
Recht, Antike Philosophie sowie Rezeptionsgeschichte und/oder fachspezifische sprachwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 12 ECTS-Punkten. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I Ü P 5 SL 

Fachdidaktik II Ü P 5 PL 

Die Lehrveranstaltungen sind in der angegebenen Reihenfolge zu besuchen, d. h. die erfolgreiche Teil-
nahme an der vorangehenden Lehrveranstaltung ist Voraussetzung für den Besuch der folgenden Lehr-
veranstaltung.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Grundübung Lateinische Texteinführung: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundübung Lateinische Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 3 ECTS-Punkte in der Einführung in das Studium der Klassischen Philologie 
– 2 ECTS-Punkte in der Einführung in die antike Kultur 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Leistungen erbracht wurden 
und die in Nr. 3 und Nr. 4 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Lateinische Lektüreübung I: schriftliche Modulteilprüfung 
– Lateinische Stilübungen II: schriftliche Modulteilprüfung 
– Lateinisches Literaturkolloquium: mündliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 4 ECTS-Punkte in den Lateinischen Stilübungen I 

3. Orientierungsprüfung 

4. Sprachkenntnisse 
– Graecum 
– Latinum 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
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aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul, es sei denn, unter Nr. 2 sind gewichtete Mittel 
vorgesehen. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Grundlagen der Lateinischen Philologie 

– Grundübung Lateinische Texteinführung: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

– Grundübung Lateinische Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Lateinische Literatur I 
– Proseminar zur lateinischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

– Proseminar zur lateinischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

c) Lateinische Sprache I 
– Lateinische Lektüreübung I: schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Lateinische Stilübungen II: schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Lateinisches Literaturkolloquium: mündliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

d) Lateinische Literatur II 
– Hauptseminar zur lateinischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

– Hauptseminar zur lateinischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

e) Lateinische Sprache II 
– Lateinische Lektüreübung II: schriftliche Modulteilprüfung 
– Lateinische Stilübungen III: schriftliche Modulteilprüfung 

f) Fachdidaktik 
– Fachdidaktik II: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Grundlagen der Lateinischen Philologie   einfach 
Lateinische Literatur I       zweifach 
Lateinische Sprache I       dreifach 
Lateinische Literatur II       vierfach 
Lateinische Sprache II       fünffach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Latein zwei der studienbegleitenden 
Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt werden; eine 
dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Re-
gel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 
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(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Latein nicht zu-
lässig. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Latein als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 82 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 12 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Latein als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für das 
Hauptfach Latein unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen, wobei die dort genann-
ten Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen entfallen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zur lateinischen Literatur S WP 6 SL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur  V WP 2 SL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur  V WP 2 SL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur  V WP 2 SL 

Lateinische Lektüreübung I Ü WP 4 SL 

Lateinische Lektüreübung II Ü WP 6 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Latein als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Latein als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Latein entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Latein entsprechend. 
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Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Graecum und Latinum. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Latein in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 98 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 82 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 6 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Latein in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Latein unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fach-
wissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Alte Ge-
schichte, Klassische Archäologie, Provinzialrömische Archäologie, Mittellatein, Neulatein, Römisches 
Recht, Antike Philosophie sowie Rezeptionsgeschichte und/oder fachspezifische sprachwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach La-
tein entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Latein 
entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Latein entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Latein entsprechend. 

 

Latein – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Latein als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 63 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 6 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 



 151 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Grundlagen der Lateinischen Philologie (13 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in das Studium der Klassischen Philologie Ü P 3 SL 

Einführung in die antike Kultur V/Ü P 2 SL 

Grundübung Lateinische Texteinführung Ü P 4 PL 

Grundübung Lateinische Grammatik Ü P 4 SL 

 

Lateinische Literatur I (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zur lateinischen Literatur S P 6 PL/SL 

Proseminar zur lateinischen Literatur S P 6 PL/SL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur V P 2 SL 

 

Lateinische Sprache I (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lateinische Lektüreübung I Ü P 4 SL 

Lateinische Stilübungen I Ü P 4 SL 

Lateinische Stilübungen II Ü P 6 PL 

 

Lateinische Literatur II (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar zur lateinischen Literatur S P 8 PL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur V P 2 SL 

 

Lateinische Sprache II (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lateinische Lektüreübung II Ü P 6 PL 

Lateinische Stilübungen III Ü P 6 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Alte Ge-
schichte, Klassische Archäologie, Provinzialrömische Archäologie, Mittellatein, Neulatein, Römisches 
Recht, Antike Philosophie sowie Rezeptionsgeschichte und/oder fachspezifische sprachwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Fachdidaktik I Ü P 5 PL 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zur lateinischen Literatur S WP 6 SL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur  V WP 2 SL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur  V WP 2 SL 

Vorlesung zur lateinischen Literatur  V WP 2 SL 

Lateinische Lektüreübung I Ü WP 4 SL 

Lateinische Lektüreübung II Ü WP 6 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Latein als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Latein als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul, es sei denn, unter Nr. 2 sind gewichtete Mittel 
vorgesehen. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Grundlagen der Lateinischen Philologie 

– Grundübung Lateinische Texteinführung: schriftliche Modulteilprüfung 
b) Lateinische Literatur I 

– Proseminar zur lateinischen Literatur nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

c) Lateinische Sprache I 
– Lateinische Stilübungen II: schriftliche Modulteilprüfung 

d) Lateinische Literatur II 
– Hauptseminar zur lateinischen Literatur: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

Bei der Bildung der Note für diese Modulteilprüfung werden die Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen wie folgt gewichtet: 
schriftliche Prüfungsleistung: dreifach 
mündliche Prüfungsleistung: einfach 

e) Lateinische Sprache II 
– Lateinische Lektüreübung II: schriftliche Modulteilprüfung 
– Lateinische Stilübungen III: schriftliche Modulteilprüfung 
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f) Fachdidaktik 
– Fachdidaktik I: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Grundlagen der Lateinischen Philologie  einfach 
Lateinische Literatur I      zweifach 
Lateinische Sprache I      zweifach 
Lateinische Literatur II      dreifach 
Lateinische Sprache II      vierfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Latein als Erweiterungsfach eine der 
studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an 
der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Latein als Erweite-
rungsfach nicht zulässig. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Latein in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 63 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

Im Beifach Latein in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fachspezifi-
schen Bestimmungen für das Beifach Latein unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fachwissen-
schaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende studienbegleitende Prüfung erfolgreich abgelegt 
wurde: 
– Grundübung Lateinische Texteinführung: schriftliche Modulteilprüfung 

 

§ 4 Zwischenprüfung 
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Im Beifach Latein in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Modulnoten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Beifach Latein entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Latein in Verbindung mit dem Fach Bil-
dende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Latein in Verbin-
dung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum. 

 

 

Mathematik – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Mathematik sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 78 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 16 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule und  
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Analysis (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Analysis I V+Ü P 8 PL 

Analysis II V+Ü P 7 SL 

Mündliche Prüfung  P 3 PL 

Zulassungsvoraussetzung zur mündlichen Prüfung im Modul „Analysis“ ist die bestandene Prüfungslei-
stung „Analysis I“ und die bestandene Studienleistung „Analysis II“.  

 

Lineare Algebra (18 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lineare Algebra I V+Ü P 8 PL 

Lineare Algebra II V+Ü P 7 SL 

Mündliche Prüfung  P 3 PL 

Zulassungsvoraussetzung zur mündlichen Prüfung im Modul „Lineare Algebra“ ist die bestandene Prü-
fungsleistung „Lineare Algebra I“ und die bestandene Studienleistung „Lineare Algebra II“.  

 

Funktionentheorie (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Funktionentheorie V+Ü P 9 PL 

 

Algebra und Zahlentheorie (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Algebra und Zahlentheorie V+Ü P 9 PL 

 

Geometrie und Integration (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Elementargeometrie V+Ü P 4 PL 

Mehrfachintegrale V+Ü P 2 SL 

 

Numerik (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Numerik V+Ü P 9 PL 

 

Stochastik (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Stochastik V+Ü P 9 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 

Proseminar (3 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Mathematisches Proseminar S WP 3 PL 

 

Seminar (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Mathematisches Seminar S WP 4 PL 

 

Mathematische Vertiefung (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Weiterführende mathematische Veranstaltungen V+Ü WP 9 PL 
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(3) Fachdidaktik-Module 

Didaktik der schulmathematischen Teilgebiete (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Didaktik der Algebra und Analysis V+Ü P 3 PL 

Didaktik der Geometrie und Stochastik V+Ü P 3 PL 

 

Fachdidaktik-Seminar (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik-Seminar  S WP 4 PL 

 

(4) Wird den Studierenden zu Beginn einer Lehrveranstaltung keine andere Regelung mitgeteilt, so gilt 
in Bezug auf im Rahmen von Lehrveranstaltungen erforderliche Studienleistungen: 
– In Seminaren und Proseminaren besteht die Studienleistung in der regelmäßigen Teilnahme bei 

höchstens zweimaligem Fehlen. 
– In Vorlesungen mit Übungen bestehen die Studienleistungen in der regelmäßigen Teilnahme bei 

höchstens zweimaligem Fehlen sowie in der regelmäßigen Bearbeitung der Übungsaufgaben und 
dem Erreichen von mindestens 50 Prozent der für die Übungsaufgaben zu vergebenden Punkte. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn die Modulteilprüfung „Analysis I“ oder die Modulteilprüfung 
„Lineare Algebra I“ erfolgreich abgelegt wurde. Welche dieser beiden Modulteilprüfungen als Orientie-
rungsprüfung gilt, wird von dem/der Studierenden bei der Prüfungsanmeldung festgelegt. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn diejenigen studienbegleitenden Prüfungen der Module „Analy-
sis“ und „ Lineare Algebra“ erfolgreich abgelegt wurden, die nicht bereits Bestandteil der Orientierungs-
prüfung waren. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 

1. Wird in einem Modul nur eine studienbegleitende Prüfung abgelegt, so gilt die Note dieser studien-
begleitenden Prüfung als Modulnote. 

2. Werden in einem Modul (außer „Analysis“ und „Lineare Algebra“) mehrere studienbegleitende Prü-
fungen abgelegt, so errechnet sich die Modulnote als das nach ECTS-Punkten gewichtete Mittel der 
Noten für die Modulteilprüfungen. 

3. Die Modulnote für die Module „Analysis“ und „Lineare Algebra“ besteht jeweils aus der Note der 
mündlichen Modulteilprüfung.  

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich als gewichtetes arithmeti-
sches Mittel der Modulnoten. Dabei entspricht der Gewichtungsfaktor jeweils dem Anteil der ECTS-
Punkte des Moduls; hiervon ausgenommen sind Proseminare und Seminare, die mit doppeltem An-
teil ihrer ECTS-Punkte gewichtet werden. 

2. Die Durchschnittsnote der Fachdidaktik-Module errechnet sich als nach ECTS-Punkten gewichtetes 
arithmetisches Mittel der Modulnoten.  

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für diejenige der beiden Modulteilprüfungen „Lineare 
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Algebra I“ und „Analysis I“, welche nicht als Orientierungsprüfung gilt, und für zwei weitere Prüfungslei-
stungen eine zweite Wiederholung in Anspruch genommen werden. 

(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfung muss zum nächstmöglichen Prüfungstermin stattfinden. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Die Amtszeit für Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen sowie für akademische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen im Fachprüfungsausschuss Mathematik beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit für studen-
tische Mitglieder beträgt ein Jahr. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Mathematik als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 78 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 16 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule, 
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Mathematik als Erweiterungsfach sind die unter Ziffer 1 § 2 der fachspezifischen Be-
stimmungen des Hauptfachs Mathematik genannten Module zu belegen.  

(2) Darüber hinaus belegt der/die Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen 
aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende 
ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzendes Modul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Weiterführende mathematische Vorlesung (zweistündig) V+Ü WP 6 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Mathematik als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Mathematik als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Mathematik 
entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für bis zu drei Prüfungsleistungen eine zweite Wie-
derholung in Anspruch genommen werden. Falls eine zweite Wiederholung für drei Prüfungsleistungen in 
Anspruch genommen wird, muss darunter eine der beiden Modulteilprüfungen „Lineare Algebra I“ oder 
„Analysis I“ sein. 

(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfung muss zum nächstmöglichen Prüfungstermin stattfinden. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 
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§ 7 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Hinsichtlich der Amtszeit des Fachprüfungsausschusses gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestim-
mungen des Hauptfachs Mathematik entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Mathematik in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 78 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 10 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und  
– 10 ECTS-Punkte auf Fachdidaktik-Module. 

 

§ 2 Studieninhalte 

Im Hauptfach Mathematik in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind folgende der 
unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Mathematik ge-
nannten Module zu belegen: 
– Analysis, 
– Lineare Algebra, 
– Funktionentheorie, 
– Algebra und Zahlentheorie, 
– Geometrie und Integration, 
– Numerik, 
– Stochastik, 
– Proseminar, 
– Didaktik der schulmathematischen Teilgebiete, 
– Fachdidaktik-Seminar. 

Zusätzlich ist folgendes fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Mathematische Vertiefung (7 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Weiterführende mathematische Veranstaltungen V+Ü WP 7 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Ma-
thematik entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Mathematik 
entsprechend. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Mathematik 
entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Mathematik entsprechend. 

 

§ 7 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 
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Für die Amtszeit des Fachprüfungsausschusses gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des 
Hauptfachs Mathematik entsprechend. 

 

Mathematik – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Mathematik als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 57 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 12 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Wahlmodule, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Analysis (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Analysis I V+Ü P 8 PL 

Analysis II V+Ü P 7 SL 

Mündliche Prüfung  P 3 PL 

Zulassungsvoraussetzung zur mündlichen Prüfung im Modul „Analysis“ ist die bestandene Prüfungslei-
stung „Analysis I“ und die bestandene Studienleistung „Analysis II“.  

 

Lineare Algebra (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lineare Algebra I V+Ü P 8 PL 

Lineare Algebra II V+Ü P 7 SL 

Mündliche Prüfung  P 3 PL 

Zulassungsvoraussetzung zur mündlichen Prüfung im Modul „Lineare Algebra“ ist die bestandene Prü-
fungsleistung „Lineare Algebra I“ und die bestandene Studienleistung „Lineare Algebra II“.  

 

Algebra und Zahlentheorie (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Algebra und Zahlentheorie V+Ü P 9 PL 

 

Geometrie und Integration (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Elementargeometrie V+Ü P 4 PL 

Mehrfachintegrale V+Ü P 2 SL 

 
Stochastik (Beifach) (6 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Stochastik Teil 1 V+Ü P 6 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 

Proseminar (3 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Mathematisches Proseminar S WP 3 PL 

 

Mathematische Vertiefung (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Weiterführende mathematische Veranstaltungen V+Ü WP 9 PL 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Didaktik der schulmathematischen Teilgebiete (Beifach) (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Didaktik der Algebra und Analysis V+Ü WP 2/3 SL/PL 

Didaktik der Geometrie und Stochastik V+Ü WP 2/3 SL/PL 

Der/Die Studierende wählt, welche der beiden Fachdidaktik-Veranstaltungen er/sie im Umfang von 
2 ECTS-Punkten belegt und als Studienleistung erbringt und welche er/sie im Umfang von 3 ECTS-
Punkten belegt und als Prüfungsleistung erbringt. Insgesamt müssen im Fachdidaktik-Modul 5 ECTS-
Punkte erworben werden. 

 
(4) Ergänzendes Modul 
Darüber hinaus belegt der/die Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus 
dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende er-
gänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzendes Modul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Weiterführende mathematische Vorlesung (zweistündig) V+Ü WP 6 SL 

 

(5) Wird den Studierenden zu Beginn einer Lehrveranstaltung keine andere Regelung mitgeteilt, so gilt 
in Bezug auf im Rahmen von Lehrveranstaltungen erforderliche Studienleistungen: 
– In Seminaren und Proseminaren besteht die Studienleistung in der regelmäßigen Teilnahme bei 

höchstens zweimaligem Fehlen. 
– In Vorlesungen mit Übungen bestehen die Studienleistungen in der regelmäßigen Teilnahme bei 

höchstens zweimaligem Fehlen sowie in der regelmäßigen Bearbeitung der Übungsaufgaben und 
dem Erreichen von mindestens 50 Prozent der für die Übungsaufgaben zu vergebenden Punkte. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Mathematik als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Mathematik als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 
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1. Wird in einem Modul nur eine studienbegleitende Prüfung abgelegt, so gilt die Note dieser studien-
begleitenden Prüfung als Modulnote. 

2. Werden in einem Modul (außer „Analysis“ und „Lineare Algebra“) mehrere studienbegleitende Prü-
fungen abgelegt, so errechnet sich die Modulnote als das nach ECTS-Punkten gewichtete Mittel der 
Noten für die Modulteilprüfungen. 

3. Die Modulnote für die Module „Analysis“ und „Lineare Algebra“ besteht jeweils aus der Note der 
mündlichen Modulteilprüfung.  

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich als gewichtetes arithmeti-
sches Mittel der Modulnoten. Dabei entspricht der Gewichtungsfaktor jeweils dem Anteil der ECTS-
Punkte des Moduls; hiervon ausgenommen sind Proseminare und Seminare, die mit doppeltem An-
teil ihrer ECTS-Punkte gewichtet werden. 

2. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung.  

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für bis zu drei Prüfungsleistungen eine zweite Wie-
derholung in Anspruch genommen werden. Falls eine zweite Wiederholung für drei Prüfungsleistungen in 
Anspruch genommen wird, muss darunter eine der beiden Modulteilprüfungen „Lineare Algebra I“ oder 
„Analysis I“ sein. 

(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfung muss zum nächstmöglichen Prüfungstermin stattfinden. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Die Amtszeit für Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen sowie für akademische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen im Fachprüfungsausschuss Mathematik beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit für studen-
tische Mitglieder beträgt ein Jahr. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Mathematik in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 3 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Analysis (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Analysis I V+Ü P 8 PL 

Analysis II V+Ü P 7 SL 

Mündliche Prüfung  P 3 PL 

Zulassungsvoraussetzung zur mündlichen Prüfung im Modul „Analysis“ ist die bestandene Prüfungslei-
stung „Analysis I“ und die bestandene Studienleistung „Analysis II“.  
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Lineare Algebra (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lineare Algebra I V+Ü P 8 PL 

Lineare Algebra II V+Ü P 7 SL 

Mündliche Prüfung  P 3 PL 

Zulassungsvoraussetzung zur mündlichen Prüfung im Modul „Lineare Algebra“ ist die bestandene Prü-
fungsleistung „Lineare Algebra I“ und die bestandene Studienleistung „Lineare Algebra II“.  

 

Algebra und Zahlentheorie (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Algebra und Zahlentheorie V+Ü P 9 PL 

 

Geometrie und Integration (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Elementargeometrie V+Ü P 4 PL 

Mehrfachintegrale V+Ü P 2 SL 

 

Stochastik (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Stochastik V+Ü P 9 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Proseminar (3 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Mathematisches Proseminar S WP 3 PL 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Didaktik der schulmathematischen Teilgebiete (Beifach) (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Didaktik der Algebra und Analysis V+Ü WP 2/3 SL/PL 

Didaktik der Geometrie und Stochastik V+Ü WP 2/3 SL/PL 

Der/Die Studierende wählt, welche der beiden Fachdidaktik-Veranstaltungen er/sie im Umfang von 
2 ECTS-Punkten belegt und als Studienleistung erbringt und welche er/sie im Umfang von 3 ECTS-
Punkten belegt und als Prüfungsleistung erbringt. Insgesamt müssen im Fachdidaktik-Modul 5 ECTS-
Punkte erworben werden. 

 
(4) Wird den Studierenden zu Beginn einer Lehrveranstaltung keine andere Regelung mitgeteilt, so gilt 
in Bezug auf im Rahmen von Lehrveranstaltungen erforderliche Studienleistungen: 
– In Seminaren und Proseminaren besteht die Studienleistung in der regelmäßigen Teilnahme bei 

höchstens zweimaligem Fehlen. 
– In Vorlesungen mit Übungen bestehen die Studienleistungen in der regelmäßigen Teilnahme bei 

höchstens zweimaligem Fehlen sowie in der regelmäßigen Bearbeitung der Übungsaufgaben und 
dem Erreichen von mindestens 50 Prozent der für die Übungsaufgaben zu vergebenden Punkte. 
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§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn die Modulteilprüfung „Lineare Algebra I“ oder die Modul-
teilprüfung „Analysis I“ erfolgreich abgelegt wurde. Welche dieser beiden Modulteilprüfungen als Orientie-
rungsprüfung gilt, wird von dem/der Studierenden bei der Prüfungsanmeldung festgelegt. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Mathematik in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprü-
fung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Mathematik ent-
sprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann für diejenige der beiden Modulteilprüfungen „Lineare 
Algebra I“ und „Analysis I“, welche nicht als Orientierungsprüfung gilt, und für zwei weitere Prüfungslei-
stungen eine zweite Wiederholung in Anspruch genommen werden. 

(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfung muss zum nächstmöglichen Prüfungstermin stattfinden. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Amtszeit des Fachprüfungsausschusses 

Für die Amtszeit des Fachprüfungsausschusses gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des 
Beifachs Mathematik entsprechend. 

 

 

Norwegisch – Beifach 

 

Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Norwegisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Sprachkompetenz (19 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fortgeschrittenenkurs I Norwegisch Ü P 4 PL 

Fortgeschrittenenkurs II Norwegisch Ü P 4 PL 

Sprachpraktische Übung Norwegisch Ü P 5 PL 

Lektüre und Interpretation norwegischer Literatur  Ü P 6 PL 
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Voraussetzung für den Besuch des Fortgeschrittenenkurses II Norwegisch ist die erfolgreiche Teilnahme 
am Fortgeschrittenenkurs I Norwegisch. 
Voraussetzung für den Besuch der Sprachpraktischen Übung Norwegisch ist die erfolgreiche Teilnahme 
am Fortgeschrittenenkurs II Norwegisch. 

 

Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen (17 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Literatur  V P 3 SL 

Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur S P 6 PL 

Hauptseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur S P 8 PL 

Voraussetzung für den Besuch des Hauptseminars zu einem Thema der skandinavischen Literatur ist die 
erfolgreiche Teilnahme am Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur.  

 

Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde (15 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Kulturwissenschaft S P 6 PL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Kultur V P 3 SL 

Landeskunde Norwegen Ü P 6 PL 

 

Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Sprachwissenschaft S P 6 PL 

Vorlesung zu einem sprachwissenschaftlichen Thema V P 3 SL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Wahlmodule: 
– Skandinavische Kultur des Mittelalters 
– Skandinavische Literaturwissenschaft – Vertiefung 
– Skandinavische Sprachwissenschaft – Vertiefung 
– Studienrelevanter Aufenthalt in Norwegen 
 

Skandinavische Kultur des Mittelalters (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zur skandinavischen Kultur des Mittelalters  V P 3 SL 

Einführung in das Altnordische S P 6 SL 

 

Skandinavische Literaturwissenschaft – Vertiefung (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Literatur oder Kultur V P 3 SL 

Seminar zur Gattungstheorie und/oder Gattungsgeschichte S P 6 SL 

 

Skandinavische Sprachwissenschaft – Vertiefung (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem sprachwissenschaftlichen Thema V P 3 SL 
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Proseminar zu einem sprachwissenschaftlichen Thema S P 6 SL 

 

Studienrelevanter Aufenthalt in Norwegen (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienrelevanter Aufenthalt in Norwegen (siehe Erläuterung)  P 9 SL 

Studienrelevanter Aufenthalt in Norwegen: 
Es ist ein insgesamt mindestens sechswöchiger studienrelevanter Aufenthalt in Norwegen zu absolvie-
ren. Die Anerkennung des Auslandsaufenthaltes setzt voraus, dass dieser von der zuständigen Fachver-
treterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende nach 
Abschluss des Auslandsaufenthaltes einen schriftlichen Bericht hierüber vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl fachdidaktische Lehrveranstaltungen im Fach Eng-
lisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch im Umfang von insgesamt 5 ECTS-Punkten. 

 
(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eine oder mehrere skandinavistische Lehrveranstal-
tungen aus den Bereichen Sprachpraxis, Landeskunde, Literatur-, Kultur- und/oder Sprachwissenschaft 
im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Norwegisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Norwegisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Sprachkompetenz 

– Fortgeschrittenenkurs I Norwegisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Fortgeschrittenenkurs II Norwegisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Sprachpraktische Übung Norwegisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Lektüre und Interpretation norwegischer Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen 
– Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 

c) Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde 
– Einführung in die Kulturwissenschaft: mündliche Modulteilprüfung 
– Landeskunde Norwegen: mündliche Modulteilprüfung 

d) Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen 
– Einführung in die Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
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e) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung gemäß 

den fachspezifischen Bestimmungen des betreffenden Faches 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Sprachkompetenz         dreifach 
Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen  zweifach 
Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde zweifach 
Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen  einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Norwegisch als Erweiterungsfach eine 
der studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist aus-
geschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme 
an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Norwegisch als 
Erweiterungsfach nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Beifach Norwegisch als Erweiterungsfach werden in deutscher oder 
norwegischer Sprache durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder norwegischer Sprache zu erbringen. 

 

 

Philosophie/Ethik – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Philosophie / Ethik sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, 
davon entfallen 
– 85 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Klassiker der Philosophie (20 ECTS-Punkte) 
Die Veranstaltungen in den Modulen Klassiker der Philosophie und Theoretische Philosophie sind so zu 
wählen, dass die folgenden drei Epochen abgedeckt sind (Epochen I – III): 
– Antike/Mittelalter 
– 16. bis 18. Jahrhundert 
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– 19. bis 20. Jahrhundert 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Interpretationskurs über einen klassischen Text der Philosophie, 
Teil 1 (Epoche I) 

S, Ü P 10 PL 

Interpretationskurs über einen klassischen Text der Philosophie, 
Teil 2 (Epoche I) 

S, Ü P 10 PL 

 

Theoretische Philosophie (13 ECTS-Punkte) 
Die Veranstaltungen in den Modulen Klassiker der Philosophie und Theoretische Philosophie sind so zu 
wählen, dass die folgenden drei Epochen (Epochen I – III) abgedeckt sind: 
– Antike/Mittelalter 
– 16. bis 18. Jahrhundert 
– 19. bis 20. Jahrhundert 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar zur theoretischen Philosophie (Epoche II) S P 10 PL 

Vorlesung zur theoretischen Philosophie  
mit thematischem Überblickscharakter (Epoche III) 

V P 3 SL 

Voraussetzung für den Besuch des Hauptseminars ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung. 

 

Grundkenntnisse der formalen Logik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar „Logik“ S, Ü P 10 SL 

 

Problemfelder der praktischen Philosophie – Grundlagen (16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zu Themen der angewandten Ethik S P 8 SL 

Proseminar zur praktischen Philosophie S P 8 PL 

 

Problemfelder der praktischen Philosophie – Vertiefung (20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar zur praktischen Philosophie, Schwerpunkt Ethik S P 10 PL 

Hauptseminar oder Vorlesung mit Übung zur praktischen Philosophie S/V, Ü P 10 PL 

Voraussetzung für den Besuch der Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte 
Zwischenprüfung. 

 

Religionsphilosophie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar zu Grundpositionen des Christentums 
und der Religionsphilosophie  

S P 6 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Der bzw. die Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Problem- und Forschungsfelder der praktischen Philosophie 
– Problem- und Forschungsfelder der theoretischen Philosophie 

Problem- und Forschungsfelder der praktischen Philosophie (9 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zur praktischen Philosophie V P 3 SL 

Proseminar zu Theorien des gelingenden Lebens  S P 6 PL 

 

Problem- und Forschungsfelder der theoretischen Philosophie (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zur theoretischen Philosophie V P 3 SL 

Proseminar zur Erkenntnistheorie S P 6 PL 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Grundlagen der Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I S P 5 PL/SL 

Fachdidaktik II S P 5 PL/SL 

Die Lehrveranstaltungen sind in der angegebenen Reihenfolge zu besuchen, d. h. die erfolgreiche Teil-
nahme an der vorangehenden Lehrveranstaltung ist Voraussetzung für den Besuch der folgenden Lehr-
veranstaltung.  

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende studienbegleitenden Prüfungen erfolgreich abge-
legt wurden: 
– Interpretationskurs über einen klassischen Text der Philosophie, Teil 1 (Epoche I): 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Interpretationskurs über einen klassischen Text der Philosophie, Teil 2 (Epoche I): 

schriftliche Modulteilprüfung 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Leistungen erbracht wurden 
und die in Nr. 3 und Nr. 4 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Proseminar zur praktischen Philosophie: mündliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 10 ECTS-Punkte im Proseminar „Logik“ 
– 3 ECTS-Punkte in einer Vorlesung nach Wahl der bzw. des Studierenden 

3. Orientierungsprüfung 

4. Sprachkenntnisse 
– Latinum oder Graecum 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Klassiker der Philosophie 

– Interpretationskurs über einen klassischen Text der Philosophie, Teil 1 (Epoche I): 
schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 
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– Interpretationskurs über einen klassischen Text der Philosophie, Teil 2 (Epoche I): 
schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Theoretische Philosophie 
– Hauptseminar zur theoretischen Philosophie (Epoche II): schriftliche Modulteilprüfung 

c) Problemfelder der praktischen Philosophie – Grundlagen 
– Proseminar zur praktischen Philosophie: mündliche Modulteilprüfung 

(Zwischenprüfungsleistung) 
d) Problemfelder der praktischen Philosophie – Vertiefung 

– Hauptseminar zur praktischen Philosophie, Schwerpunkt Ethik:  
schriftliche Modulteilprüfung 

– Hauptseminar oder Vorlesung mit Übung zur praktischen Philosophie: 
schriftliche Modulteilprüfung 

e) Religionsphilosophie 
– Proseminar zu Grundpositionen des Christentums und der Religionsphilosophie: 

schriftliche Modulteilprüfung 
f) Wahlmodul 

Problem- und Forschungsfelder der praktischen Philosophie 
– Proseminar zu Theorien des gelingenden Lebens: mündliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Problem- und Forschungsfelder der theoretischen Philosophie 
– Proseminar zur Erkenntnistheorie: mündliche Modulteilprüfung 

g) Fachdidaktik 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Fachdidaktik I: mündliche Modulteilprüfung 
– Fachdidaktik II: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Klassiker der Philosophie         einfach 
Theoretische Philosophie         dreifach 
Problemfelder der praktischen Philosophie – Grundlagen  zweifach 
Problemfelder der praktischen Philosophie – Vertiefung  sechsfach 
Religionsphilosophie          einfach 
Wahlmodul            einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Philosophie/Ethik zwei der studien-
begleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt 
werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung 
setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Philoso-
phie/Ethik nicht zulässig. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 
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Im Hauptfach Philosophie/Ethik als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, 
davon entfallen 
– 85 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Philosophie/Ethik als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmun-
gen für das Hauptfach Philosophie/Ethik unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen, 
wobei die Voraussetzungen für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen in den Modulen Theoretische 
Philosophie und Problemfelder der praktischen Philosophie – Vertiefung entfallen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

 

Arbeitsgebiete der theoretischen und praktischen Philosophie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zur theoretischen Philosophie S P 3 SL 

Vorlesung zur praktischen Philosophie S P 3 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Philosophie/Ethik als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Philosophie/Ethik als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Philosophie/Ethik entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Philosophie/Ethik entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Latinum oder Graecum. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Philosophie/Ethik in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 85 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 3 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 
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§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Philosophie/Ethik in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in 
den fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Philosophie/Ethik unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 
3 genannten fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Problem- und Forschungsfelder der Philosophie (3 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zur praktischen Philosophie V WP 3 SL 

Vorlesung zur theoretischen Philosophie V WP 3 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Phi-
losophie/Ethik entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Philoso-
phie/Ethik entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Klassiker der Philosophie 

– Interpretationskurs über einen klassischen Text der Philosophie, Teil 1 (Epoche I): 
schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 

– Interpretationskurs über einen klassischen Text der Philosophie, Teil 2 (Epoche I): 
schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Theoretische Philosophie 
– Hauptseminar zur theoretischen Philosophie (Epoche II): schriftliche Modulteilprüfung 

c) Problemfelder der praktischen Philosophie – Grundlagen 
– Proseminar zur praktischen Philosophie: mündliche Modulteilprüfung 

(Zwischenprüfungsleistung) 
d) Problemfelder der praktischen Philosophie – Vertiefung 

– Hauptseminar zur praktischen Philosophie, Schwerpunkt Ethik:  
schriftliche Modulteilprüfung 

– Hauptseminar oder Vorlesung mit Übung zur praktischen Philosophie: 
schriftliche Modulteilprüfung 

e) Religionsphilosophie 
– Proseminar zu Grundpositionen des Christentums und der Religionsphilosophie: 

schriftliche Modulteilprüfung 
f) Fachdidaktik 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-
dierenden: 
– Fachdidaktik I: mündliche Modulteilprüfung 
– Fachdidaktik II: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 



 172 

Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Klassiker der Philosophie         einfach 
Theoretische Philosophie         dreifach 
Problemfelder der praktischen Philosophie – Grundlagen  zweifach 
Problemfelder der praktischen Philosophie – Vertiefung  sechsfach 
Religionsphilosophie          einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Philosophie/Ethik entsprechend. 

 

 

Physik – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Physik sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und  
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Experimentalphysik (33 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Experimentalphysik I V+Ü P 8 SL 

Experimentalphysik II V+Ü P 8 SL 

Mündliche Prüfung A (Experimentalphysik I+II) – P 2 PL 

Experimentalphysik III V+Ü P 8 SL 

Fortgeschrittene Experimentalphysik für Lehramtsstudierende V+Ü P 7 SL 

Zulassungsvoraussetzung für die mündliche Prüfung A ist das Erbringen der Studienleistungen in den 
Lehrveranstaltungen Experimentalphysik I und II. 

 

Theoretische Physik (29 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Theoretische Physik I V+Ü P 6 SL 

Theoretische Physik II V+Ü P 6 SL 

Theoretische Physik III V+Ü P 8 SL 

Mündliche Prüfung B (Theoretische Physik I+II+III) – P 2 PL 

Fortgeschrittene Theoretische Physik für Lehramtsstudierende V+Ü P 7 SL 

Zulassungsvoraussetzung für die mündliche Prüfung B ist das Erbringen der Studienleistungen in den 
Lehrveranstaltungen Theoretische Physik I, II und III. 
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Physikalische Praktika (18 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anfängerpraktikum Physik 1 Pr P 6 PL 

Anfängerpraktikum Physik 2 Pr P 6 PL 

Fortgeschrittenenpraktikum Physik für Lehramtsstudierende Pr P 6 PL 

Teilnahmevoraussetzung für das „Fortgeschrittenenpraktikum Physik für Lehramtsstudierende“ ist die 
erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen „Anfängerpraktikum Physik 1“, „Anfängerpraktikum 
Physik 2“ und „Fortgeschrittene Experimentalphysik für Lehramtsstudierende“. 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Mathematik I für Studierende des Ingenieurwesens und der In-
formatik 

V+Ü WP 8 SL 

Mathematik II für Studierende des Ingenieurwesens und der In-
formatik 

V+Ü WP 6 SL 

Wenn Mathematik als weiteres Fach studiert wird, sind diese Lehrveranstaltungen durch Lehrveranstal-
tungen aus dem Lehrangebot des Physikalischen Instituts zu ersetzen, die nicht bereits Bestandteil des 
Studiengangs Lehramt an Gymnasien sind. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I: Einführung  V P 2 SL 

Fachdidaktik II: Vertiefung  S P 3 SL 

Fachdidaktik III: Demonstrationspraktikum  Pr P 4 SL 

Abschließende Prüfung über Fachdidaktik Physik – P 1 PL 

Teilnahmevoraussetzung für „Fachdidaktik III: Demonstrationspraktikum“ ist das erfolgreiche Ablegen der 
mündlichen Prüfung A und die erfolgreiche Teilnahme an der Lehrveranstaltung „Fortgeschrittene Expe-
rimentalphysik für Lehramtsstudierende“. 
Zulassungsvoraussetzung für die abschließende Prüfung über Fachdidaktik Physik ist die erfolgreiche 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen Fachdidaktik I, II und III. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn das Anfängerpraktikum Physik 1 bestanden wurde. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die mündliche Prüfung A und die Orientierungsprüfung be-
standen wurden. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 

1. Wird in einem Modul nur eine studienbegleitende Prüfung abgelegt, so gilt die Note dieser studien-
begleitenden Prüfung als Modulnote. 

2. Werden in einem Modul mehrere studienbegleitende Prüfungen abgelegt, so errechnet sich die Mo-
dulnote als das arithmetische Mittel der Noten für die Modulteilprüfungen. 
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(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich als das gewichtete arithme-
tische Mittel der Modulnoten. Hierbei geht die Modulnote Experimentalphysik achtfach, die Modulno-
te Theoretische Physik zehnfach und die Modulnote Physikalische Praktika neunfach gewichtet ein. 

2. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht be-
standen gelten, können zweimal wiederholt werden; hiervon ausgenommen ist das Anfängerpraktikum 
Physik 1, das nur einmal wiederholt werden darf. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfungsleistung setzt in der Regel eine erneute 
Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. Die zweite Wiederholungsprüfung ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der regulären Prüfungstermine für diese Prüfungsleistung abzule-
gen.  

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher oder englischer Sprache erbracht. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Physik als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Physik als Erweiterungsfach sind die unter Ziffer 1 § 2 der fachspezifischen Bestim-
mungen des Hauptfachs Physik genannten Module zu belegen.  

(2) Darüber hinaus belegt der/die Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen 
aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder ergänzende 
fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen aus dem Studienangebot Physik im Umfang von insgesamt 
6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Physik als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Physik als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Physik ent-
sprechend. 
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§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Physik entsprechend. 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Haupt-
fachs Physik entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Physik in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 98 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und  
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Physik in Kombination mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die unter Ziffer 1 
§ 2 Absatz 1 und 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Physik genannten Module zu 
belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Fachwissenschaftliches Wahlmodul (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Mathematik I für Studierende des Ingenieurwesens und der In-
formatik 

V+Ü WP 8 SL 

Wenn Mathematik als weiteres Fach studiert wird, sind diese Lehrveranstaltungen durch Lehrveranstal-
tungen aus dem Lehrangebot des Physikalischen Instituts zu ersetzen, die nicht bereits Bestandteil des 
Studiengangs Lehramt an Gymnasien sind. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Physik 
entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Physik 
entsprechend. 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs Physik ent-
sprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
des Hauptfachs Physik entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Haupt-
fachs Physik entsprechend. 
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Physik – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Physik als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 58 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 11 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Experimentalphysik (26 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Experimentalphysik I V+Ü P 8 SL 

Experimentalphysik II V+Ü P 8 SL 

Mündliche Prüfung A (Experimentalphysik I+II) – P 2 PL 

Experimentalphysik III V+Ü P 8 SL 

Zulassungsvoraussetzung für die mündliche Prüfung A ist das Erbringen der Studienleistungen in den 
Lehrveranstaltungen Experimentalphysik I und II. 

 

Theoretische Physik (20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Theoretische Physik I V+Ü P 6 SL 

Theoretische Physik II V+Ü P 6 SL 

Theoretische Physik III V+Ü P 8 SL 

 

Physikalische Praktika (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Anfängerpraktikum Physik 1 P P 6 PL 

Anfängerpraktikum Physik 2 P P 6 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul (11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Mathematik I für Naturwissenschaftler V+Ü WP 6 SL 

Mathematik II für Naturwissenschaftler V+Ü WP 5 SL 

Wenn Mathematik als weiteres Fach studiert wird, sind diese Lehrveranstaltungen durch Lehrveranstal-
tungen aus dem Lehrangebot des Physikalischen Instituts zu ersetzen, die nicht bereits Bestandteil des 
Studiengangs Lehramt an Gymnasien sind. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik I: Einführung  V P 2 SL 
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Fachdidaktik II: Vertiefung  S P 3 PL 

 

(4) Ergänzendes Modul (6 ECTS-Punkte) 
Der/Die Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder ergänzende fachwissenschaftli-
che Lehrveranstaltungen aus dem Studienangebot Physik im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Physik als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Physik als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnoten 

1. Wird in einem Modul nur eine studienbegleitende Prüfung abgelegt, so gilt die Note dieser studien-
begleitenden Prüfung als Modulnote. 

2. Werden in einem Modul mehrere studienbegleitende Prüfungen abgelegt, so errechnet sich die Mo-
dulnote als das arithmetische Mittel der Noten für die Modulteilprüfungen. 

(2) Bildung der Durchschnittsnoten 

1. Die Durchschnittsnote der fachwissenschaftlichen Module errechnet sich als das gewichtete arithme-
tische Mittel der Modulnoten. Hierbei geht die Modulnote Experimentalphysik achtfach und die Mo-
dulnote Physikalische Praktika sechsfach gewichtet ein. 

2. Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht be-
standen gelten, können zweimal wiederholt werden. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfungsleistung setzt in der Regel eine erneute 
Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. Die zweite Wiederholungsprüfung ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der regulären Prüfungstermine für diese Prüfungsleistung abzule-
gen.  

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in deutscher oder englischer Sprache erbracht. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Physik in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 58 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 5 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 
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(1) Im Beifach Physik in Verbindung mit den Fächern Bildende Kunst oder Musik sind die unter Ziffer 1 
§ 2 Absatz 1 und 3 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Physik genannten Module zu bele-
gen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Fachwissenschaftliches Wahlmodul (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Mathematik I für Naturwissenschaftler V+Ü WP 5 SL 

Wenn Mathematik als weiteres Fach studiert wird, ist diese Lehrveranstaltung durch eine oder mehrere 
Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot des Physikalischen Instituts zu ersetzen, die nicht bereits 
Bestandteil des Studiengangs Lehramt an Gymnasien sind. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn das Anfängerpraktikum Physik 1 bestanden wurde. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Physik in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Notenbildung 

Für die Notenbildung gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs Physik entspre-
chend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht be-
standen gelten, können zweimal wiederholt werden; hiervon ausgenommen ist das Anfängerpraktikum 
Physik 1, das nur einmal wiederholt werden darf. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfungsleistung setzt in der Regel eine erneute 
Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. Die zweite Wiederholungsprüfung ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der regulären Prüfungstermine für diese Prüfungsleistung abzule-
gen.  

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Hinsichtlich Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen des Beifachs 
Physik entsprechend. 

 

 

Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft sind insgesamt 104 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 
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§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Grundlagen und Methoden der Politikwissenschaft (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Politikwissenschaftliches Propädeutikum S, Ü P 6 SL 

Methoden der Politikwissenschaft S P 2 SL 

Modulabschlussprüfung  P 2 PL 

 

Politische Systeme und Strukturprobleme im internationalen Vergleich (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in das politische System der BRD 
und in die Vergleichende Politikwissenschaft  

V P 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich Vergleichende Politikwissenschaft  S P 6 PL 

Das Proseminar ist parallel zur Einführung in das politische System der BRD und in die Vergleichende 
Politikwissenschaft oder nach erfolgreicher Teilnahme an dieser Einführung zu besuchen. 

 

Internationale Politik (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Internationale Politik V P 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich Internationale Politik S P 6 SL 

Das Proseminar ist parallel zur Einführung in die Internationale Politik oder nach erfolgreicher Teilnahme 
an dieser Einführung zu besuchen.  

 

Politische Theorie (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in Geschichte und Entwicklungslinien politischer Theorien V P 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich Politische Theorie S P 6 PL 

Das Proseminar ist parallel zur Einführung in Geschichte und Entwicklungslinien politischer Theorien oder 
nach erfolgreicher Teilnahme an dieser Einführung zu besuchen.  

 

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Volkswirtschaftslehre V P 6 SL 

Mikroökonomik I V, Ü WP 6 PL 

Makroökonomik I V, Ü WP 6 PL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

Grundlagen der Wirtschaftspolitik (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Wirtschaftspolitik  V, Ü WP 6 PL 

Öffentliche Ausgaben V, Ü WP 6 PL 

Öffentliche Einnahmen V, Ü WP 6 PL 
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Ordnungspolitik  V, Ü WP 6 PL 

Eine der vier Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundzüge der Unternehmenstheorie V, Ü WP 6 PL 

Grundzüge der Finanzwirtschaft V, Ü WP 6 PL 

Grundzüge des Produktions- und Absatzmanagements V, Ü WP 6 PL 

Grundzüge der Unternehmensrechnung V, Ü WP 6 PL 

Eine der vier Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Politikwissenschaft (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich Regieren S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Globalisierung - Regionalisierung  S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Demokratietheorie S WP 8 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. Voraussetzung für den Besuch der 
Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung. 

 

Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Wirtschaftspolitik (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
Öffentliche Finanz-, Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich Internationale politische Ökonomie S WP 8 PL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. Voraussetzung für den Besuch 
der Lehrveranstaltungen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Methoden, Statistik V/S WP 4 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Neuere und Neueste Geschichte V WP 4 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Soziologie V WP 4 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Öffentliches Recht V WP 4 SL 

Kolloquium zu ausgewählten Themen 
aktueller politikwissenschaftlicher Forschung 

K WP 4 SL 

Zwei der fünf Wahlpflichtveranstaltungen (WP) müssen belegt werden. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktik Politikwissenschaft S P 6 PL 

Fachdidaktik Wirtschaftwissenschaft S P 4 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende studienbegleitende Prüfung erfolgreich abgelegt 
wurde: 
– Mündliche Modulabschlussprüfung im Modul Grundlagen und Methoden der Politikwissenschaft 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Leistungen erbracht wurden 
und die in Nr. 3 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Einführung in die Internationale Politik: mündliche Modulteilprüfung 
– Proseminar aus dem Bereich Politische Theorie: schriftliche Modulteilprüfung 
– Mikroökonomik I: schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Makroökonomik I: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 6 ECTS-Punkte in der Einführung in das politische System der BRD und in die Vergleichende 

Politikwissenschaft 

3. Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Die Note der in einem Modul abgelegten Modulabschlussprüfung bzw. Modulteilprüfung bildet die 
Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Grundlagen und Methoden der Politikwissenschaft 

– Mündliche Modulabschlussprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 
b) Politische Systeme und Strukturprobleme im internationalen Vergleich 

– Proseminar aus dem Bereich Vergleichende Politikwissenschaft: schriftliche Modulteilprü-
fung 

c) Internationale Politik 
– Einführung in die Internationale Politik: mündliche Modulteilprüfung 

(Zwischenprüfungsleistung) 
d) Politische Theorie 

– Proseminar aus dem Bereich Politische Theorie: schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

e) Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 
– Mikroökonomik I: schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Makroökonomik II: schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

f) Grundlagen der Wirtschaftspolitik 
– Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 

g) Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
– Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 

h) Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Politikwissenschaft 
– Hauptseminar aus dem Bereich Regieren: schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich Globalisierung – Regionalisierung: 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
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Hauptseminar aus dem Bereich Demokratietheorie: schriftliche Modulteilprüfung 
i) Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Wirtschaftspolitik 

– Hauptseminar aus dem Bereich Öffentliche Finanz-, Wirtschafts- und Haushaltspolitik: 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich Internationale politische Ökonomie: 
schriftliche Modulteilprüfung 

j) Fachdidaktik 
– Fachdidaktik Politikwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Grundlagen und Methoden der Politikwissenschaft      einfach 
Politische Systeme und Strukturprobleme im internationalen Vergleich  zweifach 
Internationale Politik             zweifach 
Politische Theorie             zweifach 
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre         einfach 
Grundlagen der Wirtschaftspolitik          einfach 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre         einfach 
Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Politikwissenschaft   vierfach 
Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Wirtschaftspolitik   dreifach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Politikwissen-
schaft/Wirtschaftswissenschaft zwei der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orien-
tierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. 
Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zuge-
hörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Politikwissen-
schaft/Wirtschaftswissenschaft nicht zulässig. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft als Erweiterungsfach sind insgesamt 
110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft als Erweiterungsfach sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft unter Ziffer 1 
§ 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen, wobei die Voraussetzungen für den Besuch der Lehr-
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veranstaltungen in den Modulen Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Politikwissenschaft und 
Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Wirtschaftspolitik entfallen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich Vergleichende Politikwissenschaft S WP 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich Internationale Politik S WP 6 SL 

Proseminar aus dem Bereich Politische Theorie  S WP 6 SL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) ist zu belegen. 
Das Proseminar aus dem Bereich Vergleichende Politikwissenschaft ist parallel zur Einführung in das 
politische System der BRD und in die Vergleichende Politikwissenschaft im Modul Politische Systeme 
und Strukturprobleme im internationalen Vergleich oder nach erfolgreicher Teilnahme an dieser Einfüh-
rung zu besuchen.  
Das Proseminar aus dem Bereich Internationale Politik ist parallel zur Einführung in die Internationale 
Politik im Modul Internationale Politik oder nach erfolgreicher Teilnahme an dieser Einführung zu besu-
chen.  
Das Proseminar aus dem Bereich Politische Theorie ist parallel zur Einführung in Geschichte und Ent-
wicklungslinien politischer Theorien im Modul Politische Theorie oder nach erfolgreicher Teilnahme an 
dieser Einführung zu besuchen.  

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft als Erweiterungsfach ist keine Orientierungs-
prüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprü-
fung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst 
oder Musik sind insgesamt 98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 2 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft in Verbindung mit dem Fach Bildende 
Kunst oder Musik sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Politikwissen-
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schaft/Wirtschaftswissenschaft unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fachwissenschaftlichen 
Pflichtmodule und Fachdidaktik-Module zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (2 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Methoden, Statistik V/S WP 2 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Neuere und Neueste Geschichte V WP 2 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Soziologie V WP 2 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Öffentliches Recht V WP 2 SL 

Kolloquium zu ausgewählten Themen 
aktueller politikwissenschaftlicher Forschung 

K WP 2 SL 

Eine der fünf Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Poli-
tikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Politik-
wissenschaft/Wirtschaftswissenschaft entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft entsprechend. 

 

 

Schwedisch – Beifach 

 

Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Schwedisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 60 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 9 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Sprachkompetenz (19 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Fortgeschrittenenkurs I Schwedisch Ü P 4 PL 

Fortgeschrittenenkurs II Schwedisch Ü P 4 PL 

Sprachpraktische Übung Schwedisch Ü P 5 PL 

Lektüre und Interpretation schwedischer Literatur  Ü P 6 PL 

Voraussetzung für den Besuch des Fortgeschrittenenkurses II Schwedisch ist die erfolgreiche Teilnahme 
am Fortgeschrittenenkurs I Schwedisch. 
Voraussetzung für den Besuch der Sprachpraktischen Übung Schwedisch ist die erfolgreiche Teilnahme 
am Fortgeschrittenenkurs II Schwedisch. 

 

Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen (17 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Literatur  V P 3 SL 

Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur S P 6 PL 

Hauptseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur S P 8 PL 

Voraussetzung für den Besuch des Hauptseminars zu einem Thema der skandinavischen Literatur ist die 
erfolgreiche Teilnahme am Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur.  

 

Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde (15 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Kulturwissenschaft S P 6 PL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Kultur V P 3 SL 

Landeskunde Schweden Ü P 6 PL 

 

Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die Sprachwissenschaft S P 6 PL 

Vorlesung zu einem sprachwissenschaftlichen Thema V P 3 SL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Wahlmodule: 
– Skandinavische Kultur des Mittelalters 
– Skandinavische Literaturwissenschaft – Vertiefung 
– Skandinavische Sprachwissenschaft – Vertiefung 
– Studienrelevanter Aufenthalt in Schweden 

 

Skandinavische Kultur des Mittelalters (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zur skandinavischen Kultur des Mittelalters  V P 3 SL 

Einführung in das Altnordische S P 6 SL 

 

Skandinavische Literaturwissenschaft – Vertiefung (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem Thema der skandinavischen Literatur oder Kultur V P 3 SL 
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Seminar zur Gattungstheorie und/oder Gattungsgeschichte S P 6 SL 

 

Skandinavische Sprachwissenschaft – Vertiefung (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung zu einem sprachwissenschaftlichen Thema V P 3 SL 

Proseminar zu einem sprachwissenschaftlichen Thema S P 6 SL 

 

Studienrelevanter Aufenthalt in Schweden (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienrelevanter Aufenthalt in Schweden (siehe Erläuterung)  P 9 SL 

Studienrelevanter Aufenthalt in Schweden: 
Es ist ein insgesamt mindestens sechswöchiger studienrelevanter Aufenthalt in Schweden zu absolvie-
ren. Die Anerkennung des Auslandsaufenthaltes setzt voraus, dass dieser von der zuständigen Fachver-
treterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende nach 
Abschluss des Auslandsaufenthaltes einen schriftlichen Bericht hierüber vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl fachdidaktische Lehrveranstaltungen im Fach Eng-
lisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch im Umfang von insgesamt 5 ECTS-Punkten. 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eine oder mehrere skandinavistische Lehrveranstal-
tungen aus den Bereichen Sprachpraxis, Landeskunde, Literatur-, Kultur- und/oder Sprachwissenschaft 
im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Schwedisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Schwedisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Sprachkompetenz 

– Fortgeschrittenenkurs I Schwedisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Fortgeschrittenenkurs II Schwedisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Sprachpraktische Übung Schwedisch: schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 
– Lektüre und Interpretation schwedischer Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 
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b) Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen 
– Proseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 
– Hauptseminar zu einem Thema der skandinavischen Literatur: schriftliche Modulteilprüfung 

c) Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde 
– Einführung in die Kulturwissenschaft: mündliche Modulteilprüfung 
– Landeskunde Schweden: mündliche Modulteilprüfung 

d) Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen 
– Einführung in die Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: schriftliche bzw. mündliche Modulteilprüfung gemäß 

den fachspezifischen Bestimmungen des betreffenden Faches 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Sprachkompetenz          dreifach 
Skandinavische Literaturwissenschaft – Grundlagen   zweifach 
Skandinavische Kulturwissenschaft und Landeskunde  zweifach 
Skandinavische Sprachwissenschaft – Grundlagen   einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Schwedisch als Erweiterungsfach eine 
der studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist aus-
geschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme 
an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Schwedisch als 
Erweiterungsfach nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Beifach Schwedisch als Erweiterungsfach werden in deutscher oder 
schwedischer Sprache durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder schwedischer Sprache zu erbringen. 

 

 

Spanisch – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 
Im ersten oder zweiten Hauptfach Spanisch sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfal-
len 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 
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§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Spanische Philologie – Grundlagen (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die spanische Literaturwissenschaft Ü P 4 PL 

Einführung in die spanische Sprachwissenschaft Ü P 4 PL 

Überblicksveranstaltung zur Literatur V/Ü P 3 SL 

Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft V/Ü P 3 SL 

 

Spanische Philologie – Vertiefung I (16 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der iberoromanistischen Literaturwissenschaft 

S P 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich 
der iberoromanistischen Sprachwissenschaft  

S P 6 PL 

Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie  Ü P 4 SL 

 

Spanische Philologie – Vertiefung II (20 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der iberoromanistischen Literaturwissenschaft 

S P 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der iberoromanistischen Sprachwissenschaft 

S P 8 PL 

Verfahren der Textinterpretation Ü P 4 SL 

 

Landes- und Kulturwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung  
zu einem spanischsprachigen Gebiet 

Ü P 3 PL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem spanischsprachigen Gebiet 

Ü WP 3 PL 

Landeskundliche Exkursion in ein spanischsprachiges Zielgebiet  
(mindestens drei Tage) 

Ex WP 3 PL 

Kulturwissenschaftliche Vorlesung  V WP 3 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden.  

 

Sprachkompetenz – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung Ü P 4 PL/SL 
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(mindestens Niveau B2.1) 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.2) 

Ü P 4 PL 

 

Sprachkompetenz Vertiefung (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C2.1) Ü P 4 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Wahlmodul I 
– Wahlmodul II 
– Wahlmodul III 

Wahlmodul I (14 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 14 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V P 3 PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V P 3 PL/SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Durchführung einer Projektarbeit: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

 

Wahlmodul II (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule 
(siehe Erläuterung) 

 P 14 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
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Die bzw. der Studierende absolviert ein einsemestriges Studium an einer ausländischen Hochschule und 
belegt Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der romanistischen und/oder allgemeinen Sprachwissen-
schaft, der romanistischen und/oder komparativen Literaturwissenschaft und gegebenenfalls der pluridis-
ziplinären Kulturwissenschaft. Die Wahl der ausländischen Hochschule und die Gestaltung des Studiums 
sind in Absprache mit den dafür zuständigen Lehrenden der Albert-Ludwigs-Universität zu planen. Die 
Anerkennung des fachspezifischen Studiums an einer ausländischen Hochschule setzt voraus, dass es 
von der zuständigen Fachvertreterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter der Albert-Ludwigs-Universität 
vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende erfolgreich an Lehrveranstaltungen der ausländi-
schen Hochschule teilgenommen hat sowie einen Studienbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

Wahlmodul III (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 14 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland:  
Es ist selbständig ein Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung Ü P 5 PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung  Ü P 5 PL/SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Einführung in die spanische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die spanische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-

renden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 3 ECTS-Punkte in der Überblicksveranstaltung zur Literatur 
– 3 ECTS-Punkte in der Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Leistungen erbracht wurden 
und die in Nr. 3 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Proseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Proseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem spanischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
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– Sofern in der Übung Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) keine Orientierungs-
prüfungsleistung erbracht wurde: 
Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
bzw. 
sofern in der Übung Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) eine Orientierungs-
prüfungsleistung erbracht wurde: 
Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 4 ECTS-Punkte in der Übung Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie 
– 4 ECTS-Punkte in derjenigen der folgenden Übungen, in der keine Orientierungsprüfungslei-

stung erbracht wurde: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1) 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1) 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1) 

– 5 ECTS-Punkte in einer fachdidaktischen Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studieren-
den 

3. Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Spanische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die spanische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

– Einführung in die spanische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Spanische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Proseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
c) Spanische Philologie – Vertiefung II 

– Hauptseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Literaturwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

– Hauptseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

d) Landes- und Kulturwissenschaft 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem spanischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem spanischsprachigen Gebiet: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein spanischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden (Orientierungsprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
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– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen unter Berücksichtigung von § 4 
(Zwischenprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
Wahlmodul I 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Wahlmodul II 
– Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Wahlmodul III 
– Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland: schriftliche Modulteilprüfung 

h) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Spanische Philologie – Grundlagen   zweifach 
Spanische Philologie – Vertiefung I   zweifach 
Spanische Philologie – Vertiefung II   vierfach 
Landes- und Kulturwissenschaft   zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen   zweifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung    zweifach 
Wahlmodul        einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Spanisch zwei der studienbeglei-
tenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt wer-
den; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt 
in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste 
Wiederholungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzu-
legen und findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine 
statt. 
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(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Spanisch nicht 
zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Hauptfach Spanisch werden in deutscher oder spanischer Sprache 
durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder spanischer Sprache zu erbringen. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Spanische als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon 
entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 14 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Spanisch als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für das 
Hauptfach Spanisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen, wobei die Voraus-
setzungen für das Belegen des Wahlmoduls entfallen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl romanistische Lehrveranstaltungen aus den Berei-
chen Landeskunde, Sprachkompetenz, Literatur- und/oder Sprachwissenschaft im Umfang von insge-
samt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Spanisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Spanisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Spanisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 
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Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Spanisch entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Spanisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Spanisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 
98 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 80 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Spanisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Spanisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten 
fachwissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist eines der folgenden fachwissenschaftlichen Wahlmodule zu belegen: 

Wahlmodul I (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V P 3 PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V P 3 PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich einer philologischen Nachbardisziplin V WP 2 SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der philosophisch-historischen 
Disziplinen  

V WP 2 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 
Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung. 

 

Wahlmodul II (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 8 PL 

Voraussetzung für das Belegen dieses Moduls ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung.  

Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland: 
Es ist selbständig ein Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  
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§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Spa-
nisch entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Spanisch 
entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Spanisch entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Spanisch entsprechend. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach 
Spanisch entsprechend. 

 

Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

Spanisch – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Spanisch als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 58 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 11 ECTS-Punkte auf ein fachwissenschaftliches Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Spanische Philologie – Grundlagen (14 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in die spanische Literaturwissenschaft Ü P 4 PL 

Einführung in die spanische Sprachwissenschaft Ü P 4 PL 

Überblicksveranstaltung zur Literatur V/Ü P 3 SL 

Überblicksveranstaltung zur Sprachwissenschaft V/Ü P 3 SL 
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Spanische Philologie – Vertiefung I (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Proseminar aus dem Bereich 
der iberoromanistischen Literaturwissenschaft 

S WP 6 PL 

Proseminar aus dem Bereich 
der iberoromanistischen Sprachwissenschaft 

S WP 6 PL 

Grundlagen der Textanalyse und Gattungstheorie Ü P 4 SL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Spanische Philologie – Vertiefung II (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der iberoromanistischen Literaturwissenschaft 

S WP 8 PL 

Hauptseminar aus dem Bereich 
der iberoromanistischen Sprachwissenschaft 

S WP 8 PL 

Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 

 

Landes- und Kulturwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung  
zu einem spanischsprachigen Gebiet 

Ü P 3 PL 

Landeskundliche Lehrveranstaltung 
zu einem spanischsprachigen Gebiet 

Ü WP 3 PL 

Landeskundliche Exkursion in ein spanischsprachiges Zielgebiet  
(mindestens drei Tage) 

Ex WP 3 PL 

Kulturwissenschaftliche Vorlesung  V WP 3 PL 

Eine der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden.  

 

Sprachkompetenz – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt jeweils eine Lehrveranstaltung aus den drei folgenden Bereichen: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.1) 

Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung 
(mindestens Niveau B2.2) 

Ü P 4 PL 

 

Sprachkompetenz – Vertiefung (8 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen aus zwei der folgenden Bereiche: 
– Kommunikative Kompetenz 
– Textproduktion 
– Kontrastive Systemkompetenz 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

Sprachpraktisch orientierte Lehrveranstaltung (Niveau C1) Ü P 4 PL/SL 

 

(2) Fachwissenschaftliche Wahlmodule 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Wahlmodul I 
– Wahlmodul II 
– Wahlmodul III 

Wahlmodul I (11 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 11 ECTS-Punkten, wo-
bei zwingend entweder die Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft oder die 
Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft zu belegen ist: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V WP 3 PL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V WP 3 PL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

 

Wahlmodul II (11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule 
(siehe Erläuterung) 

 P 11 PL 

Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: 
Die bzw. der Studierende absolviert ein einsemestriges Studium an einer ausländischen Hochschule und 
belegt Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der romanistischen und/oder allgemeinen Sprachwissen-
schaft, der romanistischen und/oder komparativen Literaturwissenschaft und gegebenenfalls der pluridis-
ziplinären Kulturwissenschaft. Die Wahl der ausländischen Hochschule und die Gestaltung des Studiums 
sind in Absprache mit den dafür zuständigen Lehrenden der Albert-Ludwigs-Universität zu planen. Die 
Anerkennung des fachspezifischen Studiums an einer ausländischen Hochschule setzt voraus, dass es 
von der zuständigen Fachvertreterin bzw. dem zuständigen Fachvertreter der Albert-Ludwigs-Universität 
vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende erfolgreich an Lehrveranstaltungen der ausländi-
schen Hochschule teilgenommen hat sowie einen Studienbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

Wahlmodul III (11 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland (siehe Erläuterung)   P 11 PL 

Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland: 
Es ist selbständig ein Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland (z. B. empirische Studie, Feldfor-
schung, Projekt in einer Einrichtung, die in einem für die Romanistik relevanten Bereich tätig ist) zu ent-
wickeln und in Absprache mit den zuständigen Lehrenden zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Die Anerkennung des Studienprojekts setzt voraus, dass es von der zuständigen Fachvertreterin bzw. 
dem zuständigen Fachvertreter vorab genehmigt wurde und die bzw. der Studierende einen wissen-
schaftlichen Projektbericht in schriftlicher Form vorlegt.  

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Fachdidaktische Lehrveranstaltung Ü P 5 PL 

 

(4) Ergänzendes Modul 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl romanistische Lehrveranstaltungen aus den Berei-
chen Landeskunde, Sprachkompetenz, Literatur- und/oder Sprachwissenschaft im Umfang von insge-
samt 6 ECTS-Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Spanisch als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Spanisch als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Spanische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die spanische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die spanische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Spanische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

c) Spanische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 
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d) Landes- und Kulturwissenschaft 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem spanischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem spanischsprachigen Gebiet: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein spanischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Wahlmodul 
Wahlmodul I 
– Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

bzw. 
Wahlmodul II 
– Fachspezifisches Studium an einer ausländischen Hochschule: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Wahlmodul III 
– Studienprojekt im spanischsprachigen Ausland: schriftliche Modulteilprüfung 

h) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Spanische Philologie – Grundlagen   zweifach 
Spanische Philologie – Vertiefung I   zweifach 
Spanische Philologie – Vertiefung II   vierfach 
Landes- und Kulturwissenschaft   zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen   zweifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung    zweifach 
Wahlmodul        einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Spanisch als Erweiterungsfach eine der 
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studienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an 
der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Spanisch als Er-
weiterungsfach nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Beifach Spanisch als Erweiterungsfach werden in deutscher oder spani-
scher Sprache durchgeführt. 

(2) Die Studienleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind gemäß den Vorgaben der 
Lehrenden in deutscher oder spanischer Sprache zu erbringen. 

 
Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Spanisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 58 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 5 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Spanisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fach-
spezifischen Bestimmungen für das Beifach Spanisch unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fach-
wissenschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (5 ECTS-Punkte) 
Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
5 ECTS-Punkten: 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Literaturwissenschaft V WP 3 SL 

Vorlesung aus dem Bereich der romanistischen Sprachwissenschaft  V WP 3 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

Ü WP 4 SL 

Übung zu einer älteren Sprachstufe Ü WP 4 SL 

Durchführung einer Projektarbeit (siehe Erläuterung)  WP 4 SL 

Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
einer philologischen Nachbardisziplin 

V/S/Ü WP 2–4 SL 
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Lehrveranstaltung nach Wahl aus dem Bereich 
der philosophisch-historischen Disziplinen  

V/S/Ü WP 2–4 SL 

Lektüre von Grundlagentexten (siehe Erläuterung)  WP 1 SL 

Durchführung einer Projektarbeit: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin Inhalt und Um-
fang der Projektarbeit, die sie bzw. er durchführt. Die Anerkennung der Projektarbeit setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die Projektarbeit vereinbarungsgemäß durchgeführt hat und einen schriftlichen 
Ergebnisbericht vorlegt. 

Lektüre von Grundlagentexten im Selbststudium: 
Die bzw. der Studierende vereinbart mit dem zuständigen Fachvertreter bzw. der zuständigen Fachver-
treterin die zu lesenden Texte. Die Anerkennung der Lektüre von Grundlagentexten setzt voraus, dass 
die bzw. der Studierende die von dem/der zuständigen Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegten Studi-
enleistungen erbringt. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Prüfungen erfolgreich abgelegt wurden: 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 

– Einführung in die spanische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Einführung in die spanische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Spanisch in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung 
erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Modulnoten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Spanische Philologie – Grundlagen 

– Einführung in die spanische Literaturwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

– Einführung in die spanische Sprachwissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Spanische Philologie – Vertiefung I 
– Proseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Proseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

c) Spanische Philologie – Vertiefung II 
– Hauptseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Literaturwissenschaft: 

schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Hauptseminar aus dem Bereich der iberoromanistischen Sprachwissenschaft: 
schriftliche Modulteilprüfung 

d) Landes- und Kulturwissenschaft 
– Landeskundliche Pflichtlehrveranstaltung zu einem spanischsprachigen Gebiet: 

mündliche Modulteilprüfung 
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– Landeskundliche Lehrveranstaltung zu einem spanischsprachigen Gebiet: 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Landeskundliche Exkursion in ein spanischsprachiges Gebiet (mindestens drei Tage): 
schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Kulturwissenschaftliche Vorlesung: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sprachkompetenz – Grundlagen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden (Orientierungsprüfungsleistung): 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.1): schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen: 
– Kommunikative Kompetenz (mindestens Niveau B2.2): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (mindestens Niveau B2.2): schriftliche Modulteilprüfung 

f) Sprachkompetenz – Vertiefung 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Kommunikative Kompetenz (Niveau C1): mündliche Modulteilprüfung 
– Textproduktion (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 
– Kontrastive Systemkompetenz (Niveau C1): schriftliche Modulteilprüfung 

g) Fachdidaktik 
– Fachdidaktische Lehrveranstaltung: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Spanische Philologie – Grundlagen   zweifach 
Spanische Philologie – Vertiefung I   zweifach 
Spanische Philologie – Vertiefung II   vierfach 
Landes- und Kulturwissenschaft   zweifach 
Sprachkompetenz – Grundlagen   zweifach 
Sprachkompetenz – Vertiefung    zweifach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Spanisch in Verbindung mit dem Fach 
Bildende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Spanisch in Ver-
bindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

 

§ 7 Lehr- und Prüfungssprache 

Für die Lehr- und Prüfungssprache gilt Ziffer 1 § 7 der fachspezifischen Bestimmungen für das Beifach 
Spanisch entsprechend. 
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Hinweis: 
Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien sind ge-
mäß den Vorgaben der Gymnasiallehrerprüfungsordnung (§ 12 Absatz 1 Nr. 4 GymPO I) folgende 
Sprachkenntnisse nachzuweisen: Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, 
kulturelles und sprachliches Erbe vor allem in Bezug auf die Romania), Grundkenntnisse in einer zweiten 
romanischen Sprache (Mindestniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). 

 

 

Sport – Hauptfach 

 

1. Erstes oder zweites Hauptfach 

§ 1 Studienumfang 

Im ersten oder zweiten Hauptfach Sport sind insgesamt 104 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Geistes- und sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Sportpädagogik  V P 3 PL 

Grundlagen der Sportpsychologie und Sportsoziologie V P 3 PL 

Proseminar zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Themenfeldern S P 3 SL 

 

Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Trainingswissenschaft  V P 3 PL 

Grundlagen der Bewegungswissenschaft und Biomechanik  V P 3 PL 

Proseminar zu naturwissenschaftlichen Themenfeldern  S P 3 SL 

 

Medizinische Themenfelder (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Orthopädie, Traumatologie und Ersten Hilfe V P 3 PL 

Grundlagen der Sportmedizin und Leistungsphysiologie  V P 3 PL 

 

Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Einführung in Arbeits- und Studientechniken V/Ü P 2 SL 

Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden  V/Ü P 3 PL 

 

Sportwissenschaftliche Profilbildung (15 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 
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Hauptseminar 
zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern  

S P 6 PL 

Hauptseminar zu naturwissenschaftlichen Forschungsfeldern S P 6 PL 

Empirische Forschungsmethoden und Statistik V/Ü P 3 SL 

 

Sportartübergreifende Theorie und Praxis (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Schulung der motorischen Fähigkeiten I Ü P 2 SL 

Schulung der motorischen Fähigkeiten II Ü P 1 SL 

Grundlagen kompositorischer Sportarten Ü P 1 SL 

Grundlagen von Fitness und Gesundheit Ü P 2 SL 

 

Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Gymnastik/Tanz Ü P 3 PL 

Gerätturnen Ü P 3 PL 

Leichtathletik Ü P 3 PL 

Schwimmen Ü P 3 PL 

 

Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Basketball Ü P 3 PL 

Fußball Ü P 3 PL 

Handball Ü P 3 PL 

Volleyball Ü P 3 PL 

 

Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs C (4 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Wahlsportart I Ü P 1 SL 

Wahlsportart II Ü P 1 SL 

Exkursion  Ex P 2 SL 

 

Profilbildung in Theorie und Praxis des Sports (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Schwerpunktsportart aus Bereich A Ü WP 4 PL 

Schwerpunktsportart aus Bereich B Ü WP 4 PL 

Schwerpunktsportart aus Bereich C Ü WP 4 PL 

Zwei der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) müssen belegt werden. 
Voraussetzung für den Besuch der Übungen dieses Moduls ist die erfolgreiche Teilnahme an den ent-
sprechenden Übungen in den Modulen Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des 
Bereichs A, B bzw. C. 
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(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Vertiefung sportwissenschaftlicher Fragestellungen (8 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltung zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern V/S/Ü P 4 PL/SL 

Lehrveranstaltung zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern V/S/Ü P 4 PL/SL 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Fachdidaktik  S P 3 PL 

Didaktik des Gerätturnens S/Ü P 1 PL 

Didaktik der Gymnastik und des Tanzes S/Ü P 1 PL 

Didaktik der Leichtathletik S/Ü P 1 PL 

Didaktik des Schwimmens  S/Ü P 1 PL 

Didaktik der großen Sportspiele (Integrative Sportspielvermittlung)  S/Ü P 2 SL 

Rettungsschwimmen (DLRG/Silber), Erste Hilfe Ü P 1 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-

renden: 
– Grundlagen der Sportpädagogik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Sportpsychologie und Sportsoziologie: schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: 
– Grundlagen der Orthopädie, Traumatologie und Ersten Hilfe: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Sportmedizin und Leistungsphysiologie: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 2 ECTS-Punkte in der Einführung in Arbeits- und Studientechniken 
– 3 ECTS-Punkte im Modul Sportartübergreifende Theorie und Praxis 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Leistungen erbracht wurden 
und die in Nr. 3 genannten Nachweise vorliegen: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-

renden: 
– Grundlagen der Trainingswissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Bewegungswissenschaft und Biomechanik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden: schriftliche Modulteilprüfung 

– Lehrveranstaltung aus dem Modul Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des 
Bereichs A nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche und praktische Modulteilprüfung 

– Lehrveranstaltung aus dem Modul Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des 
Bereichs B nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche und praktische Modulteilprüfung 

– Grundlagen der Fachdidaktik: mündliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 3 ECTS-Punkte im Proseminar zu geistes-sozialwissenschaftlichen Themenfeldern 
– 3 ECTS-Punkte im Proseminar zu naturwissenschaftlichen Themenfeldern 
– weitere 3 ECTS-Punkte im Modul Sportartübergreifende Theorie und Praxis 
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3. Orientierungsprüfung 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Geistes- und sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft 

– Grundlagen der Sportpädagogik: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

– Grundlagen der Sportpsychologie und Sportsoziologie: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft 
– Grundlagen der Trainingswissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

(ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Grundlagen der Bewegungswissenschaft und Biomechanik: schriftliche Modulteilprüfung 

(ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
c) Medizinische Themenfelder 

– Grundlagen der Orthopädie, Traumatologie und Ersten Hilfe: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

– Grundlagen der Sportmedizin und Leistungsphysiologie: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

d) Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden 
– Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden: schriftliche Modulteilprüfung 

(Zwischenprüfungsleistung) 
e) Sportwissenschaftliche Profilbildung 

– Hauptseminar zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern: 
schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

– Hauptseminar zu naturwissenschaftlichen Forschungsfeldern: 
schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

f) Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A 
– Gymnastik/Tanz: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungslei-

stung) 
– Gerätturnen: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Leichtathletik: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Schwimmen: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 

g) Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B 
– Basketball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Fußball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Handball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Volleyball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 

h) Profilbildung in Theorie und Praxis des Sports 
– Modulteilprüfungen in zwei der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des 

Studierenden*: 
– Schwerpunktsportart aus Bereich A: schriftliche und praktische Modulteilprüfung 
– Schwerpunktsportart aus Bereich B: schriftliche und praktische Modulteilprüfung 
– Schwerpunktsportart aus Bereich C: schriftliche und praktische Modulteilprüfung 

* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 
i) Vertiefung sportwissenschaftlicher Fragestellungen 

– Lehrveranstaltung zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern nach Wahl der bzw. des 
Studierenden: mündliche Modulteilprüfung 

j) Fachdidaktik 
– Grundlagen der Fachdidaktik: mündliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Didaktik des Gerätturnens: schriftliche Modulteilprüfung 
– Didaktik der Gymnastik und des Tanzes: schriftliche Modulteilprüfung 
– Didaktik der Leichtathletik: schriftliche Modulteilprüfung 
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– Didaktik des Schwimmens: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Geistes-sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft  zweifach 
Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft    zweifach 
Medizinische Themenfelder           zweifach 
Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden     einfach 
Sportwissenschaftliche Profilbildung         vierfach 
Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A zweifach 
Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B zweifach 
Profilbildung in Theorie und Praxis des Sports       zweifach 
Vertiefung sportwissenschaftlicher Fragestellungen      einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können im Hauptfach Sport zwei der studienbegleitenden 
Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientierungsprüfung sind, ein zweites Mal wiederholt werden; eine 
dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Re-
gel eine erneute Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Wiederholungsmöglichkeiten hinaus kann im Hauptfach Sport eine 
weitere studienbegleitende Prüfung in einem der Module Sportartspezifische Theorie und Praxis in den 
Sportarten des Bereichs A, Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B oder 
Profilbildung in Theorie und Praxis des Sports ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederho-
lung ist ausgeschlossen. 

(3) Die zweite Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung der in § 22 Absatz 3 dieser Prüfungsord-
nung genannten Zwischenprüfungsfrist – in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(4) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Hauptfach Sport nicht zu-
lässig. 

 

2. Hauptfach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Sport als Erweiterungsfach sind insgesamt 110 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 8 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Sport als Erweiterungsfach sind die in den fachspezifischen Bestimmungen für das 
Hauptfach Sport unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Module zu belegen. 

(2) Darüber hinaus belegt die bzw. der Studierende nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltun-
gen aus dem Bereich Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das fol-
gende ergänzende fachwissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 
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Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl Lehrveranstaltungen zu sportwissenschaftlichen 
Fragestellungen und/oder zu sportartspezifischer Theorie und Praxis im Umfang von insgesamt 6 ECTS-
Punkten. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Hauptfach Sport als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Hauptfach Sport als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

Für die studienbegleitenden Prüfungen und die Bildung der Noten gilt Ziffer 1 § 5 der fachspezifischen 
Bestimmungen für das Hauptfach Sport entsprechend. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Sport entsprechend. 

 

3. Hauptfach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Hauptfach Sport in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 98 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 86 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 2 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 10 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Sport in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fachspe-
zifischen Bestimmungen für das Hauptfach Sport unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fachwis-
senschaftlichen Pflichtmodule und das Fachdidaktik-Modul zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (2 ECTS-Punkte)  

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltung zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern  V/S/Ü P 2 PL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Für die Orientierungsprüfung gilt Ziffer 1 § 3 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Sport 
entsprechend. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Für die Zwischenprüfung gilt Ziffer 1 § 4 der fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach Sport 
entsprechend. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
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Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Geistes- und sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft 

– Grundlagen der Sportpädagogik: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

– Grundlagen der Sportpsychologie und Sportsoziologie: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

b) Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft 
– Grundlagen der Trainingswissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 

(ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Grundlagen der Bewegungswissenschaft und Biomechanik: schriftliche Modulteilprüfung 

(ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
c) Medizinische Themenfelder 

– Grundlagen der Orthopädie, Traumatologie und Ersten Hilfe: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

– Grundlagen der Sportmedizin und Leistungsphysiologie: schriftliche Modulteilprüfung 
(ggf. Orientierungsprüfungsleistung) 

d) Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden 
– Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden: schriftliche Modulteilprüfung 

(Zwischenprüfungsleistung) 
e) Sportwissenschaftliche Profilbildung 

– Hauptseminar zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern: 
schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

– Hauptseminar zu naturwissenschaftlichen Forschungsfeldern: 
schriftliche und mündliche Modulteilprüfung 

f) Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A 
– Gymnastik/Tanz: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungslei-

stung) 
– Gerätturnen: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Leichtathletik: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Schwimmen: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 

g) Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B 
– Basketball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Fußball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Handball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
– Volleyball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 

h) Profilbildung in Theorie und Praxis des Sports 
– Modulteilprüfungen in zwei der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des 

Studierenden*: 
– Schwerpunktsportart aus Bereich A: schriftliche und praktische Modulteilprüfung 
– Schwerpunktsportart aus Bereich B: schriftliche und praktische Modulteilprüfung 
– Schwerpunktsportart aus Bereich C: schriftliche und praktische Modulteilprüfung 

* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 
i) Wahlmodul 

– Lehrveranstaltung zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern: mündliche Modulteilprü-
fung 

j) Fachdidaktik 
– Grundlagen der Fachdidaktik: mündliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
– Didaktik des Gerätturnens: schriftliche Modulteilprüfung 
– Didaktik der Gymnastik und des Tanzes: schriftliche Modulteilprüfung 
– Didaktik der Leichtathletik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Didaktik des Schwimmens: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Geistes-sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft   zweifach 
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Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft     zweifach 
Medizinische Themenfelder            zweifach 
Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden      einfach 
Sportwissenschaftliche Profilbildung          vierfach 
Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A  zweifach 
Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B  zweifach 
Profilbildung in Theorie und Praxis des Sports        zweifach 
Wahlmodul                einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

Für die Wiederholung studienbegleitender Prüfungen gilt Ziffer 1 § 6 der fachspezifischen Bestimmungen 
für das Hauptfach Sport entsprechend. 

 

Sport – Beifach 

 

1. Beifach als Erweiterungsfach 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Sport als Erweiterungsfach sind insgesamt 80 ECTS-Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 57 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 12 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul, 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul und 
– 6 ECTS-Punkte auf ein ergänzendes Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Fachwissenschaftliche Pflichtmodule 

Geistes- und sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Sportpädagogik V P 3 PL/SL 

Grundlagen der Sportpsychologie und Sportsoziologie V P 3 PL/SL 

Proseminar zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Themenfeldern S P 3 SL 

 

Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft (9 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Trainingswissenschaft V P 3 PL/SL 

Grundlagen der Bewegungswissenschaft und Biomechanik V P 3 PL/SL 

Proseminar zu naturwissenschaftlichen Themenfeldern S P 3 SL 

 

Medizinische Themenfelder (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Orthopädie, Traumatologie und Ersten Hilfe V P 3 PL/SL 

Grundlagen der Sportmedizin und Leistungsphysiologie V P 3 PL/SL 

 

Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden (3 ECTS-Punkte) 
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Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden V/Ü P 3 PL 

 

Sportartübergreifende Theorie und Praxis (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Schulung der motorischen Fähigkeiten I Ü P 2 SL 

Schulung der motorischen Fähigkeiten II Ü P 1 SL 

Grundlagen kompositorischer Sportarten Ü P 1 SL 

Grundlagen von Fitness und Gesundheit Ü P 2 SL 

 

Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Gymnastik/Tanz Ü P 3 PL 

Gerätturnen Ü P 3 PL 

Leichtathletik Ü P 3 PL 

Schwimmen Ü P 3 PL 

 

Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Basketball Ü P 3 PL 

Fußball Ü P 3 PL 

Handball Ü P 3 PL 

Volleyball Ü P 3 PL 

 

(2) Fachwissenschaftliches Wahlmodul 

Wahlmodul (12 ECTS-Punkte)  

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltungen zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern V/S/Ü P 4 PL/SL 

Lehrveranstaltung zur Didaktik der Sportartengruppe A Ü WP 4 PL/SL 

Lehrveranstaltung zu sportartspezifischer Theorie und Praxis Ü WP 4 PL/SL 

Lehrveranstaltung zu sportartspezifischer Theorie und Praxis Ü WP 4 PL/SL 

Zwei der drei Wahlpflichtveranstaltungen (WP) müssen belegt werden. 

 

(3) Fachdidaktik-Modul 

Fachdidaktik (5 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Grundlagen der Fachdidaktik S P 3 PL 

Didaktik der großen Sportspiele (Integrative Sportspielvermittlung) S/Ü P 2 SL 

 

(4) Ergänzendes Modul 
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Die bzw. der Studierende belegt nach eigener Wahl entweder zwei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 
Personale Kompetenz im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Punkten oder das folgende ergänzende fach-
wissenschaftliche Modul: 

Ergänzungsmodul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltung zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern Ü P 4 SL 

Lehrveranstaltung zu sportartspezifischer Theorie und Praxis Ü P 2 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Im Beifach Sport als Erweiterungsfach ist keine Orientierungsprüfung erforderlich. 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Sport als Erweiterungsfach ist keine Zwischenprüfung erforderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Geistes- und sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-
dierenden: 
– Grundlagen der Sportpädagogik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Sportpsychologie und Sportsoziologie: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Grundlagen der Trainingswissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Bewegungswissenschaft und Biomechanik:  

schriftliche Modulteilprüfung 
c) Medizinische Themenfelder 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-
dierenden: 
– Grundlagen der Orthopädie, Traumatologie und Ersten Hilfe:  

schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Sportmedizin und Leistungsphysiologie: schriftliche Modulteilprüfung 

d) Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden 
– Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A 
– Gymnastik/Tanz: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Gerätturnen: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Leichtathletik: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Schwimmen: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 

f) Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B 
– Basketball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Fußball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Handball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Volleyball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 

g) Wahlmodul 
– Lehrveranstaltung nach Wahl der bzw. des Studierenden: mündliche Modulteilprüfung 

h) Fachdidaktik 
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– Grundlagen der Fachdidaktik: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Geistes-sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft   zweifach 
Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft     zweifach 
Medizinische Themenfelder            zweifach 
Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden      einfach 
Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A  zweifach 
Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B  zweifach 
Wahlmodul                einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Sport als Erweiterungsfach eine der stu-
dienbegleitenden Prüfungen ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. Die zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an 
der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Sport als Erweite-
rungsfach nicht zulässig. 

 

2. Beifach in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik 

§ 1 Studienumfang 

Im Beifach Sport in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind insgesamt 68 ECTS-
Punkte zu erwerben, davon entfallen 
– 57 ECTS-Punkte auf fachwissenschaftliche Pflichtmodule, 
– 6 ECTS-Punkte auf das fachwissenschaftliche Wahlmodul und 
– 5 ECTS-Punkte auf das Fachdidaktik-Modul. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Beifach Sport in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik sind die in den fachspezifi-
schen Bestimmungen für das Beifach Sport unter Ziffer 1 § 2 Absatz 1 und 3 genannten fachwissen-
schaftlichen Pflichtmodule und Fachdidaktik-Module zu belegen. 

(2) Darüber hinaus ist das folgende fachwissenschaftliche Wahlmodul zu belegen: 

Wahlmodul (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltung zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern  Ü P 4 PL 

Lehrveranstaltung zu sportartspezifischer Theorie und Praxis  Ü P 2 SL 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn folgende Leistungen erbracht wurden: 

1. Studienbegleitende Prüfungen 
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– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: 
– Grundlagen der Sportpädagogik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Sportpsychologie und Sportsoziologie: schriftliche Modulteilprüfung 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studie-
renden: 
– Grundlagen der Orthopädie, Traumatologie und Ersten Hilfe: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Sportmedizin und Leistungsphysiologie: schriftliche Modulteilprüfung 

2. Ergänzungsleistungen 
– 3 ECTS-Punkte im Modul Sportartübergreifende Theorie und Praxis 

 

§ 4 Zwischenprüfung 

Im Beifach Sport in Verbindung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik ist keine Zwischenprüfung er-
forderlich. 

 

§ 5 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) und Bildung der Modulnoten 

1. Bildung der Modulnoten 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder nur eine Modulteilprüfung abzulegen, so bildet 
die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulteilprüfung die Note für dieses Modul. 
Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtet gemittelte Note 
aller Modulteilprüfungen die Note für dieses Modul, es sei denn, unter Nr. 2 sind gewichtete Mittel 
vorgesehen. 

2. Studienbegleitende Prüfungen (Gesamtübersicht) 
a) Geistes- und sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-
dierenden (Orientierungsprüfungsleistung): 
– Grundlagen der Sportpädagogik: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Sportpsychologie und Sportsoziologie: schriftliche Modulteilprüfung 

b) Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft 
– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: 
– Grundlagen der Trainingswissenschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Bewegungswissenschaft und Biomechanik:  

schriftliche Modulteilprüfung 
c) Medizinische Themenfelder 

– Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der bzw. des Stu-
dierenden (Orientierungsprüfungsleistung): 
– Grundlagen der Orthopädie, Traumatologie und Ersten Hilfe:  

schriftliche Modulteilprüfung 
– Grundlagen der Sportmedizin und Leistungsphysiologie: schriftliche Modulteilprüfung 

d) Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden 
– Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden: schriftliche Modulteilprüfung 

e) Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A 
– Gymnastik/Tanz: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Gerätturnen: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Leichtathletik: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Schwimmen: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 

f) Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B 
– Basketball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Fußball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Handball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
– Volleyball: schriftliche und praktische Modulteilprüfung* 
* Durchführungsbestimmungen gemäß Anlage 

g) Wahlmodul 
– Lehrveranstaltung zu sportwissenschaftlichen Forschungsfeldern:  

mündliche Modulteilprüfung 
h) Fachdidaktik 
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– Grundlagen der Fachdidaktik: mündliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

1. Fachwissenschaftliche Module 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die einzelnen Modulnoten wie folgt ge-
wichtet: 
Geistes-sozialwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft   zweifach 
Naturwissenschaftliche Themenfelder der Sportwissenschaft     zweifach 
Medizinische Themenfelder            zweifach 
Sportwissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden      einfach 
Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs A  zweifach 
Sportartspezifische Theorie und Praxis in den Sportarten des Bereichs B  zweifach 
Wahlmodul                einfach 

2. Fachdidaktik-Modul 
Die Note des Fachdidaktik-Moduls gilt als Durchschnittsnote im Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 

 

§ 6 Wiederholung studienbegleitender Prüfungen 

(1) Gemäß § 23 Absatz 1 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung können studien-
begleitende Prüfungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, einmal wiederholt werden. Darüber hinaus kann im Beifach Sport in Verbindung mit dem Fach Bil-
dende Kunst oder Musik eine der studienbegleitenden Prüfungen, die nicht Bestandteil der Orientie-
rungsprüfung ist, ein zweites Mal wiederholt werden; eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Die 
zweite Wiederholung einer Modulteilprüfung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung voraus. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist in der Regel in dem auf die nicht bestandene erste Wiederho-
lungsprüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 

(3) Die Wiederholung einer bestandenen studienbegleitenden Prüfung ist im Beifach Sport in Verbin-
dung mit dem Fach Bildende Kunst oder Musik nicht zulässig. 

 

 

Anlage zu den fachspezifischen Prüfungsordnungsbestimmungen für das Fach Sport 

Bestimmungen für die Durchführung der studienbegleitenden Modulteilprüfungen im Bereich 
sportartspezifische Theorie und Praxis einschließlich Profilbildung gemäß Gymnasiallehrerprü-
fungsordnung (GymPO I, Anlage A Sport 3.1 und 3.2) 

Die sportartspezifischen Modulteilprüfungen erfolgen in den vier Grundsportarten des Bereichs A (2.4.1 
Leichtathletik, Gerätturnen, Gymnastik/Tanz und Schwimmen) sowie in den vier Grundsportarten des 
Bereichs B (2.4.2 Basketball, Fußball, Handball und Volleyball); im Hauptfach zusätzlich in zwei Profilbe-
reichen wahlweise aus zwei der Sportartenbereiche A, B oder C. 

 

1. Prüfungsinhalte, Mindestleistungen, Ermittlung der Noten 

1.1. Die studienbegleitenden Modulteilprüfungen umfassen jeweils einen schriftlichen und einen prakti-
schen Teil. Der praktische Teil besteht in den einzelnen Grundsportarten und in der Profilbildung aus 
den angegebenen Prüfungseinheiten. 

1.2. Die Modulteilprüfung in einer Sportart ist bestanden, wenn der Durchschnitt der Prüfungseinheiten 
des praktischen Prüfungsteils und, soweit Leistung und Demonstration getrennt geprüft werden, der 
Durchschnitt der jeweiligen Prüfungseinheiten nicht schlechter als „ausreichend“ (4,0), die Note in 
der jeweiligen schriftlichen Prüfung nicht schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist. 

1.3. Zur Feststellung der Note des praktischen Prüfungsteils sind zunächst der Durchschnitt der Noten 
der Prüfungseinheiten in „Leistung“ und der Durchschnitt in „Demonstration“ zu bilden. Der Durch-
schnitt hieraus ergibt die Note des praktischen Teils der Prüfung. Sind keine besonderen Prüfungs-
einheiten in Demonstration vorgesehen, ergibt sich die Note für den praktischen Teil der Prüfung aus 
dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungseinheiten. Der Durchschnitt wird jeweils auf eine 
Dezimale berechnet. 
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1.4. Bei der Ermittlung der Gesamtnote der Prüfung in einer Sportart zählt das Ergebnis des praktischen 
Teils der Prüfung zweifach, das der theoretischen Prüfung einfach (Teiler 3). In der Profilbildung zäh-
len der praktische und der theoretische Teil je einfach. 

 

2. Prüfungsanforderungen in den Grundsportarten des Sportartenbereichs A 

2.1. Gerätturnen 
Der praktische Prüfungsteil besteht aus vier Prüfungseinheiten. Geprüft werden Leistung und De-
monstration an vier der folgenden sechs Geräte: 

Studenten:     Studentinnen: 
Boden      Boden 
Schaukelringe    Schaukelringe 
Sprung      Sprung 
Barren (Hochbarren)   Balken 
Reck (Hochreck)    Stufenbarren 
Trampolin     Trampolin 

Die vier Geräte wählt der Bewerber/die Bewerberin. Unter Berücksichtigung von vorgegeben Ele-
mentgruppen der Grundsportart werden Kürverbindungen geturnt. Pro Gerät sind zwei Versuche ge-
stattet, die bessere Leistung wird gewertet. Am Gerät Sprung werden zwei verschiedene Sprünge 
gezeigt. Der Mittelwert der beiden verschiedenen Sprünge ergibt die Endnote. 

2.1.1. Boden 
Gymnastische Verbindungen werden nach Maßgabe der Prüfer/Prüferinnen in der Bewertung 
berücksichtigt. Rollbewegungen, mindestens eine Überschlagbewegung (vor- oder rückwärts) 
und mindestens eine Überschlagbewegung seitwärts, Felgbewegung oder Rolle rückwärts durch 
den Handstand. 

2.1.2. Schaukelringe 
Aufschwungbewegung, Felgbewegung oder Schwingen im Kipp- und Sturzhang (Schwungver-
stärken), Überschlagbewegung, Drehungen um die Körperlängenachse. 

2.1.3. Sprungtisch oder Sprungpferd 
Zwei verschiedene Stützsprünge (davon eine Überschlagbewegung) am Pferd (Männer: 1,30 m 
hoch, längs gestellt; Frauen: 1,20 m hoch, quer gestellt) oder Sprungtisch (Männer: mindestens 
1,30 m hoch; Frauen: mindestens 1,20 m hoch). Überschlagbewegungen können mit dem Mini-
trampolin, alle anderen Sprünge müssen mit dem Sprungbrett gesprungen werden. Je Sprung 
sind zwei Versuche zulässig. Der bessere Versuch wird gewertet. 

2.1.4. Barren (Hochbarren) 
Rollbewegung, aus den zwei Elementgruppen Stemmbewegungen (vor- und rückwärts) und 
Kippbewegungen (aus der Ruhelage und dem Schwung) müssen drei Elemente geturnt werden 
(zwei Stemm- und eine Kippbewegung oder umgekehrt), Abgang. 

2.1.5. Schwebebalken 
Angang, Sprungbewegungen, Drehungen um die Körperlängenachse (davon mindestens eine 
Drehung einbeinig), eine Rollbewegung oder Aufschwingen in den flüchtigen Handstand, Über-
schlagbewegung und zwei statische Elemente. 

2.1.6. Reck (Hochreck) 
Umschwungbewegung, Kippbewegung, Stemmbewegung und Felgbewegung oder Bein-
schwungbewegung oder Überschlagbewegung als Abgang. Anstelle der Stemmbewegung kann 
eine zweite Kippbewegung geturnt werden. 

2.1.7. Stufenbarren 
Aufschwungbewegung, Umschwungbewegung, Kippbewegung, Element zum Holmwechsel, E-
lement am oberen Holm, Abgang mindestens Felgbewegung. 

2.1.8. Trampolin 
Drei verschiedene Fußsprünge, zwei verschiedene Landungsarten, ausgewählt aus der Sitz-, 
Rücken- oder Bauchlandung, mindestens eine 1/1 Drehung um die Körperlängenachse und 
mindestens eine freie Überschlagbewegung. 

2.2. Gymnastik und Tanz 
Der praktische Prüfungsteil besteht aus zwei Prüfungseinheiten. Geprüft werden Leistung und De-
monstration einzeln und/oder in der Gruppe: 

2.2.1. Bewegungsgestaltung/Choreographie aus dem Bereich Gymnastik mit und ohne Handgerät. 



 217 

2.2.2. Bewegungsgestaltung/Choreographie aus dem Bereich Tanz. 

2.3. Leichtathletik 
Der praktische Prüfungsteil besteht aus einer Leistungsprüfung und einer Demonstrationsprüfung. 

2.3.1. Die Leistungsprüfung besteht aus fünf Prüfungseinheiten: 
Die Bewerberin/der Bewerber wählt aus folgenden Bereichen jeweils eine Disziplin aus: 
2.3.1.1. Kurzstrecke: 100 m Lauf bis 400 m Lauf oder Hürdenlauf 
2.3.1.2. Mittel- oder Langstrecke: 800 m Lauf bis 3000 m Lauf 
2.3.1.3. Sprungdisziplin 
2.3.1.4. Wurf/Stoßdisziplin 
2.3.1.5. eine nach 2.3.1.1. bis 2.3.1.4. nicht gewählte Disziplin 

2.3.2. Die Demonstrationsprüfung besteht aus drei Prüfungseinheiten: 
Die Prüfung erfolgt in drei Disziplinen, und zwar im Hürdenlauf sowie in je einer unter 2.3.1.3. bis 
2.3.1.4. genannter Disziplin, die nicht in der Leistungsprüfung gewählt wurden. 

2.4. Schwimmen 
Der praktische Prüfungsteil besteht aus einer Leistungsprüfung und einer Demonstrationsprüfung. 

2.4.1. Die Leistungsprüfung besteht aus zwei Prüfungseinheiten: 
Die Bewerberin/der Bewerber wählt zwei verschiedene Schwimmarten und -strecken aus. 

2.4.2. Die Demonstrationsprüfung besteht aus vier Prüfungseinheiten: 
Die Prüfung erstreckt sich auf vier Schwimmarten einschließlich deren Starts und Wenden. Jede 
Schwimmart ist zur Beurteilung über eine Strecke von 50 m vorzuschwimmen. 

 

3. Prüfungsanforderungen in den Grundsportarten des Sportartenbereichs B 

3.1. Basketball, Fußball, Handball, Volleyball 
Der praktische Prüfungsteil besteht aus einer Leistungsprüfung und einer Demonstrationsprüfung im 
regelgerechten Spiel. 

3.1.1. Die Demonstrationsprüfung besteht aus vier Prüfungseinheiten: 
Die Demonstrationsleistung wird in vier Prüfungseinheiten innerhalb technischer, individual-, 
gruppen- und mannschaftstaktischer Übungs- und/oder Spielaufgaben geprüft. 

3.1.2. Die Leistungsprüfung besteht aus einer Prüfungseinheit: 
Die Spielleistung wird im regelgerechten Spiel unter besonderer Berücksichtigung mannschafts-
taktischer Elemente geprüft. 

 

4. Prüfungsanforderungen in der Profilbildung 

4.1. Gerätturnen 
Der praktische Prüfungsteil besteht aus drei Prüfungseinheiten. An drei der folgenden fünf Geräte 
müssen unter Berücksichtigung von vorgegebenen Profilfach-Elementgruppen Kürverbindungen ge-
turnt werden. Die drei Geräte wählt der Bewerber/die Bewerberin. Pro Gerät sind zwei Versuche ge-
stattet, die bessere Leistung wird gewertet. Beim Sprung zählt der Mittelwert aus zwei Versuchen. 

Studenten:      Studentinnen: 
Boden       Boden 
Sprung       Sprung 
Barren (Hochbarren)    Balken 
Reck (Hochreck)     Stufenbarren 
Schaukelringe/Trampolin*   Schaukelringe/Trampolin* 

* Nach Maßgabe der Prüfer/Prüferinnen 

4.1.1. Boden 
Die Bodenübung muss mindestens drei Raumwege aufweisen. Gymnastische Verbindungen 
werden nach Maßgabe der Prüfer/Prüferinnen in der Bewertung berücksichtigt. Rollbewegun-
gen, Überschlagbewegungen (vor-, rück- und seitwärts), Felgbewegung. 

4.1.2. Sprungtisch oder Sprungpferd 
Eine Überschlagbewegung am Pferd (Männer: 1,35 m hoch, längs gestellt; Frauen: 1,25 m 
hoch, quer gestellt) oder Sprungtisch (Männer: 1,35 m hoch; Frauen: 1,25 m hoch). Die Sprünge 
müssen mit dem Sprungbrett gesprungen werden. 

4.1.3. Barren (Hochbarren) 
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Rollbewegung, Felgbewegung, Stemmbewegungen, Kippbewegungen. Aus beiden letztgenann-
ten Elementgruppen müssen drei Elemente geturnt werden. Beinschwungbewegung oder Über-
schlagbewegung als Abgang. 

4.1.4. Schwebebalken 
Angang, Sprungverbindung, Drehungen um die Körperlängenachse (davon mindestens eine 
Drehung einbeinig), eine Rollbewegung oder Aufschwingen in den flüchtigen Handstand, Über-
schlagbewegungen und zwei statische Elemente. 

4.1.5. Reck (Hochreck) 
Umschwungbewegung, Felgbewegung, Kippbewegung, Stemmbewegung, Beinschwungbewe-
gung oder Überschlagbewegung als Abgang. 

4.1.6. Stufenbarren  
Aufschwungbewegung, Umschwungbewegungen, Kippbewegung, Element zum Holmwechsel, 
Elemente am oberen Holm, als Abgang mindestens Felgbewegung. 

4.1.7. Schaukelringe 
Aufschwungbewegung, Drehungen um die Körperlängenachse (Schaukelringe), Überschlagbe-
wegung, zwei Elemente aus Felg-, Kipp- und Stemmbewegungen. 

4.1.8. Trampolin 
Drei verschiedene Fußsprünge, zwei verschiedene Landungsarten, ausgewählt aus der Sitz-, 
Rücken- oder Bauchlandung, mindestens eine 1/1 Drehung um die Körperlängenachse, Über-
schlagbewegungen. 

4.2. Gymnastik und Tanz 
Der praktische Prüfungsteil besteht aus drei Prüfungseinheiten mit verschiedenen Themenstellungen 
aus den Bereichen Gymnastik und Tanz. 

4.3. Leichtathletik 
Der praktische Prüfungsteil besteht aus mindestens einem Sechskampf mit folgenden Disziplinen: 

4.3.1. Zwei Laufdisziplinen 

4.3.2. Zwei Wurf-/Stoßdisziplinen 

4.3.3. Zwei Sprungdisziplinen 

Aus den unter 4.3.1. bis 4.3.3. genannten Blöcken muss der Bewerber/die Bewerberin mindestens 
eine Disziplin wählen, die unter 2.3.1. nicht in der Leistungsprüfung gewählt wurde. 

4.4. Schwimmen 

Der praktische Prüfungsteil besteht aus 200 m Lagenschwimmen. 

4.5. Spiele 

Der praktische Prüfungsteil besteht aus einer Spielleistung im regelgerechten Spiel sowie einer De-
monstrationsprüfung von mindestes zwei Demonstrationsaufgaben. Die Spielleitung ist ein Bestand-
teil der schriftlichen Prüfung. 

 

 

 

Anlage C Fachspezifische Bestimmungen für das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium, 
das Bildungswissenschaftliche Begleitstudium und den Bereich Personale Kompe-
tenz 

 

Erläuterung der Abkürzungen: 

V Vorlesung 
S Seminar 
P Pflichtveranstaltung 
Ü Übung 
WP Wahlpflichtveranstaltung 
ECTS Anzahl der ECTS-Punkte 
PL Prüfungsleistung 
SL Studienleistung  
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Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 

 

§ 1 Studienumfang 

Im Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudium sind insgesamt 12 ECTS-Punkte zu erwerben. 

 

§ 2 Studieninhalte 

Modul Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 1 (EPG 1) (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Ethisch-philosophische 
Grundfragen 

S, Ü, 
V+Ü, V 

P 6 PL 

 

Modul Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 2 (EPG 2) (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Fach- bzw. berufsethische 
Fragen 

S, Ü, 
V+Ü, V 

P 6 PL 

 

§ 3 Studienbegleitende Prüfungen und Bildung der Noten 

(1) Studienbegleitende Prüfungen  

1. Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 1 (EPG 1) 
– Lehrveranstaltung aus dem Bereich Ethisch-philosophische Grundfragen: 

schriftliche Modulprüfung 

2. Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 2 (EPG 2) 
– Lehrveranstaltung aus dem Bereich Fach- bzw. berufsethische Fragen: 

schriftliche Modulprüfung 

(2) Bildung der Modulnoten 
Die Note der Modulprüfung bildet die Note für das jeweilige Modul. 

(3) Bildung der Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 
Bei der Bildung des Durchschnitts der Modulnoten werden die beiden Modulnoten gleich gewichtet. 
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Bildungswissenschaftliches Begleitstudium 

 

§ 1 Studienumfang 

Im Bildungswissenschaftlichen Begleitstudium sind Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 
18 ECTS-Punkten zu absolvieren. 

 

§ 2 Studieninhalte 

Einführung in die Schulpädagogik und Pädagogische Psychologie (6 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vorlesung Schulpädagogik V P 3 SL 

Vorlesung Pädagogische Psychologie V P 3 SL 

 

Vertiefung Bildungswissenschaftliches Begleitstudium (12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS PL/SL 

Vertiefungsseminar aus dem Themenbereich Lehrerprofessionali-
tät in der Organisation Schule 

S WP 6 PL 

Vertiefungsseminar aus dem Themenbereich Lehren, Lernen, 
Unterricht 

S WP 6 PL 

Vertiefungsseminar aus dem Themenbereich bildungstheoreti-
sche und historische Grundlagen des Lehrberufs 

S WP 6 PL 

Zwei Lehrveranstaltungen aus zwei Themenbereichen müssen belegt werden. 

 

§ 3 Notenbildung 

(1) Bildung der Modulnote 
Die Note für das Modul Vertiefung Bildungswissenschaftliches Begleitstudium ergibt sich aus dem arith-
metischen Mittel der Noten der Modulteilprüfungen. 
 
(2) Bildung der Durchschnittsnoten 
Die Note des Moduls Vertiefung Bildungswissenschaftliches Begleitstudium gilt als Durchschnittsnote im 
Sinne von § 26 Absatz 1 Nr. 3 des Allgemeinen Teils dieser Studien- und Prüfungsordnung. 
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Bereich Personale Kompetenz 

 

§ 1 Studienumfang 

Im Bereich Personale Kompetenz sind insgesamt 6 ECTS-Punkte zu erwerben. 

 

§ 2 Studieninhalte 

Das Modul besteht aus zwei Lehrveranstaltungen, die über das Zentrum für Schlüsselqualifikationen 
(ZfS) der Albert-Ludwigs-Universität angeboten werden. Das Zentrum für Schlüsselqualifikationen gibt die 
Lehrveranstaltungen jeweils rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn bekannt. Der Erwerb der ECTS-Punkte 
erfolgt durch das Erbringen von Studienleistungen. 
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